
Gemeinde Bawinkel 
Landkreis Emsland 
 

 
 

Begründung  
 

mit Umweltbericht 
 

zum Bebauungsplan Nr. 41 
 

„Gewerbegebiet Am Engelbertswald“ 
 

Mit örtlichen Bauvorschriften 
 

- Entwurf - 

 

Büro für Stadtplanung  
Gieselmann und Müller GmbH 
Raddeweg 8 
49757 Werlte 
Tel.:  05951  951012 
Fax:  05951  951020 
e-mail: j.mueller@bfs-werlte.de 



Gemeinde Bawinkel 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 41 - Entwurf - 2 

Büro für Stadtplanung (BP41_Begr.doc) 24.05.2023 

Inhalt Seite 
 
1 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG ................................................................................. 4 

1.1 GELTUNGSBEREICH .................................................................................................. 4 

1.2 ANLASS UND ERFORDERNIS ....................................................................................... 4 

1.3 STÄDTEBAULICHE ZIELE ............................................................................................ 5 

2 RAHMENBEDINGUNGEN .................................................................................................. 5 

2.1 REGIONALES RAUMORDNUNGSPROGRAMM (RROP 2010) ............................................ 5 

2.2 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN .......................................................................................... 5 

2.3 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN UND DEREN PLANUNGSRECHTLICHE EINORDNUNG ............... 6 

3 INHALT DES PLANES ....................................................................................................... 6 

3.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG .................................................................................. 6 

3.2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG .................................................................................. 9 

3.3 BAUWEISE UND BAUGRENZEN .................................................................................. 10 

3.4 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 84 ABS. 3 NBAUO) ................................................. 10 

3.5 GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN ...................................................................... 11 

3.6 ERSCHLIEßUNG, VER- UND ENTSORGUNG ................................................................. 11 

3.6.1 Verkehrserschließung ...................................................................................... 11 

3.6.2 Wasserwirtschaftliche Erschließung ................................................................. 12 

3.6.3 Energieversorgung ........................................................................................... 13 

3.6.4 Abfallbeseitigung .............................................................................................. 13 

3.6.5 Telekommunikation .......................................................................................... 13 

4 UMWELTBERICHT .......................................................................................................... 13 

4.1 EINLEITUNG ........................................................................................................... 13 

4.1.1 Kurzdarstellung des Planinhalts........................................................................ 13 

4.1.2 Ziele des Umweltschutzes ................................................................................ 14 

4.2 BESTANDSAUFNAHME ............................................................................................. 18 

4.2.1 Beschreibung der Nutzungsstruktur und Immissionssituation ............................ 18 

4.2.1.1 Wohn- und Arbeitsumfeld / Schutzbedürftigkeit ......................................................... 18 

4.2.1.2 Immissionssituation...................................................................................................... 19 

4.2.1.3 Erholungsfunktion ........................................................................................................ 21 

4.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft .......................................................... 21 

4.2.2.1 Naturraum..................................................................................................................... 21 

4.2.2.2 Landschaftsbild / Ortsbild ............................................................................................ 21 

4.2.2.3 Boden / Wasserhaushalt / Altlasten ............................................................................ 22 

4.2.2.4 Klima / Luft.................................................................................................................... 23 

4.2.2.5 Arten und Lebensgemeinschaften .............................................................................. 24 

4.2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter......................................................................... 27 

4.3 NULLVARIANTE ....................................................................................................... 27 

4.4 PROGNOSE ............................................................................................................ 27 

4.4.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz....................................... 27 

4.4.1.1 Einwirkungen in das Plangebiet .................................................................................. 28 

4.4.1.2 Auswirkungen auf das Wohn- und Arbeitsumfeld ...................................................... 28 

4.4.1.3 Erholungsfunktion ........................................................................................................ 29 

4.4.1.4 Risiken für die menschliche Gesundheit..................................................................... 29 

4.4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und  

 Kompensationsmaßnahmen ............................................................................. 30 

4.4.2.1 Landschaftsbild / Ortsbild ............................................................................................ 30 



Gemeinde Bawinkel 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 41 - Entwurf - 3 

Büro für Stadtplanung (BP41_Begr.doc) 24.05.2023 

4.4.2.2 Fläche / Boden / Wasser ............................................................................................. 30 

4.4.2.3 Klima / Luft.................................................................................................................... 32 

4.4.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften .............................................................................. 32 

4.4.2.5 Wirkungsgefüge ........................................................................................................... 35 

4.4.2.6 Risiken für die Umwelt ................................................................................................. 35 

4.4.3 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter /      

 Risiken für das kulturelle Erbe .......................................................................... 36 

4.4.4 Wechselwirkungen ........................................................................................... 36 

4.4.5 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben /      

 benachbarter Plangebiete ................................................................................ 37 

4.4.6 Berücksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften ................................................ 37 

4.4.6.1 Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG / FFH-Gebiet (Natura 2000) ................................... 37 

4.4.6.2 Besonderer Artenschutz .............................................................................................. 37 

4.4.7 Sonstige Belange des Umweltschutzes ............................................................ 38 

4.5 MAßNAHMEN .......................................................................................................... 39 

4.5.1 Immissionsschutzregelungen ........................................................................... 39 

4.5.2 Vermeidungsmaßnahmen bzgl. Natur und Landschaft ...................................... 39 

4.5.3 Abhandlung der Eingriffsregelung ..................................................................... 40 

4.5.4 Maßnahmen nach sonstigen umweltbezogenen Regelungen............................ 45 

4.5.4.1 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB.................................................. 45 

4.6 AUSWIRKUNGEN I.S.D. § 1 ABS. 6 NR. 7, BUCHSTABE J BAUGB .................................. 46 

4.7 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN (ALTERNATIVPRÜFUNG)............................. 46 

4.8 ZUSÄTZLICHE ANGABEN IM UMWELTBERICHT ............................................................. 47 

4.8.1 Methodik .......................................................................................................... 47 

4.8.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) .......................................................... 47 

4.8.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung ...................................................... 48 

4.8.4 Referenzliste/Quellenverzeichnis ...................................................................... 49 

5 ABWÄGUNGSERGEBNIS ............................................................................................... 50 

6 STÄDTEBAULICHE DATEN ............................................................................................ 51 

7 VERFAHREN ................................................................................................................... 51 

ANLAGEN ............................................................................................................................ 52 

 



Gemeinde Bawinkel 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 41 - Entwurf - 4 

Büro für Stadtplanung (BP41_Begr.doc) 24.05.2023 

1 Anlass und Ziel der Planung 
1.1 Geltungsbereich 

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 41 „Gewerbegebiet Am Engelbertswald“ be-
findet sich nordwestlich der Ortslage von Bawinkel. Das Gebiet mit einer Größe 
von ca. 1,6 ha grenzt im Süden an den Gewerbestandort „An der Osterbrocker 
Straße“ und im Osten an den Gewerbestandort „Im Sande“ an. Den östlichen Rand 
bildet die Straße „Engelbertswald“ und den südlichen Rand teilweise ein Landwirt-
schaftsweg. 

Die genaue Lage und Abgrenzung des Gebietes ergibt sich aus der Planzeich-
nung. 

 

1.2 Anlass und Erfordernis 

Mit den Bebauungsplänen Nr. 15, 15a und 15 b wurde südlich des Plangebietes 
das Gewerbegebiet „An der Osterbrocker Straße“ entwickelt. An diesem Gewerbe-
standort besteht für einen ansässigen Betrieb ein konkreter Erweiterungsbedarf. 
Die bereits ausgewiesenen Gewerbegrundstücke sind jedoch vollständig verge-
ben.  

Im Jahr 2008 wurde der Gewerbestandort im Nordwesten von Bawinkel mit dem 
Bebauungsplan Nr. 27 „Im Sande“ östlich des vorliegenden Plangebietes erweitert. 
Die hier bestehenden gewerblichen Bauflächen sind jedoch ebenfalls vergeben 
und bebaut. 

Weitere ca. 500 m östlich mit dem Bebauungsplan Nr. 27a ausgewiesene Gewer-
beflächen stellen keine sinnvolle bzw. praktikable Option dar, da der erweiternde 
Betrieb für eine Nutzung dieses Bereichs die Betriebsanlagen aufteilen müsste. 
Daher möchte der Betrieb eine nördlich an das Betriebsgelände angrenzende Flä-
che in Anspruch nehmen. Diese schließt, außer im Süden, auch im Osten an den 
bestehenden Gewerbestandort an und bietet sich grundsätzlich für eine Gewerbe-
gebietserweiterung an. 

Durch die Planung wird in den südöstlichen Rand einer Waldfläche eingegriffen. 
Andere Flächen im Anschluss an das Betriebsgrundstück stehen für die erforderli-
chen Erweiterungen des Betriebes derzeit jedoch nicht zur Verfügung.  

Die daher in Anspruch genommene Teilfläche wird im Nordwesten durch den 
„Gelshofgraben“ (Gewässer II. Ordnung) zu den verbleibenden Waldflächen abge-
schnitten und soll zukünftig die gewerbliche Nutzung im Nordwesten begrenzen. 
Nordwestlich des Grabens werden lediglich ein Unterhaltungsstreifen und Flächen 
für die Ausbildung eines neuen Waldrandes berücksichtigt.  

Bei der Erweiterungsfläche handelt es sich planungsrechtlich um Außenbereich im 
Sinne des § 35 BauGB. Für die geplante gewerbliche Nutzung ist somit die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes erforderlich. 
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1.3 Städtebauliche Ziele 

Neben der Berücksichtigung der allgemeinen Belange gem. § 1 Abs. 5 BauGB wird 
mit der vorliegenden Bauleitplanung insbesondere folgendes Ziel verfolgt: 

• Sinnvolle Erweiterung eines vorhandenen Gewerbestandortes unter Berücksich-
tigung der Belange von Natur und Landschaft und des Immissionsschutzes.  

 

2 Rahmenbedingungen  
2.1 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP 2010)  

Im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP 2010) des Landkreises Emsland 
ist der überwiegende Teil des Plangebietes, wie auch die nördlich und nordwestlich 
angrenzenden Flächen, als Vorbehaltsgebiet für Wald dargestellt.  

Für die Abwägung bedeutet die Darstellung eines Vorbehaltsgebietes, dass dieser 
Belang eine besondere Gewichtung hat und so weit wie möglich berücksichtigt 
werden soll. Die Darstellung hat jedoch nicht den grundsätzlichen Ausschluss ent-
gegenstehender Nutzungsarten zur Folge.  

Teilflächen am südlichen Rand sind Bestandteil des bestehenden Gewerbestan-
dortes, welcher, wie auch die östlich angrenzenden Gewerbegebiete, als Vorrang-
gebiet für industrielle Anlagen und Gewerbe dargestellt sind. Im Weiteren schlie-
ßen sich nach Osten als Vorbehaltsgebiet für industrielle Anlagen und Gewerbe 
dargestellte Flächen an.  

Nordwestlich des Plangebietes werden die Waldflächen von der geplanten Orts-
umgehung von Bawinkel, welche im RROP als Vorbehaltsgebiet Straße für regio-
nale Bedeutung dargestellt ist, durchquert.  

 

2.2 Flächennutzungsplan 

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln. 

Die Fläche des Plangebietes ist im gültigen Flächennutzungsplan der Samtge-
meinde Lengerich fast vollständig als Fläche für die Forstwirtschaft dargestellt. Der 
südöstliche Rand sowie die südlich und östlich bestehenden Gewerbegebiete sind 
als gewerbliche Baufläche bzw. bereits weitergehend differenziert als Gewerbege-
biet dargestellt. 

Das Plangebiet soll als Gewerbegebiet festgesetzt werden. Zur Vorbereitung der 
geplanten gewerblichen Nutzung wird daher im Parallelverfahren für das Plange-
biet auch der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lengerich durch Darstel-
lung einer Gewerbegebietsfläche geändert (59. Flächennutzungsplanänderung). 
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2.3 Örtliche Gegebenheiten und deren planungsrechtliche Einordnung 

 (Anlage 1) 

Der überwiegende Teil des Plangebietes ist mit Gehölzen bestanden. Im nordwest-
lichen Bereich wird das Gebiet vom „Gelshofgraben“, einem Gewässer II. Ordnung, 
durchquert. Nordwestlich des Grabens setzt sich die forstwirtschaftliche Nutzung 
der Flächen fort.  

Im Osten wird das Gebiet durch die Straße „Engelbertswald“ begrenzt, welche 
nördlich des Gelshofgraben in einen unbefestigten Landwirtschaftsweg übergeht.  

Den Südrand bildet ein unbefestigter landwirtschaftlicher Weg bzw. greift der Be-
bauungsplan im Südosten teilweise in die Festsetzungen der angrenzenden Be-
bauungspläne Nr. 15a „Erweiterung des Gewerbegebietes an der Osterbrocker 
Straße“ bzw. Nr. 27 „Gewerbegebiet Im Sande“ ein (s. Anlage 1).  

Weitere Angaben zu den bestehenden Nutzungen und den naturräumlichen Gege-
benheiten finden sich im Umweltbericht in den Kapiteln 4.2.1. „Bestehende Nut-
zungsstruktur“ und 4.2.2 „Beschreibung der Umwelt“. 

 

3 Inhalt des Planes  
3.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet soll den bestehenden Gewerbestandort im Nordwesten von Ba-
winkel ergänzen und wird als Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) festgesetzt. Gewerbegebiete dienen gemäß § 8 BauNVO vorwie-
gend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben.  

Um die Belange des Schallschutzes für die vorhandene Nachbarbebauung ange-
messen zu berücksichtigen, wird das Gewerbegebiet hinsichtlich der Art der Be-
triebe bzw. ihres Emissionsverhaltens durch die Festsetzung von Emissionskontin-
genten (LEK) gegliedert (s. Anlage 2).  

Gewerbelärm / Emissionskontingente 

Zur Sicherstellung des vorbeugenden Schallschutzes im Bereich der nächstgele-
genen Wohnnutzung ist von der Zech Ingenieurgesellschaft ein schalltechnisches 
Gutachten erstellt worden (Anlage 2, Bericht Nr. LL12554.1/02 vom 27.01.2023). 
Um die erforderlichen Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten 
einzuhalten bzw. um sicherzustellen, dass diese, auch unter Berücksichtigung der 
bestehenden Vorbelastung durch den vorhandenen Gewerbestandort und weiterer 
potenzieller Erweiterungsflächen, eingehalten werden, werden auf Grundlage die-
ses Berichtes Emissionskontingente im Plangebiet festgesetzt (s.a. Kap. 4.4.1.2). 
Außerdem wird festgesetzt, dass im jeweiligen Anlagenzulassungsverfahren auf 
Verlangen der Immissionsschutzbehörde, die Einhaltung der festgesetzten Emissi-
onskontingente nachzuweisen ist. 

Gemäß einem Urteil des BVerwG (Urteil vom 07.12.2017 – 4 CN 7.16) wird dem 
Tatbestandmerkmal des Gliederns nur Rechnung getragen, wenn das Baugebiet in 
einzelne Teilgebiete mit verschieden hohen Emissionskontingenten zerlegt wird. 
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Die Gliederung kann gemäß § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO dabei auch für mehrere 
Gewerbegebiete einer Gemeinde im Verhältnis zueinander getroffen werden. Je-
doch muss es ein Teilgebiet geben, das mit Emissionskontingenten belegt ist, die 
jeden nach § 8 BauNVO zulässigen Betrieb ermöglichen.  

Südlich des Plangebietes ist im Bebauungsplan Nr. 15 „Gewerbegebiet an der 
Osterbrocker Straße“ (rechtskräftig seit dem 31.07.2002) ein Gewerbegebiet fest-
gesetzt, in dem nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe jeder Art (ohne Ein-
schränkungen) untergebracht werden können. Die Gliederung erfolgt daher im 
Verhältnis zu diesem Gebiet. 

Betriebswohnungen 

In einem Gewerbegebiet können gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 
die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und in Grundfläche und Baumasse unterge-
ordnet sind, ausnahmsweise zugelassen werden.  

Das vorliegende Plangebiet soll der Erweiterung eines ansässigen Betriebes die-
nen. Die Zulassung störempfindlicher Nutzungen (z.B. von Betriebswohnungen) 
könnte zu einer Behinderung der im Gewerbegebiet zu erwartenden gewerblichen 
Nutzungen führen. Zur Sicherung der geplanten Nutzungsmöglichkeiten und um in-
terne Konflikte zu vermeiden, werden die gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO aus-
nahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen so-
wie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter daher im vorliegenden Plangebiet aus-
geschlossen.  

Einzelhandelsbetriebe 

Gemäß § 8 BauNVO sind in einem Gewerbegebiet Gewerbebetriebe aller Art zu-
lässig. Hierbei ist nicht entscheidend, ob in einem solchen Gebiet wirklich derartige 
Betriebe vorhanden sind oder sich voraussichtlich ansiedeln werden. Maßgebend 
ist, dass sich solche Betriebe dort ansiedeln können. Damit sind grundsätzlich 
auch Einzelhandelsbetriebe zulässig, sofern sie nicht gemäß § 11 (3) BauNVO in 
ein entsprechendes Sondergebiet gehören. Aus dieser Rechtssituation könnte sich 
durch die Ansiedlung bestimmter Einzelhandelsbetriebe eine Nutzung entwickeln, 
die nicht den städtebaulichen Zielvorstellungen der Gemeinde entspricht.  

Der bestehende Gewerbestandort ist durch produzierendes Gewerbe, teilweise 
auch Dienstleistungsbetriebe, geprägt. Das vorliegende Plangebiet soll der Erwei-
terung eines bereits ansässigen Betriebes dienen.  

Für das Plangebiet wird daher festgesetzt, dass im Gewerbegebiet Einzelhandels-
betriebe, die an den Endverbraucher verkaufen, im Grundsatz unzulässig sind. 
Ausgenommen werden lediglich der Versandhandel und ein Direktverkauf von im 
Gebiet hergestellten Produkten, da von derartigen Betrieben keine erheblich nega-
tiven Auswirkungen auf die Ortskernfunktion zu erwarten sind. 

Vergnügungsstätten 

Gemäß § 8 (3) Nr. 3 BauNVO sind in einem Gewerbegebiet auch Vergnügungs-
stätten ausnahmsweise zulässig. Das Gebiet soll jedoch dem produzierenden bzw. 
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verarbeitenden Gewerbe vorbehalten bleiben und im Übrigen konkret der Erweite-
rung eines bereits ansässigen Betriebes dienen. Im Plangebiet werden daher Ver-
gnügungsstätten gem. § 8 Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen. Damit wird sicherge-
stellt, dass keine Nutzungen entstehen, die der beabsichtigten Struktur widerspre-
chen („trading down-Effekt“). 

Ausschluss von Bordellen und bordellartig geführten Gewerbebetrieben 

Unter den städtebaulichen Begriff „Vergnügungsstätte“ fallen trotz der Vielgestal-
tigkeit ihrer Erscheinungsformen und Bezeichnungen im Wesentlichen drei Grup-
pen, die sich unter Ansprache bzw. Ausnutzung des Sexual- (z.B. Amüsierbetrieb), 
Spiel- (z.B. Spielhalle) und/oder Geselligkeitstriebes (z.B. Diskothek) einer be-
stimmten gewinnbringenden „Freizeit“-Unterhaltung widmen (Fickert/Fieseler, 
BauNVO, 13. Aufl., § 4a Rn 22). 

Besondere Schwierigkeiten bei der Einstufung in diese Definition bereiten Bordelle, 
Dirnenunterkünfte, bordellartig geführte Massageclubs und vergleichbare Einrich-
tungen.  

Nach einem Urteil des BVerwG vom 25.11.1983 entsprechen solche Betriebe nicht 
dem typischen - üblicherweise auf eine kommerzielle und stets passiv erlebte „Un-
terhaltung“ der Kunden ausgerichteten - Erscheinungsbild der Vergnügungsstätten 
i.S. der BauNVO. Sie sind daher bauplanungsrechtlich als Gewerbebetriebe „Sui 
generis“ einzuordnen und gemäß § 8 (2) Nr. 1 in einem Gewerbegebiet allgemein 
zulässig (vgl. Fickert/Fieseler, BauNVO, 13. Aufl., § 8 Rn 5.3).  

Nach Auffassung der Gemeinde wäre der Ausschluss von Vergnügungsstätten bei 
gleichzeitiger Zulässigkeit derartiger wesensähnlicher Betriebe auf Grundlage des 
§ 8 (2) Nr. 1 nicht zielführend.  

Für die Gemeinde besteht jedoch die Möglichkeit einer Feinsteuerung nach § 1 (9) 
BauNVO, wonach unter Anwendung des § 1 (5) BauNVO einzelne Nutzungsarten, 
die der Gesetzgeber in einer Nummer der BauNVO zusammengefasst hat, einer 
besonderen Regelung zugeführt werden können. Die weiteren, unter die jeweilige 
Nummer fallenden Betriebsarten, bleiben dadurch weiter zulässig.  

Aus den o.g. Gründen werden daher auf Grundlage von § 1 (9) i.V. mit § 1 (5) 
BauNVO Bordelle, Dirnenunterkünfte, bordellartig betriebene Massageclubs oder -
salons und vergleichbare Einrichtungen im festgesetzten Baugebiet (GE) ausge-
schlossen.  

Ausschluss von Freiflächenphotovoltaikanlagen 

Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästi-
genden Gewerbebetrieben. Eine Photovoltaikanlage fügt sich in den Nutzungs-
rahmen eines Gewerbegebietes ein. Gleichzeitig führt die zunehmende Rentabilität 
von Freiflächenphotovoltaikanlagen auch ohne Förderung zu einer großen Nach-
frage nach geeigneten Standorten. 

Gewerbe- und Industriegebiete sollen insbesondere den Belangen der Wirtschaft 
sowie der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen dienen. Dazu werden die 
Erschließungseinrichtungen teilweise mit erheblichen öffentlichen Mitteln geschaf-
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fen. Für die Freiflächenphotovoltaikanlagen ist dieser Erschließungsaufwand je-
doch nicht in dem Maße erforderlich oder zweckmäßig. Auch die oftmals verkehrs-
günstige Lage an oder in der Nähe von klassifizierten Straßen ist für Gewerbebe-
triebe von wesentlicher Bedeutung, für Freiflächenphotovoltaikanlagen dagegen 
nicht erforderlich. Daher ist die Beanspruchung der Gewerbeflächen für solche An-
lagen nicht städtebauliche Zielsetzung der Gemeinde. Solche Anlagen sollen da-
her im vorliegend geplanten Gewerbegebiet ausgeschlossen werden.  

Anlagen an oder auf Gebäuden oder baulichen Anlagen sollen jedoch zulässig 
sein. Dies entspricht auch § 32 a der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), 
welcher seit dem 1.1.2023 bei Gebäuden, die überwiegend gewerblich genutzt 
werden, die Errichtung von Photovoltaikanlagen für die Stromerzeugung auf Dä-
chern vorsieht (s.a. Kap. 4.4.7). 

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl 

Mit der vorliegenden Planung wird der Gewerbestandort im Nordwesten von Ba-
winkel nach Norden erweitert. Die in den angrenzenden Bebauungsplänen Nr. 15a 
und Nr. 27 getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung haben sich 
für die sich ansiedelnden Betriebe als ausreichend erwiesen und werden auch für 
das vorliegende Plangebiet übernommen.  

Entsprechend wird als Grundflächenzahl (GRZ) für das Plangebiet der im § 17 (1) 
BauNVO genannte Höchstwert für Gewerbegebiete von 0,8 festgesetzt. Nach An-
sicht der Gemeinde ist die Ausschöpfung der höchstzulässigen GRZ zur Gewähr-
leistung einer möglichst optimalen Grundstücksnutzung für die Betriebe erforder-
lich. Die Festsetzung der höchstzulässigen GRZ entspricht gleichzeitig auch dem 
Grundsatz, mit Grund und Boden sparsam umzugehen, da durch eine optimale 
Ausnutzung bereits in Anspruch genommenen Bodens ein zusätzlicher Land-
schaftsverbrauch vermieden wird. 

Die Geschosszahl wird auf zwei Vollgeschosse begrenzt und eine maximale Ge-
bäudehöhe von 15 m, bezogen auf die Oberkante der Fahrbahn der nächstgelege-
nen Erschließungsstraße, mittig vor dem jeweiligen Baukörper, festgesetzt, um un-
vertretbare Eingriffe in das Landschaftsbild zu vermeiden. Auch diese Festsetzun-
gen entsprechen den in den angrenzenden Gewerbegebieten getroffenen Rege-
lungen und haben sich für ansiedelnde und den sich erweiternden Betrieb als aus-
reichend erwiesen. Bis zu dieser Höhe kann eine wirksame Eingrünung des Ge-
werbegebietes durch Bäume erreicht werden. Insgesamt wird dadurch der Eingriff 
in Natur und Landschaft minimiert.  

Der obere Bezugspunkt für die festgesetzte maximale Gebäudehöhe ist die Ober-
kante des Gebäudes (First, Hauptgesims). Die Höhenbeschränkung gilt nicht für 
Immissionsschutzanlagen (z.B. Schornsteine, Lüftungsanlagen) und sonstige Ne-
benanlagen gemäß § 14 NBauO mit geringer Grundfläche (z.B. Türme, Masten 
und Siloanlagen). Für die Funktionsfähigkeit solcher Anlagen können Höhen über 
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15 m nicht nur zweckmäßig, sondern sogar erforderlich sein. Für derartige Anlagen 
wird daher ein Höchstwert von 30 m festgesetzt. 

 

3.3 Bauweise und Baugrenzen 

Eine Bauweise wird nicht festgesetzt. Dies bedeutet, dass sich die Grenzabstände 
ausschließlich aus der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) ergeben und 
auch Gebäude mit mehr als 50 m Länge zulässig sind.  

Weil sich die Baukörper in einem Gewerbegebiet nach den betrieblichen Notwen-
digkeiten richten sollen, müssen nach Auffassung der Gemeinde Gebäudelängen 
nicht eingeschränkt werden. Dies entspricht ebenfalls der in den angrenzenden 
Gewerbegebieten getroffenen Regelung. 

Durch die Festsetzung der Baugrenzen soll einerseits eine städtebauliche Ordnung 
gewährleistet werden, andererseits soll durch die großzügigen überbaubaren Be-
reiche ein größtmögliches Maß an Gestaltungsfreiheit im Hinblick auf die Anord-
nung der Gebäude auf den Grundstücken ermöglicht werden. 

Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen werden nicht überbaubare Grundstücks-
flächen von 3 m festgesetzt, um z.B. eine begrünte Straßenraumgestaltung zu un-
terstützen sowie gute Sichtverhältnisse für die Grundstückszufahrten zu gewähr-
leisten. Um diese Zweckbestimmung zu sichern, werden bis zu einer Tiefe von 3 m 
entlang der öffentlichen Verkehrsflächen - zwischen Straßenbegrenzungslinie und 
straßenseitiger Baugrenze - alle Gebäude, d.h. auch Garagen und Nebenanlagen, 
ausgeschlossen. 

Entlang des „Gelshofgraben“ werden ebenfalls nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen von 3 m Tiefe festgesetzt. Die Unterhaltung des Grabens wird von Norden si-
chergestellt und hierfür eine öffentliche Grünfläche in einer Tiefe von 5 m als Ge-
wässerrandstreifen berücksichtigt. 

 

3.4 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO) 

Um einen Abfluss des anfallenden Oberflächenwassers zu vermeiden und die 
Grundwasserneubildungsrate im Plangebiet nicht zu beeinträchtigen, wird festge-
setzt, dass das anfallende Oberflächenwasser der Baugrundstücke oberflächig auf 
den jeweiligen Grundstücken zu versickern ist, wobei stark verschmutztes Oberflä-
chenwasser nicht ohne Vorreinigung versickert werden darf. Eine Nutzung als 
Brauchwasser soll jedoch möglich sein. 

Um bei Starkregenereignissen dem Problem der Überflutung der Straßenverkehrs-
flächen entgegenzuwirken, wird festgesetzt, dass durch geeignete Maßnahmen 
(z.B. Dränrinne, Einläufe) sicherzustellen ist, dass kein Oberflächenwasser von 
Privatflächen oberflächig in den öffentlichen Verkehrsraum abfließen kann. Damit 
soll insbesondere verhindert werden, dass Parkplatzflächen ohne geordnete Ober-
flächenentwässerung angelegt werden. 

Des Weiteren wird festgesetzt, dass Ver- und Entsorgungsleitungen grundsätzlich 
unterirdisch zu verlegen sind. Freileitungen führen in der Regel zu einer erhebli-
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chen Beeinträchtigung des Ortsbildes und sollen daher ausschließlich während der 
Bauzeit zulässig sein. Die unterirdische Verlegung mit Leitungen zur Stromversor-
gung, zur Übertragung von Informationen (Kabelfernsehen oder Telekommunikati-
on) gehört seit Jahrzehnten zum üblichen technischen Standard und ist damit so-
wohl technisch als auch wirtschaftlich realisierbar. Die Gemeinde befürchtet, dass 
aufgrund veränderter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zukünftig der öffentli-
che Belang des Orts- und Landschaftsbildes gegenüber rein wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zurückgestellt werden könnte und hält daher diese Festsetzung für 
erforderlich.  

 

3.5 Grünordnerische Festsetzungen 

Die grünordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans haben die Grundfunkti-
on, die landschaftliche Einbindung des Plangebietes in das Orts- und Landschafts-
bild sicherzustellen, Beeinträchtigungen von Arten und Lebensgemeinschaften so-
wie des Bodens zu minimieren und gleichzeitig die Eingriffe in den Naturhaushalt, 
soweit möglich und sinnvoll, innerhalb des Plangebietes zu kompensieren bzw. 
auszugleichen.  

Zu diesem Zweck wird am nordwestlichen Plangebietsrand eine öffentliche Grün-
fläche zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Im 
Bereich dieses 5 m breiten Streifens sind die vorhandenen Laubgehölze zu erhal-
ten und durch Gehölze der im Bebauungsplan angegebenen Pflanzliste derart zu 
ergänzen, dass eine in der Höhe abgestufte Pflanzung erfolgt, die dann den neuen 
Waldrand für den bestehenden Wald nordwestlich bildet. Damit werden Beein-
trächtigungen für den in Teilbereichen freigestellten Baumbestand verhindert.  

Die innerhalb des festgesetzten Gewerbegebietes verbleibenden Freiflächen tra-
gen überdies zu einer Vermeidung der durch die Planung verursachten Eingriffe in 
den Naturhaushalt bei.  

 

3.6 Erschließung, Ver- und Entsorgung 

3.6.1 Verkehrserschließung 

Die Flächen im Plangebiet sollen südöstlich des „Gelshofgraben“ insgesamt der 
Erweiterung des südlich angrenzenden Betriebes dienen. Die geplanten gewerbli-
chen Erweiterungsflächen können über das südlich bestehende Betriebsgrund-
stück erschlossen werden. Der Betrieb ist von Süden an die Straße „Im Sande“ 
angebunden. Diese hat nach Südwesten Anschluss an die Osterbrocker Straße 
(L 67) und schließt auch im Osten unmittelbar südlich des vorliegenden Plangebie-
tes an das weitere örtliche Straßennetz an.  

Um für den Betrieb ein zusammenhängendes Betriebsgrundstück zu ermöglichen, 
wird der am Südrand verlaufende Landwirtschaftsweg abschnittsweise überplant. 
Die Erreichbarkeit der nördlich gelegenen Forstwirtschaftsflächen kann jedoch wei-
terhin über die verbleibende Wegetrasse bzw. von Osten über die Straße „Engel-
bertswald“ gewährleistet werden.  
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Nordwestlich des „Gelshofgraben“ wird ein Gewässerrandstreifen für die Unterhal-
tung festgesetzt. Dieser soll gleichzeitig weiterhin eine Fußwegeverbindung zwi-
schen der verbleibenden Wegetrasse im Westen und der Straße „Engelbertswald“ 
im Osten sicherstellen und wird als Fläche festgesetzt, die mit einem Gehrecht für 
die Öffentlichkeit zu belasten ist. 

 

3.6.2 Wasserwirtschaftliche Erschließung 

a) Wasserversorgung 

Das Plangebiet soll an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen werden. Zu-
ständig für die Wasserversorgung ist der Wasserverband Lingener Land mit Sitz in 
Lingen.  

b) Abwasserbeseitigung 

Für das Plangebiet ist die zentrale Abwasserbeseitigung vorgesehen. Eine ord-
nungsgemäße Schmutzwasserbeseitigung kann durch den Anschluss an die 
Schmutzwasserkanalisation der Samtgemeinde Lengerich gewährleistet werden. 

c) Oberflächenentwässerung 

Bei der Oberflächenentwässerung sollen Auswirkungen der geplanten Flächenver-
siegelung auf den Grundwasserstand möglichst gering gehalten sowie eine Ver-
schärfung der Abflusssituation vermieden werden.  

Untersuchungen zur Versickerungsfähigkeit des Untergrundes in den angrenzen-
den Gewerbegebieten haben gezeigt, dass im vorliegenden Siedlungsbereich Bö-
den vorliegen, die für eine Versickerung geeignet sind. Auch der Abstand des 
Grundwasserstandes zur Geländeoberkante ist ausreichend, um die gemäß Ar-
beitsblatt A 138 der ATV erforderliche Sickerstrecke von mindestens 1 m einhalten 
zu können. 

Analog zu den Regelungen in den angrenzenden Gebieten soll das anfallende 
Oberflächenwasser im Bereich des Plangebietes deshalb über flache Sickermul-
den auf den jeweiligen Grundstücken versickert werden, wobei jedoch Oberflä-
chenwasser mit einem höheren Verschmutzungspotenzial der Versickerung nicht 
ohne Vorreinigung zugeführt werden darf.  

Durch geeignete Maßnahmen (z.B. Drainrinne) ist zudem sicherzustellen, dass 
kein Oberflächenwasser von Privatflächen in den öffentlichen Verkehrsraum ab-
fließen kann.  

Für die geplanten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sind die erforderlichen Ge-
nehmigungen und/oder Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz in Verbin-
dung mit dem Niedersächsischen Wassergesetz bei der zuständigen Wasserbe-
hörde zu beantragen. 

d) Gewässer III. Ordnung 

Das Plangebiet wird vom Gelshofgraben (Gewässer II. Ordnung) durchquert. Der 
Graben soll im Plangebiet als offener Wasserzug erhalten bleiben. An der Nord-
westseite des Grabens wird eine öffentliche Grünfläche in einer Tiefe von 5 m als 
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Gewässerrandstreifen berücksichtigt, über welche die Unterhaltung des Grabens 
sichergestellt werden kann.  

e) Brandschutz 

Die erforderliche Löschwasserversorgung ist nach den technischen Regeln Ar-
beitsblatt W 405 (aufgestellt vom DVGW) in Absprache mit der zuständigen Feu-
erwehr und dem Brandschutzprüfer des Landkreises Emsland zu erstellen. 

Gemäß des Arbeitsblattes W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfa-
ches e.V. (DVGW) ist eine Löschwassermenge von: 

192 cbm pro Stunde (3.200 l/min) bei GE  

über 2 Stunden als Grundschutz erforderlich. 

Hierfür können die öffentliche Trinkwasserversorgung, natürliche oder künstliche 
offene Gewässer, Löschwasserbrunnen oder -behälter in Ansatz gebracht werden. 
Die Löschwasserentnahmestellen sind in einem Umkreis von 300 m anzulegen.  

 

3.6.3 Energieversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit der notwendigen Energie kann durch die 
Westnetz GmbH erfolgen. 

 

3.6.4 Abfallbeseitigung 

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den ab-
fallrechtlichen Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallent-
sorgung des Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der 
Landkreis Emsland. Die Beseitigung der festen Abfallstoffe ist damit gewährleistet. 

Eventuell anfallender Sonderabfall ist einer, den gesetzlichen Vorschriften entspre-
chenden Entsorgung zuzuführen. 

 

3.6.5 Telekommunikation 

Die Versorgung mit Telekommunikationsanlagen kann durch die Telekom Deutsch-
land GmbH erfolgen. 

 

4 Umweltbericht  
4.1 Einleitung 

4.1.1 Kurzdarstellung des Planinhalts 

Entsprechend den Ausführungen in Kap. 1.2 dient die vorliegende Planung der Er-
gänzung des bestehenden Gewerbestandortes im Nordwesten von Bawinkel, um 
für einen ansässigen Betrieb benötigte Erweiterungsflächen zu schaffen. Der we-
sentliche Planinhalt ist in Kap. 3 dargestellt. 

Auf die Umwelt sind dabei insbesondere folgende Auswirkungen möglich: 
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Im Plangebiet ist, aufgrund der geplanten gewerblichen Nutzung, von einer hohen 
Beanspruchung der Flächen auszugehen. Durch den hohen Versiegelungsgrad 
durch die geplante Bebauung und deren Nebenanlagen können insbesondere auf 
die Schutzgüter Mensch, Landschaftsbild, Wasser, Boden, Pflanzen und Tiere er-
hebliche Auswirkungen entstehen.  

Auf das Schutzgut Mensch sind insbesondere geänderte Auswirkungen aufgrund 
von Lärmeinwirkungen denkbar. 

Hinsichtlich der Höhenentwicklung wird eine Bebauung bis zu einer maximalen 
Höhe von 15 m ermöglicht. Diese Festsetzung entspricht der in den angrenzenden 
Bebauungsplänen getroffenen Höhenfestsetzung. Die geplante Bebauung im vor-
liegenden Gebiet soll in ihrer Höhenentwicklung somit an diese angrenzenden Be-
reiche angepasst werden. Aus diesem Grund und aufgrund der angrenzend ver-
bleibenden Gehölzstrukturen, welche die Bebauung von Anfang an in die freie 
Landschaft einbinden, sind erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild nicht 
zu erwarten.  

 

4.1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

§ 1 BNatSchG nennt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Da-
nach sind Natur und Landschaft so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenera-
tionsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf 
Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, 
soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.  

In der Bauleitplanung werden diese Ziele u.a. durch die Anwendung des § 14 (Ein-
griffe in Natur und Landschaft), des § 15 (Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von 
Eingriffen) und des § 18 (Verhältnis zum Baurecht) berücksichtigt.  

Artenschutzrechtliche Bestimmungen des BNatSchG 

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der nationalen Gesetz-
gebung sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert. Hiernach ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-
gelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt 
vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion einer Art verschlechtert,  
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3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu be-
schädigen oder zu zerstören.  

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Ein-
schränkungen der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für 
Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Bau-
gesetzbuches zulässig sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsver-
bote folgende Maßgaben: Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführ-
te Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer 
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß 
gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene un-
vermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des 
Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen 
der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten diese Maß-
gaben entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei 
Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen 
die Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungsverbote vor. 

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGB-
NatSchG)  

Das NAGBNatSchG bezieht sich zum Schutz der wild lebenden Tier- und Pflan-
zenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope auf das BNatSchG.  

Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten sind 
in den §§ 38 (zum allgemeinen Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz), § 39 (all-
gemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und § 44 (besonders geschütz-
te und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) des BNatSchG festgelegt. Da-
nach ist es verboten, ohne vernünftigen Grund Lebensstätten wild lebender Tier- 
und Pflanzenarten zu zerstören oder sonst erheblich zu beeinträchtigen oder wild 
lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder zu töten.  

Die Naturschutzbehörde führt ein Verzeichnis der im Sinne der §§ 23 bis 26 und §§ 
28 bis 30 BNatSchG geschützten Teile von Natur und Landschaft, einschließlich 
der Wallhecken im Sinne von § 22 Abs. 3 Satz 1 NAGBNatSchG, der Flächen im 
Sinne von § 22 Abs. 4 Satz 1 und der gesetzlich geschützten Biotope im Sinne des 
§ 24 Abs. 2 NAGBNatSchG sowie der Natura 2000-Gebiete in ihrem Bereich.  

Das Plangebiet ist nicht als schutzwürdiger oder nach dem BNatSchG geschützter 
Bereich gekennzeichnet.  

Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) 
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Gemäß dem § 8 (2) des NWaldLG bedarf es für eine Waldumwandlung, die auf-
grund einer Regelung in einem Bebauungsplan oder städtebaulichen Satzung er-
forderlich wird, keiner Genehmigung der Waldbehörde. In diesem Fall entscheidet 
der zuständige Rat im Rahmen seiner Abwägung im Benehmen mit den Fachbe-
hörden. Hierbei sind die Genehmigungsvoraussetzungen analog einer Einzelge-
nehmigung zu berücksichtigen. 

Nach § 8 (4) NWaldLG ist eine Waldumwandlung nur mit der Auflage einer Aus-
gleichs- oder Ersatzaufforstung zu genehmigen. 

Landschaftsrahmenplan (LRP) nach § 10 BNatSchG 

Im Landschaftsrahmenplan werden gem. § 10 BNatSchG die überörtlichen konkre-
tisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege für Teile des Landes dargestellt. Dabei sind die Ziele der Raumord-
nung zu beachten sowie die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raum-
ordnung zu berücksichtigen. Landschaftsrahmenpläne sind für alle Teile des Lan-
des aufzustellen. Gemäß § 3 NAGBNatSchG ist die Naturschutzbehörde für die 
Aufstellung des Landschaftsrahmenplanes zuständig.  

Im Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland (2001) ist die Plange-
bietsfläche als Wald und damit als Integrationsfläche I. Priorität dargestellt.  

Waldflächen sollen in Anlehnung an das Programm der langfristigen ökologischen 
Waldentwicklung in den Landesforsten (LÖWE), dem Waldprogramm-
Niedersachsen (1999) und den Ausführungen des Deutschen Forstwirtschaftsrates 
(1995) entwickelt werden.  

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind für das Plan-
gebiet nicht ausgewiesen.  

Die Aussagen des LRP werden im Rahmen der vorliegenden Planung berücksich-
tigt.  

Landschaftsplan (LP) nach § 11 BNatSchG 

Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage des Land-
schaftsrahmenplanes im Landschaftsplan dargestellt. Der Landschaftsplan enthält 
Angaben über den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur und 
Landschaft, die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge, die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands von Natur und 
Landschaft und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkreti-
sierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege.  

Die Gemeinde Bawinkel bzw. die Samtgemeinde Lengerich haben keinen Land-
schaftsplan aufgestellt. Es gelten daher die Vorgaben des LRP.  

 

Bundesimmissionsschutzgesetz 

Nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind raumbedeutsame Pla-
nungen und Maßnahmen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwir-
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kungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete so-
wie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

Lärmimmissionen 

Maßgeblich für die Bewertung der Lärmbelastung in der Bauleitplanung ist die DIN 
18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ (Stand: Juli 2002). Im vorliegenden Fall ge-
hen von der geplanten Gewerbegebietsnutzung Immissionen aus. Darüber hinaus 
sind im Plangebiet zukünftig Lärmbelastungen durch die geplante Ortskernentlas-
tungsstraße denkbar. Im Beiblatt 1 der DIN 18005-1 sind bezogen auf Gewerbe- 
und Verkehrslärm Orientierungswerte genannt, die bei der Planung anzustreben 
sind. 

 

Orientierungswerte der DIN 18005-1 

 Gewerbege-
biet 

Misch-
Dorfgebiet  

(Außenbereich) 

Allgemeines 
Wohngebiet  

tags 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB (A) 

nachts 
(Verkehr / 
Gewerbe) 

 
55 / 50 dB (A) 

 
50 / 45 dB (A) 

 
45 / 40 dB (A) 

 

Bezogen auf Anlagen i.S.d. BImSchG entsprechen die Orientierungswerte der DIN 
18005-1 den Richtwerten in der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm). 

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005-1 sind nicht als Grenz-
werte definiert. In belasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung 
und bestehenden Verkehrswegen, können die Orientierungswerte oft nicht einge-
halten werden. Die genannten Orientierungswerte sind daher im Rahmen der Bau-
leitplanung einer Abwägung zugänglich. Das Bundesverwaltungsgericht hat in sei-
nen Entscheidungen vom 18.12.1990 und 22.03.2007 ausgeführt, dass eine Über-
schreitung der Orientierungswerte das Ergebnis einer gerechten Abwägung sein 
kann (vgl. BVerwG, Beschluss vom 18.12.1990 – 4N6.88 – UPR 1991, S. 151 und 
Urteil vom 22.03.2007 – 4CN2.06 – UPR 2007, S. 304). Auch die TA Lärm berück-
sichtigt unter Kap. 6.6 Gemengelagen, bei denen Zwischenwerte gebildet werden 
können, die jedoch die Mischgebietswerte nicht überschreiten sollen. 

Zusätzlich werden in der DIN 18005-1 Hinweise für die Abwägung gegeben. Dazu 
zählt folgende Aussage: „Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städte-
baulichen Planung erforderlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger Pla-
nungsgrundsatz neben anderen Belangen - z.B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung 
überkommener Stadtstrukturen zu verstehen. Die Abwägung kann in bestimmten 
Fällen, bei Überwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten Gebieten - zu 
einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen.“ 
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Verkehrslärm (Vorsorgewerte) 

Hinsichtlich des Verkehrslärms finden sich Bewertungsmaßstäbe neben der DIN 
18005-1 auch in der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV vom 
12.06.1990). Die Verordnung gilt unmittelbar jedoch nur für den Neubau oder die 
wesentliche Änderung von Verkehrswegen. In ihr sind folgende Immissionsgrenz-
werte (IGW) genannt, die nach der Verkehrslärmschutzrichtlinie 1997 als Werte der 
„Lärmvorsorge“ zu verstehen sind: 

 

Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV für Verkehr 

 Gewerbegebiet 

tags 69 dB(A) 

nachts 59 dB(A) 

 

Sonstige Immissionen 

Schädliche Umwelteinwirkungen wie z.B. Geruch, Lärm, Luftverunreinigungen, Er-
schütterungen, Licht und Wärme, sind zu berücksichtigen, wenn sie gemäß § 3 
Abs. 1 BImSchG nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebli-
che Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nach-
barschaft herbeizuführen.  

Sind bezüglich der Luftqualität maßgebliche Werte, insbesondere die der 
39. BImSchV, überschritten, sind Luftreinhaltepläne zu erstellen. In Gebieten, in 
denen kein Luftreinhalteplan erstellt wurde oder erforderlich ist, ist der Erhalt der 
bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen (§1a (6) Nr. 7 h BauGB).  

 

4.2 Bestandsaufnahme 

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich 
erheblich beeinflusst werden 

4.2.1 Beschreibung der Nutzungsstruktur und Immissionssituation 

 (Schutzgut Mensch) 

4.2.1.1 Wohn- und Arbeitsumfeld / Schutzbedürftigkeit 

Eine Beschreibung der vorhandenen Nutzungssituation ist in Kapitel 2.2 zu finden. 
Das Plangebiet liegt nordwestlich der Ortslage von Bawinkel und wird überwiegend 
forstwirtschaftlich genutzt. Teilflächen am Südrand stellen sich als Landwirt-
schaftsweg dar oder sind Bestandteil eines bereits gewerblich genutzten Grund-
stückes. Zudem wird das Plangebiet im nordwestlichen Bereich vom Gelshofgra-
ben und am Ostrand von der Straße „Engelbertswald“ durchquert. 

Nordwestlich der Plangebietsfläche schließen sich forstwirtschaftlich und östlich 
sowie südlich gewerblich genutzte Flächen an.  
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Die nächsten, innerhalb der Ortslage von Bawinkel in ausgewiesenen Wohngebie-
ten gelegenen Wohngebäude südlich des Plangebietes halten Abstände von ca. 
300-350 m ein.  

Mit der Osterbrocker Straße (L 67) verläuft die nächstgelegene Hauptverkehrsstra-
ße in einem Abstand von ca. 300 m südlich des Plangebietes. Aufgrund dieser Ent-
fernung und des in diese Richtung bereits bestehenden Gewerbestandortes sind 
durch diese Straße im Plangebiet keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Verkehrslärm zu erwarten.  

Nordwestlich des Plangebietes ist jedoch die Ortskernentlastungsstraße von Ba-
winkel geplant, deren Trassenverlauf im Rahmen der 48. Flächennutzungsplanän-
derung der Samtgemeinde Lengerich bereits vorbereitend bauleitplanerisch gesi-
chert wurde.  

Landwirtschaftliche Betriebe sind in einem Umkreis von 600 m um das Plangebiet 
nicht vorhanden.  

 

4.2.1.2 Immissionssituation 

a) Bestehende Gewerbeimmissionen (Anlage 2) 

Südlich und östlich des Plangebietes befinden sich ausgewiesene Gewerbegebie-
te. Diese wurden im Rahmen mehrerer Bauleitplanverfahren entwickelt (B.-Pläne 
Nr. 15, 15a, 15b, 27, 27a). Für die Gewerbeflächen wurden dabei nur teilweise 
schalltechnische Festsetzungen in Form von flächenbezogenen Schallleistungspe-
geln (FSP) bzw. Emissionskontingenten (LEK) getroffen.  

Im Rahmen des jüngsten Bebauungsplanes Nr. 27a wurde durch die Zech-
Ingenieurgesellschaft ein Schallgutachten nach der DIN 45691 „Geräuschkontin-
gentierung“ (Stand Dez. 2006) i.V.m. der DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls 
bei der Ausbreitung im Freien“ erstellt (Bericht Nr. LL12554.1/01 vom 26.10.2017).  

Dabei wurde zunächst die Gewerbelärmvorbelastung durch die vorhandenen Ge-
werbegebietsflächen in Bawinkel ermittelt. Bei den weiteren Berechnungen flossen 
neben den Flächen des Bebauungsplanes Nr. 27a auch weitere mögliche Gewer-
beflächen und u.a. auch das vorliegende Plangebiet als „Plangebiet Zukunft GE 1“ 
mit ein. D.h. es wurde eine Gesamtgewerbelärmbetrachtung durchgeführt, bei der 
alle im Bereich der maßgeblichen Immissionspunkte vorhandenen und möglichen 
Gewerbeflächen berücksichtigt wurden.  

Als maßgebliche Immissionsorte wurde die südlich innerhalb der Ortslage von Ba-
winkel in ausgewiesenen Wohngebieten und Mischgebieten bzw. die im Außenbe-
reich nächstgelegene Wohnbebauung (Immissionspunkte IP 1-17) berücksichtigt.  

Die schalltechnische Untersuchung wurde durch die Zech Ingenieurgesellschaft im 
Januar 2023 nochmals aktualisiert, um die zulässigen Emissionskontingente der 
zukünftigen Gewerbegebietsflächen im Gewerbegebiet „Im Sande“ unter Berück-
sichtigung der Gewerbelärmvorbelastung weiter zu optimieren (Anlage 2, Bericht 
Nr. LL12554.1/02 vom 27.01.2023). Dabei wurde die nächstgelegene Wohnbe-



Gemeinde Bawinkel 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 41 - Entwurf - 20 

Büro für Stadtplanung (BP41_Begr.doc) 24.05.2023 

bauung südlich des Gewerbestandortes (IP 1-9) mit der Gebietseinstufung eines 
allgemeinen Wohngebietes berücksichtigt.  

Bei den Berechnungen wurden für die bestehenden Gewerbeflächen entweder die 
festgesetzten Emissionskontingente zugrunde gelegt oder die Lärmsituation unter 
Berücksichtigung der ansässigen Betriebe und deren Genehmigungsunterlagen 
bzw. Betriebsbeschreibungen abgeschätzt bzw. in einem Fall eine Übersichtsmes-
sung durchgeführt.  

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Richtwerte nach TA Lärm durch die Ge-
werbelärmvorbelastung an allen Immissionspunkten tags um mind. 2 dB und 
nachts um mind. 3 dB unterschritten werden.  

Für die möglichen Erweiterungsflächen und das vorliegende Plangebiet wurde 
dann erneut ermittelt, welche Schallkontingente auf den zusätzlich ausgewiesenen 
Gewerbeflächen möglich sind, ohne dass es zu Überschreitungen der maßgebli-
chen Orientierungswerte im Bereich der berücksichtigten Immissionspunkte kommt 
(zu den Auswirkungen siehe Kap. 4.4.1.2). 

 

b) Verkehrslärmimmissionen  (Anlage 3) 

Nordwestlich des Plangebietes soll die Ortskernentlastungsstraße von Bawinkel 
realisiert werden, welche im Zuge der B 213 die Ortslage zukünftig im Westen um-
gehen soll. Die Trasse hält zum geplanten Gewerbegebiet einen Abstand von 
mind. ca. 130 m ein. Im Rahmen der 48. Flächennutzungsplanänderung der Samt-
gemeinde wurde auch die auf der Straße zu erwartende Verkehrsbelastung prog-
nostiziert und es wurden die zu erwartenden Auswirkungen für die entlang der 
Trasse vorhandenen Nutzungen ermittelt. Den Berechnungen wurde dabei eine 
durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung (DTV) von 10.900 Kfz bei einem Lkw-
Anteil von 20 % zugrunde gelegt.  

Danach ist bei einem Abstand von ca. 116 m zur geplanten Trasse mit einem Beur-
teilungspegel von 59,3 / 51,9 dB (A) zu rechnen (s. Anlage 3, Gebäude Nr. 6). Bei 
diesem Abstand werden die Orientierungswerte der DIN 18005-1 für ein Gewerbe-
gebiet von 65/55 dB (A) somit bereits um 5,7 / 3,1 dB (A) tags/nachts unterschrit-
ten. Da mögliche gewerbliche Nutzungen im Plangebiet zur geplanten Straßen-
trasse mit ca. 130 m einen größeren Abstand aufweisen, sind im Plangebiet durch 
die geplante Ortskernentlastungsstraße keine unzumutbaren Beeinträchtigungen 
durch Verkehrslärm zu erwarten. 

 

c) Sonstige Immissionen 

Sonstige Anlagen (z.B. Tierhaltungs- oder Sportanlagen), deren Auswirkungen o-
der deren Belange zu beachten sind, sind in der näheren Umgebung des Plange-
bietes nicht vorhanden. Es sind im Plangebiet daher keine unzumutbaren Beein-
trächtigungen im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 c BauGB zu erwarten.  
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4.2.1.3 Erholungsfunktion 

Das Plangebiet stellt sich derzeit als Waldfläche mit einer Bedeutung für die Erho-
lungsfunktion der umliegenden Bebauung dar. Die Umgebung wird jedoch bereits 
derzeit durch die vorhandenen gewerblichen Nutzungen geprägt (Visuelle Beein-
trächtigungen) und ist in Bezug auf mögliche Immissionen vorbelastet. 

Wie in Kap. 1.2 ausgeführt, steht nur die vorliegende Fläche im Anschluss an das 
Betriebsgelände des erweiternden Betriebes zur Verfügung.  

 

4.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft  

4.2.2.1 Naturraum 

Das Plangebiet ist naturräumlich dem Brögberner Talsandgebiet zugeordnet, 
welches sich innerhalb der Haupteinheit Lingener Land befindet.  

Das Brögberner Talsandgebiet ist ein fast ebenes, grundwassernahes, jedoch zum 
großen Teil entwässertes Talsandgebiet, welches von vielen kleinen, z.T. flach-
moorerfüllten Niederungen sowie zahlreichen Gräben und Bächen durchzogen 
wird. Die auf den grundwasserbeeinflussten Podsolböden der Talsand-flächen na-
türlichen feuchten Stieleichen-Birkenwälder sowie die Erlenbrücher der Niederun-
gen sind heute nur noch in kleinen Gehölzbeständen, Baumgruppen und Hecken 
erhalten, im Übrigen aber von Kulturland abgelöst. Acker und Grünland wechseln 
häufig in kleinen Flächen entsprechend der Höhe des Grundwassers und der Ver-
teilung von Niederungen und etwas höher gelegenen Talsandplatten. Nur am et-
was trockeneren Westrand des Gebietes häufen sich die Ackerflächen; hier ver-
läuft auch die einzige größere Durchgangsstraße von Lingen nach Haselünne 
(Bundesstraße 213). Das Gebiet ist ein reines Streusiedlungsgebiet.  

(Quelle: Sophie Meisel: Geographische Landesaufnahme M 1 : 200.000, Naturräumliche Gliederung Deutsch-
lands; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 70/71, Cloppenburg / Lingen, 1959)  

 

4.2.2.2 Landschaftsbild / Ortsbild 

Das Plangebiet befindet sich nordwestlich der Ortsmitte von Bawinkel. Es grenzt im 
Süden an den Gewerbestandort „An der Osterbrocker Straße“ und im Osten an 
den Gewerbestandort „Im Sande“ an. Den östlichen Rand bildet die Straße „Engel-
bertswald“ und den südlichen Rand ein landwirtschaftlicher Weg.  

Das Landschaftsbild im Bereich der Plangebietsfläche wird vorrangig geprägt 
durch den vorhandenen Nadelforst der Plangebietsfläche selbst sowie der nord-
westlich sich anschließenden Flächen. Des Weiteren sind die vorhandenen Ge-
bäude und Anlagen der sich östlich und südlich anschließenden Gewerbegebiets-
flächen landschaftsbildprägend.  

Die Plangebietsfläche stellt sich zum überwiegenden Teil als Nadelforstfläche dar. 
Südlich dieser Forstfläche verläuft ein unbefestigter Weg, der die Forstfläche vom 
südlich angrenzenden Gewerbebetrieb trennt. Am östlichen Rand des Geltungsbe-
reichs verläuft die Straße „Engelbertswald“, die östlich von gewerblich genutzter 
Bebauung begrenzt wird.  
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Im nördlichen Teil der Plangebietsfläche verläuft von Südwesten nach Nordosten 
der Gelshofgraben durch die vorhandene Nadelforstfläche, die sich auch in süd-
westliche Richtung fortsetzt.  

Einerseits besitzt das Plangebiet im Hinblick auf das Landschaftsbild aufgrund der 
Lage unmittelbar angrenzend zu den vorhandenen Gewerbestandorten im Süden 
und Osten keine besondere Bedeutung hinsichtlich Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit. Andererseits stellt die Plangebietsfläche als Waldfläche jedoch ein wertvolles 
Element der Landschaft dar und übernimmt vielfältige Funktionen für das Orts- und 
Landschaftsbild.  

 

4.2.2.3 Boden / Wasserhaushalt / Altlasten 

a) Boden 

Gemäß § 2 BBodSchG übernimmt der Boden natürliche Funktionen als Lebens-
grundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, 
als wesentlicher Bestandteil des Naturhaushaltes und als Abbau-, Ausgleichs- und 
Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und Stof-
fumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers. 
Darüber hinaus erfüllt er Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
sowie verschiedene Nutzungsfunktionen als Rohstofflagerstätte, Fläche für Sied-
lung und Erholung, als Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung und 
als Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- 
und Entsorgung. 

Gemäß Kartenserver des LBEG (Bodenkarte von Niedersachsen 1 : 50.000) liegt 
im Bereich des Plangebietes ein mittlerer Gley-Podsol als Bodentyp vor.  

Das Substrat vom Gley-Podsol setzt sich aus Flugsand über weichselzeitlichem 
Talsand zusammen. Vom Gley-Podsol gibt es weit verbreitet Vorkommen in der 
grundwassernahen Geest.  

Dieser Bodentyp zeichnet sich aus durch ein geringes bis mittleres Ertragspo-
tential, ein geringes bis mittleres Wasser- und Nährstoffspeichervermögen, ei-ne 
gute Durchlüftung und Wasserdurchlässigkeit im Oberboden, eine geringe bis mitt-
lere Pufferkapazität und eine Auswaschungsgefährdung gegenüber Nähr- und 
Schadstoffen. Der Boden ist weniger verdichtungsempfindlich, beregnungsbedürf-
tig und winderosionsgefährdet.  

(Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de NIBIS) 

b) Wasserhaushalt 

Innerhalb und angrenzend zum Plangebiet befinden sich keine natürlich ent-
standenen Oberflächengewässer. Im nördlichen Teil der Plangebietsfläche verläuft 
von Südwesten nach Nordosten ein Graben, der im Regelprofil ausgebaut ist, zur 
Zeit der Bestandsaufnahme (März 2023) Wasser führt und beidseitig von Nadel-
forstflächen umgeben ist.  
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Gemäß Kartenserver des LBEG (Hydrogeologische Karte von Niedersachsen 
1:50.000) liegt im überwiegenden Bereich des Plangebietes eine Grundwasser-
neubildungsrate von 150 – 200 mm im Jahr vor. Das Schutzpotenzial gilt aufgrund 
der Beschaffenheit der anstehenden Gesteine und ihrer Mächtigkeit im Hinblick auf 
ihr Vermögen, den oberen Grundwasserleiter vor der Befrachtung mit potenziellen 
Schadstoffen zu schützen als „gering“. Das Grundwasser gilt dort als gut ge-
schützt, wo gering durchlässige Deckschichten über dem Grundwasser die Versi-
ckerung behindern und wo große Flurabstände zwischen Gelände und Grundwas-
seroberfläche eine lange Verweilzeit begünstigen.  

Beim Schutzgut Wasser ist ein besonderer Schutzbedarf gegeben, da die Grund-
wasserneubildungsrate im langjährigen Mittel über 200 mm/a liegt.  

 

c) Altlasten 

Der Gemeinde liegen zurzeit keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, dass sich im 
Geltungsbereich des Plangebietes oder angrenzend Böden befinden, die erheblich 
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.  

 

4.2.2.4 Klima / Luft 

Das Plangebiet liegt klimatisch in der maritim-subkontinentalen Flachlandregion 
und ist der grundwasserfernen, ebenen bis welligen Geest zuzuordnen. Mittlere 
Jahresniederschläge von durchschnittlich 650 - 700 mm sind zu erwarten. Die rela-
tive Luftfeuchte liegt im Mittel bei 81 %. Die durchschnittliche Jahrestemperatur ist 
etwa 8.4°C, bei mittleren Jahrestemperaturschwankungen von 16.4°C. 

Die klimatische Wasserbilanz weist einen Überschuss von 200 - 300 mm im Jahr 
auf, wobei ein Defizit im Sommerhalbjahr besteht. Die mittlere Vegetationszeit von 
etwa 220 Tagen ist relativ lang. 

(Quelle: Karten des Naturraumpotenzials von Niedersachsen und Bremen; Bodenkundliche Standortkarte, M. 

1 : 200.000, Blatt Osnabrück, 1975) 

Im Emsland herrschen westliche Winde vor. Im Herbst und Winter überwiegt eine 
südwestliche und im Frühjahr und Sommer eine westliche bis nordwestliche Wind-
richtung.  

Die Luftqualität gilt im Emsland als vergleichsweise gut bzw. unterscheidet sich 
wenig von anderen ländlichen Gebieten in Niedersachsen. Lokal erzeugte Emissi-
onen erreichen die Grenzwerte (nach Technischer Anleitung zur Rein-haltung der 
Luft) auch nicht annähernd. Kleinräumige Belastungen durch vielbefahrene Stra-
ßen oder hohe Tierkonzentrationen können aber vorkommen.  

(Quelle: Landschaftsrahmenplan Landkreis Emsland, 2001) 
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4.2.2.5 Arten und Lebensgemeinschaften 

Heutige potenziell natürliche Vegetation (PNV) 

Nach der Karte der potenziell natürlichen Vegetationslandschaften Niedersachsens 
auf der Grundlage der Bodenübersichtskarte (1 : 50.000) würde sich das Plange-
biet bei einer vom Menschen unbeeinflussten Entwicklung zu einem Drahtschmie-
len-Buchenwald, kleinräumig auch mit geringem Eichenanteil, entwickeln.  

Als Baumarten der Sukzessionsphasen oder Begleiter der von der Rot-Buche do-
minierten Schlussgesellschaft kämen Hänge-Birke, Zitter-Pappel, Stieleiche, Trau-
beneiche und Eberesche natürlicherweise im Plangebiet vor.  

(Quelle: Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf Basis der Bodenkundli-

chen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform.d. Naturschutz Niedersachsen 2003) 

 

Biotoptypen 

Die Bestandsaufnahme erfolgte auf Grundlage des Kartierschlüssels für Biotopty-
pen in Niedersachsen (Drachenfels, 2021). Der jeweilige Biotopcode ist analog 
dem Kartierschlüssel. Eine kartographische Darstellung erfolgt in der Anlage 4.  

 

Kiefernforst (WZK) 

Der überwiegende Teil der Plangebietsfläche stellt sich als Kiefernforstfläche dar. 
In Teilbereichen ist auch die Fichte in der Baumschicht vertreten. Vor allem der 
Rand des Bestandes wird von heimischen Laubgehölzen insbesondere von der 
Stieleiche gebildet. In der Krautschicht ist der Adlerfarn stark vertreten. Gemäß 
Städtetagmodell wird der Kiefernforst dem Wertfaktor 2 WF zugeordnet.  

 

Straße „Engelbertswald“ (OVS) 

Am östlichen Plangebietsrand verläuft die Straße „Engelbertswald“. Diese stellt 
sich außerhalb der angrenzenden Forstfläche ohne weitere begleitende Gehölz-
strukturen dar. Die Fahrbahn ist in einer Breite von ca. 4,50 m bituminös befestigt. 
Der befestigte Teil der Straßenfläche, als wertloses Element des Naturhaushaltes, 
geht mit dem Wertfaktor 0 WF in die Bilanz zur Eingriffs- und Kompensationser-
mittlung ein, die beidseitigen Grünstreifen werden aufgrund der starken anthropo-
genen Nutzung dem Wertfaktor 1 WF zugeordnet.  

 

Nährstoffreicher Graben (FGR) 

Der Graben im nördlichen Teil der Plangebietsfläche ist im Regelprofil ausgebaut, 
zur Zeit der Bestandsaufnahme wasserführend und wird beidseitig von der vor-
handenen Nadelforstfläche begrenzt. Da dieser Graben sowohl in seiner Gestalt 
als auch in seiner Funktion erhalten bleibt, geht er ohne Bewertung in die Bilanz 
zur Eingriffs- und Kompensationsermittlung ein.  
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Unbefestigter Weg (OVW) 

Der unbefestigte Weg am südlichen Rand der Nadelforstfläche direkt nördlich der 
vorhandenen Gewerbegebietsfläche stellt sich als Sandweg mit seinen begleiten-
den grasreichen Seitenstreifen dar. Aufgrund der starken anthropogenen Nutzung 
durch den angrenzenden Gewerbebetrieb wird der Weg mit seinen Seitenstreifen 
dem Wertfaktor 1 WF zugeordnet.  

 

Gem. Bebauungsplan Nr. 15a und 15b festgesetzte Flächen 

Am südlichen Plangebietsrand greift der vorliegende Bebauungsplan in die rechts-
kräftigen Festsetzungen der Bebauungspläne 15a und 15b ein. Die rechtskräftigen 
Bebauungspläne setzen in diesem Bereich Gewerbegebietsfläche, Fläche zum 
Anpflanzen von Bäumen und Sträucher und Fläche für Wald fest. Im vorliegenden 
Bebauungsplan sind diese Bereiche als Gewerbegebietsfläche festgesetzt.  

 

Gem. Bebauungsplan Nr. 27 festgesetzte Flächen 

Ebenfalls am südlichen Plangebietsrand greift der vorliegende Bebauungsplan 
gleichzeitig noch in die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 27 ein. Dieser 
Bebauungsplan setzt im südöstlichen Bereich der vorliegenden Planung Straßen-
verkehrsfläche fest. Dieser Bereich wird im Zuge der vorliegenden Planung als 
Gewerbegebietsfläche festgesetzt.  

 

Fauna (Artenschutz) 

Situation im Plangebiet 

Zur Beurteilung der Bedeutung des Plangebietes für die Fauna wurde durch das 
Planungsbüro Peter Stelzer GmbH (Regionalplan & UVP) eine spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung (saP) erarbeitet.  

Brutvögel 

Dazu wurden die Brutvögel im Rahmen von 7 vollständigen Flächenbegehungen 
von Anfang März 2022 bis Ende Juni 2022 erfasst. Als Untersuchungsraum wurde 
ein möglicher Wirkraum von bis zu 50 m um den Geltungsbereich abgegrenzt. Bei 
den Begehungen wurde auch auf das Vorkommen streng geschützter Arten aus 
anderen Tiergruppen geachtet.  

Im Rahmen dieser Brutvogelerfassung 2022 wurden insgesamt 26 Vogelarten im 
Untersuchungsgebiet festgestellt. 23 Arten nutzten das Gebiet vermutlich als Brut-
gebiet. Drei Arten konnten lediglich als Überflieger oder Nahrungsgäste erfasst 
werden. Als streng geschützte Art trat nur der Mäusebussard als Nahrungsgast 
auf. Des Weiteren wurden vermutliche Brutgebiete von Vogelarten, die in der Ro-
ten-Liste Niedersachsens und Deutschlands geführt werden im Untersuchungsge-
biet festgestellt. Zu nennen sind hier Waldschnepfe, Star, Trauerschnäpper und 
Baumpieper. Zu den regelmäßig auftretenden Gastvogelarten nach EU-
Vogelschutzrichtlinie, welche auf bestimmte rastgebiete angewiesen bzw. für die 



Gemeinde Bawinkel 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 41 - Entwurf - 26 

Büro für Stadtplanung (BP41_Begr.doc) 24.05.2023 

wertvolle Bereiche in Niedersachsen herausgestellt sind, sind Waldschnepfe und 
Gartenrotschwanz zu nennen.  

Als wertgebende, gefährdete und streng geschützte Arten im Wirkraum des Vorha-
bens wurden der Baumpieper und der Trauerschnäpper erfasst.  

Als wertgebende, gefährdete und streng geschützte Arten außerhalb des Wirk-
raums wurden die Waldschnepfe und der Star festgestellt.  

Der Mäusebussard, die Rabenkrähe und der Erlenzeisig wurden ausschließlich als 
Nahrungsgäste, Durchzügler oder Überflieger festgestellt, so dass Verletzungen 
oder Tötungen von Individuen durch die geplante Abholzung vollständig ausge-
schlossen werden können. Eine Störung durch Bautätigkeiten wird als sehr gering 
eingestuft. Ein Ausweichen auf angrenzende Bereiche ist jederzeit möglich, so 
dass eine erhebliche Störung in jedem Fall auszuschließen ist. Es konnten keine 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Arten im Gebiet festgestellt werden, so 
dass eine Beschädigung dieser durch Baumaßnahmen ausgeschlossen werden 
kann.  

Für die ungefährdeten gehölz- und gebäudebewohnenden Höhlen- und Nischen-
brüter sowie für die gehölzbewohnenden Frei- und Bodenbrüter ergeben sich bau-
bedingt unter Berücksichtigung eines Zeitfensters für die Bauflächenvorbereitung 
und der Einrichtung von Ersatzbrutstätten in der Umgebung keine Beeinträchtigun-
gen. Betriebsbedingt sind Verletzungen und Tötungen ausgeschlossen. Störungen 
wirken temporär und räumlich begrenzt, sodass keine erhebliche Störung vorliegt.  

Fledermäuse 

Die Fledermäuse wurden im Rahmen von 5 Erfassungsterminen von Anfang März 
2022 bis Anfang September 2022 erfasst. Das Untersuchungsgebiet wurde dabei 
von einer Person mit langsamer Geschwindigkeit an insgesamt 4 Terminen entlang 
von Wegen und Waldrändern begangen. An einem Standort wurde Ende Juni pa-
rallel zu der Detektorbegehung ein Netzfang durchgeführt. Bei den Begehungen 
wurde auch auf das Vorkommen streng geschützter Arten aus anderen Tiergrup-
pen geachtet.  

Im Rahmen der Fledermauserfassungen 2022 wurden insgesamt 3 Fledermausar-
ten durch Detektorbegehungen, Sichtbeobachtungen und/ oder Netzfänge eindeu-
tig nachgewiesen. Darüber hinaus gelangen unbestimmte Nachweise aus den Gat-
tungen Plecotus und Myotis.  

Es konnten keine Quartiere oder intensiv genutzten Flugstraßen im Untersu-
chungsgebiet oder im direkten Umfeld festgestellt werden. Grundsätzlich bieten die 
überplanten Gehölzbestände ein geringes bis mittleres Quartierpotenzial für Fle-
dermäuse. Regelmäßige Jagdaktivitäten von Breitflügel- und Zwergfledermäusen 
wurden v.a. entlang der Wege am Rande des Geltungsbereichs dokumentiert. Eine 
besondere Bedeutung der Planfläche als Jagdhabitat für Fledermäuse kann nicht 
herausgestellt werden.  

Unter Berücksichtigung eines Zeitfensters für die Bauflächenvorbereitung und der 
Einrichtung eines fledermausfreundlichen Beleuchtungskonzeptes können Beein-
trächtigungen ausgeschlossen werden. Betriebsbedingt sind Verletzungen und Tö-
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tungen nicht zu erwarten. Durch den Betrieb der künftigen gewerblich genutzten 
Anlagen wird von keinen Beeinträchtigungen ausgegangen.  

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ist als Anlage 5 der vorliegenden Be-
gründung beigefügt.  

 

4.2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter  

Der Gemeinde sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bzw. keine sonstigen 
wertvollen Kultur- oder Sachgüter bekannt. Bauliche Anlagen, die dem Denkmal-
schutz unterliegen könnten, sind ebenfalls nicht vorhanden. 

 

4.3 Nullvariante 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die im Plangebiet vorhandene Waldflä-
che mit ihren positiven Auswirkungen auf das Klima und die Luft erhalten bleiben 
und die bestehende forstwirtschaftliche Nutzung fortgeführt.  

Das Orts- und Landschaftsbild und das bestehende Wirkungsgefüge der Schutzgü-
ter von Natur und Landschaft untereinander blieben erhalten. Einzelne ältere Bäu-
me könnten jedoch jederzeit im Rahmen von Pflegemaßnahmen beseitigt werden. 

Die derzeitige Immissionssituation für die umliegenden Wohnnutzungen würde un-
verändert bestehen bleiben.  

Da besonders schützenswerte Kultur- und sonstige Sachgüter im Plangebiet nicht 
bekannt sind, sind veränderte Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung 
nicht zu erwarten. 

Das bestehende Wirkungsgefüge der Schutzgüter von Natur und Landschaft un-
tereinander bliebe erhalten.  

 

4.4 Prognose  

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung (Auswirkungen der Bau- und der Betriebsphase)  

4.4.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz 

Bei der Bewertung der Auswirkungen der Planung auf den Menschen ist zu unter-
scheiden zwischen den Auswirkungen, die durch die geplante Bebauung in der 
Nachbarschaft, d.h. insbesondere an benachbarten Wohnnutzungen, zu erwarten 
sind und den Auswirkungen, die durch vorhandene Immissionen auf die geplanten 
Nutzungen einwirken. Von Belang sind dabei, bezogen auf das Schutzgut Mensch, 
insbesondere die Wohn- und Arbeits- sowie die Erholungsfunktionen.  
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4.4.1.1 Einwirkungen in das Plangebiet 

Entsprechend den Ausführungen in Kap. 4.2.1.2 stellt sich das Plangebiet als nicht 
erheblich immissionsbelastet (z.B. Geruch, Staub, Erschütterungen, Licht und 
Wärme) dar, sodass Schutzmaßnahmen für das Plangebiet nicht erforderlich sind. 

Die im Rahmen landwirtschaftlicher Tätigkeiten entstehenden Maschinengeräu-
sche sowie zeitweise auftretende Geruchsbelästigungen durch Ausbringen von 
Gülle sind denkbar und lassen sich auch bei ordnungsgemäßer Landwirtschaft 
nicht vermeiden. Sie sind von den künftigen Bewohnern bzw. den im Gebiet arbei-
tenden Menschen im Rahmen der gegenseitigen Rücksichtnahme hinzunehmen.  

 

4.4.1.2 Auswirkungen auf das Wohn- und Arbeitsumfeld 

Bauphase  

Während der Bauphase ist insbesondere mit akustischen Auswirkungen und im 
Einzelfall mit Staubemissionen zu rechnen. Solche Immissionen sind regelmäßige 
Begleiterscheinungen bei der Entwicklung urbaner und gewerblicher Standorte. Sie 
sind jedoch während der Entstehungsphase (Bautätigkeit, Bauverkehr) unvermeid-
bar und nur zeitlich begrenzt zu erwarten. Zur Vermeidung unzumutbarer Lärmbe-
lastungen ist die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - 
Geräuschimmissionen“ (August 1970) zu beachten.  

Betriebsphase 

Optisches Erscheinungsbild 

Durch die entstehenden Baukörper ergeben sich für den Menschen auch optische 
Auswirkungen. Im vorliegenden Fall schließen sich jedoch ausschließlich ausge-
wiesene Gewerbegebietsflächen an, wobei die Nachbarbebauung zur geplanten 
Gewerbegebietsfläche durch Straßen getrennt ist. Zudem wird die Höhenentwick-
lung der baulichen Anlagen an die umliegend getroffenen Regelungen angepasst.  
Dadurch sind erhebliche negative Auswirkungen auf die Nachbarschaft nicht zu 
erwarten.  

Lärmimmissionen (Anlage 2) 

Durch die Ausweitung des Gewerbestandortes und die damit verbundene gewerb-
liche Nutzung der Flächen im Plangebiet sind für den Menschen insbesondere 
Auswirkungen aufgrund von Lärmeinwirkungen möglich. 

Die für die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten des Gewerbegebietes maßgebliche 
benachbarte nichtgewerbliche Wohnbebauung befindet sich südlich bzw. östlich 
des Gewerbestandortes und ist mit dem jeweiligen Schutzanspruch eines Misch- 
oder allgemeinen Wohngebietes zu berücksichtigen. 

Wie in Kap. 4.2.1.2 ausgeführt, wurde bei der Ermittlung der möglichen Emissions-
kontingente zunächst die Gewerbelärmvorbelastung durch die bestehenden fest-
gesetzten Gewerbegebietsflächen ermittelt. Danach werden an allen maßgebli-
chen Immissionsorten die Richtwerte der TA Lärm derzeit noch um 2-3 dB 
tags/nachts unterschritten. 
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Neben der im vorliegenden Gebiet geplanten Gewerbegebietserweiterung sind bei 
den Berechnungen weitere potenzielle Gewerbeflächen berücksichtigt, um auch 
bei einer Erweiterung des Gewerbestandortes eine Einhaltung der Immissions-
richtwerte an allen maßgeblichen Immissionspunkten zu gewährleisten (s. Anlage 
2).  

Im vorliegenden Plangebiet ist danach mit Emissionskontingenten von 
64/49 dB(A)/qm tags/nachts eine im Wesentlichen uneingeschränkte gewerbliche 
Nutzung möglich. Die Emissionskontingente werden entsprechend im Bebauungs-
plan festgesetzt.  

 

Sonstige gewerbliche Immissionen 

Sonstige Immissionen (z.B. durch Licht, Strahlung, Erschütterungen) sind in erheb-
lichem Umfang im Plangebiet nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht zu erwar-
ten. Sie können jedoch sinnvoll aber auch ausreichend noch auf der Ebene der An-
lagengenehmigung beurteilt werden. 

 

4.4.1.3 Erholungsfunktion 

Das Plangebiet stellt sich derzeit überwiegend als Waldfläche mit einer Bedeutung 
für die Erholungsfunktion der umliegenden Bebauung dar. Für die Erweiterung des 
ansässigen Betriebes steht jedoch nur die vorliegende Fläche für eine bauliche 
Entwicklung im Anschluss an das bestehende Betriebsgelände zur Verfügung.  

Das Gebiet grenzt sowohl im Süden als auch im Osten an den bestehenden Ge-
werbestandort und damit an stark anthropogen beeinflusste Flächen an.  

Der das Plangebiet querende Gelshofgraben soll als offener Wasserzug erhalten 
bleiben. 

Mit Umsetzung der Planung wird im Gebiet zur nordwestlich verbleibenden Wald-
fläche ein neuer Waldrand geschaffen. Damit und durch die Begrenzung der Ge-
bäudehöhen wird das Landschaftsbild nicht erheblich beeinträchtigt, sodass sich 
die Planung auch nicht wesentlich negativ auf die Erholungsfunktion der in der 
Umgebung verbleibenden freien Landschaft auswirkt. 

 

4.4.1.4 Risiken für die menschliche Gesundheit 

Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Be-
triebsbereichen nach der Störfall-Verordnung - 12. Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorgesehen. 
Es ist daher nicht davon auszugehen, dass es durch die vorliegende Planung zu 
einer Zunahme der Gefährdung der Bevölkerung kommt. 
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4.4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen 

4.4.2.1 Landschaftsbild / Ortsbild 

Bauphase 

Während der Bauphase ist mit Beeinträchtigungen durch Baumaschinen bzw. 
Baugeräten oder -hilfsmitteln wie z.B. Baukränen oder auch Baugerüsten zu rech-
nen. Auch durch die Lagerung verschiedener Baumaterialien kann es zu Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes kommen. Diese Beeinträchtigungen sind je-
doch regelmäßige Begleiterscheinungen bei der Erschließung und Entwicklung 
derartiger urbaner und gewerblicher Standorte. Sie sind während der Entste-
hungsphase (Bautätigkeit) unvermeidbar und auch zeitlich begrenzt zu erwarten.  

Betriebsphase 

Mit der vorliegenden Planung wird ein kleiner Teilbereich einer größeren Forstflä-
che überplant und geht verloren. Der Eingriff in das Landschaftsbild wird in erster 
Linie durch die künftig entstehenden Baukörper auf dieser bisherigen Waldfläche 
hervorgerufen. Mit der vorliegenden Planung werden jedoch die östlich und südlich 
unmittelbar angrenzenden Gewerbegebietsflächen städtebaulich sinnvoll erweitert. 

Durch die Begrenzung der Bauhöhe und die Festsetzung einer höchstzulässigen 
Höhe der baulichen Anlagen, die sich der Bauhöhe der angrenzend vorhandenen 
Bebauung anpasst, werden Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes -
soweit möglich- vermieden. Gleichzeitig stellt die verbleibende Waldfläche nord-
westlich des Plangebietes eine landschaftliche Einbindung des Standortes von An-
fang an sicher. Durch die Anlage eines Waldmantels innerhalb der Plangebietsflä-
che wird eine Beeinträchtigung für die angrenzende Waldfläche vermieden.  

Aufgrund der infrastrukturellen Vorprägung dieses Bereichs durch die unmittelbar 
angrenzenden Gewerbegebietsflächen stellt die vorliegende Planung keine erheb-
liche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar. Die verlorengehende Waldfläche 
wird entsprechend ihrer Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion an anderer Stelle er-
setzt bzw. kompensiert.  

 

4.4.2.2 Fläche / Boden / Wasser 

Fläche 

Es wird eine Waldfläche in der Größe von ca. 1,1 ha in Anspruch genommen und 
überplant.  

Für einen südlich der Plangebietsfläche ansässigen Betrieb besteht ein konkreter 
Erweiterungsbedarf. Dieser Betrieb kann sich sinnvoll und praktikabel nur in nördli-
che Richtung entwickeln, da andere Flächen im Anschluss an das Betriebsgrund-
stück für die erforderliche Erweiterung derzeit nicht zur Verfügung stehen.  
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Boden/Wasser 

Bauphase 

Durch die Überplanung der Waldfläche, insbesondere durch die Beseitigung des 
Baumbestandes und durch die künftige Versiegelung gehen bestehende Boden-
funktionen, wie z.B. Filter- und Produktionsfunktionen, verloren.  

Die Überplanung dieses Waldbestandes stellt eine erhebliche Beeinträchtigung 
dar.  

Diese, aufgrund der Größe der versiegelbaren Fläche und der Überplanung einer 
Waldfläche verursachten erheblichen Beeinträchtigungen des Bodens müssen 
durch externe Kompensationsmaßnahmen bzw. Ersatzaufforstungen kompensiert 
bzw. ausgeglichen werden.  

Mit der zukünftig möglichen Bebauung geht darüber hinaus Versickerungsfläche 
verloren. Die Grundwasserneubildung wird in diesen überbauten Abschnitten ge-
nerell verringert.  

Das anfallende Oberflächenwasser soll, analog zu den Regelungen in den angren-
zenden Gebieten, über flache Sickermulden auf den jeweiligen Grundstücken ver-
sickert werden. Damit verbleibt das Oberflächenwasser vollständig im Plangebiet, 
sodass Beeinträchtigungen des Grundwasserhaushaltes vermieden werden.  

Durch die geplanten Ersatzaufforstungen auf externen Kompensationsflächen 
werden sich darüber hinaus positive Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser er-
geben, sodass insgesamt durch die Planung keine erheblichen negativen Beein-
trächtigungen verbleiben.  

Betriebsphase 

Der Eingriff in den Boden- und Grundwasserhaushalt wird in erster Linie durch die 
künftige Versiegelung hervorgerufen. Mit der Versiegelung der vorhandenen Wald-
fläche gehen bestehende Bodenfunktionen verloren, wie z.B. Filter- und Produkti-
onsfunktionen.  

Durch die Anlage eines Gewässerrandstreifens und die Pflanzung eines Waldman-
tels sowie durch die verbleibenden Freiflächen innerhalb der künftigen Gewerbe-
fläche können die Eingriffe in das Schutzgut Boden nur zu einem geringen Anteil 
ausgeglichen werden. Die aufgrund der Größe der versiegelbaren Fläche und der 
Überplanung einer Waldfläche verursachten erheblichen Beeinträchtigungen des 
Bodens müssen durch externe Kompensationsmaßnahmen bzw. Ersatzaufforstun-
gen kompensiert bzw. ausgeglichen werden.  

Mit der zukünftig möglichen Bebauung geht darüber hinaus Versickerungsfläche 
verloren. Die Grundwasserneubildung wird in diesen überbauten Abschnitten ge-
nerell verringert.  

Analog zu den Regelungen in den angrenzenden Gebieten, soll das anfallende 
Oberflächenwasser über flache Sickermulden auf den jeweiligen Grundstücken 
versickert werden. Damit verbleibt das Oberflächenwasser vollständig im Plange-



Gemeinde Bawinkel 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 41 - Entwurf - 32 

Büro für Stadtplanung (BP41_Begr.doc) 24.05.2023 

biet, sodass erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser insbesondere 
Beeinträchtigungen des Grundwasserhaushaltes vermieden werden.  

Durch die Bereitstellung externer Kompensationsflächen, die u.a. als Ersatzauffors-
tungsflächen hergerichtet werden, werden sich zusätzlich positive Auswirkungen 
für das Schutzgut Wasser ergeben, sodass insgesamt durch die Planung keine er-
heblichen negativen Beeinträchtigungen verbleiben.  

 

4.4.2.3 Klima / Luft 

Bauphase 

In der Bauphase wird sich kurzzeitig z.B. für die Anlieferung von Baustoffen und für 
die notwendigen Bauarbeiten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen. Dieses 
kann grundsätzlich den Klimawandel begünstigen. Aufgrund der Kleinflächigkeit 
des Plangebietes sind hier erhebliche Auswirkungen auf das Klima jedoch nicht zu 
erwarten.  

Betriebsphase 

Der durch das eigene Bestandsinnenklima des Waldes hervorgerufene Luftaus-
tausch (Frischluftproduktionsstätte) wird mit der Beseitigung der Waldfläche redu-
ziert. Durch die Versiegelung des Bodens und dem damit verbundenen Verlust an 
Vegetationsfläche kommt es kleinräumig zu einer größeren und schnelleren Er-
wärmung.  

Durch die Neuanlage von Gehölzstrukturen am nordwestlichen Rand des Plange-
bietes, die die Funktion eines Waldmantels übernehmen, wird jedoch auch neue 
vertikale Verdunstungsstruktur geschaffen.  

Diese Gehölzanpflanzungen wirken sich positiv auf das Kleinklima (Luftbefeuch-
tung) und die Luftqualität (z.B. Ausfilterung von Schadstoffen) aus, sodass damit 
die negativen Auswirkungen durch die Flächenversiegelung z.T. minimiert werden. 
Des Weiteren dienen diese Neuanpflanzungen den Erfordernissen des Klima-
schutzes, indem sie dem Klimawandel entgegenwirken (z.B. durch Bindung von 
CO2). Damit wird dem Grundsatz nach § 1a Abs. 5 BauGB entsprochen.  

Auch die innerhalb des Plangebietes verbleibenden Freiflächen leisten ihren, wenn 
auch nur kleinflächigen Beitrag zur Erhaltung der örtlichen und regionalen Klima-
verhältnisse. Darüber hinaus erfolgt auf externen Kompensationsflächen eine 
Neuaufforstung. Diese geplanten Aufforstungsmaßnahmen, in erster Linie zum 
Ausgleich der Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden, führen auch zu einer 
Aufwertung für das Schutzgut Klima/Luft. Insgesamt verbleiben somit keine erheb-
lichen Beeinträchtigungen.  

 

4.4.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften 

Der Eingriff in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften wird nahezu aus-
schließlich durch die Überplanung von bisher forstwirtschaftlich genutzter Fläche 
verursacht.  
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Artenschutzprüfung 

Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum speziellen Artenschutz un-
terscheiden zwischen besonders geschützten Arten und streng geschützten Arten, 
wobei alle streng geschützten Arten zugleich zu den besonders geschützten Arten 
zählen (d.h. die streng geschützten Arten sind eine Teilmenge der besonders ge-
schützten Arten). 

Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den streng geschützten 
Arten zu rechnen sind, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG geregelt: 

• besonders geschützte Arten:  

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung 
(EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von 
Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des 
Handels (Abl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 298 
vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch die 
Verordnung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) geändert 
worden ist, aufgeführt sind,  

b) Nicht unter Buchstabe a fallende  

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG auf-
geführt sind,  

bb) europäische Vogelarten,  

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Ab-
satz 1 aufgeführt sind; 

• streng geschützte Arten:  

besonders geschützte Arten, die 

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 

c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2  

aufgeführt sind; 

Den europäischen Vogelarten – das sind alle einheimischen Vogelarten – kommt 
im Schutzregime des § 44 Abs. 1 BNatSchG eine Sonderstellung zu: Gemäß den 
Begriffsbestimmungen zählen sie zu den besonders geschützten Arten, hinsichtlich 
der Verbotstatbestände sind sie jedoch den streng ge-schützten Arten gleichge-
stellt. Weiterhin sind einzelne europäische Vogelarten über die Bundesarten-
schutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 338/97 als streng geschütz-
te Arten definiert. 

• Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können im Einzelfall von den nach Landesrecht zu-
ständigen Behörden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zugelassen werden. Dies ist u. a. aus zwingenden Gründen des über-
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wiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher Sozialer und wirtschaftli-
cher Art, möglich. 

Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen 
nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art 
nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG wei-
tergehende Anforderungen enthält.  

 

Bauphase  

Während der Bauphase kann es insbesondere durch den Baustellenverkehr und 
die Bodenarbeiten und den damit verbundenen Störungen durch Verlärmung, 
Lichtemissionen und optische Störreize zu Beeinträchtigungen für die Fauna kom-
men und Individuen können getötet oder verletzt werden. Um diese Störungen 
bzw. Beeinträchtigungen für die Fauna des Gebietes zu vermeiden, dürfen die 
Bauflächenvorbereitungen grundsätzlich nur außerhalb der Brutzeit aller bodenbrü-
tenden Vogelarten und insbesondere notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten nur 
außerhalb der Brutzeit potenziell hier möglicher Gehölzbrüter und außerhalb der 
Hauptaktivitätsphase der Fledermäuse stattfinden.  

 

Artenschutzrechtliche Prüfung 

Brutvögel 

Unter Berücksichtigung, dass die Herrichtung des Baufeldes außerhalb der Brutzeit 
aller bodenbrütenden Vogelarten und notwendige Fäll- oder Rodungsarbeiten nicht 
in der Zeit vom 1. März bis 30. September durchgeführt werden, können Verlet-
zungen und Tötungen von Individuen oder deren Entwicklungsformen ausge-
schlossen werden. Der notwendige Gehölzeinschlag ist zudem auf das unbedingt 
erforderliche Maß zu reduzieren. Es ist mit geringen Störungen auf die genannten 
Arten im unmittelbaren Umfeld des Bauortes zu rechnen. Diese wirken temporär 
und räumlich begrenzt, sodass keine erhebliche Störung vorliegt.  

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für Trauerschnäpper, Blaumeise, Sumpf-
meise, Buntspecht, Kohlmeise und Tannenmeise sind an geeigneten Stellen im 
räumlichen Zusammenhang insgesamt 16 Ersatzbrutstätten aus Holzbeton für den 
Verlust von dauerhaft genutzten Brutstätten anzubringen.  

Fledermäuse 

Unter Berücksichtigung, dass notwendige Fäll- oder Rodungsarbeiten nicht in der 
Zeit vom 1. März bis 30. September durchgeführt werden und der notwendige Ge-
hölzeinschlag auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert wird, können Verlet-
zungen und Tötungen von Individuen oder deren Entwicklungsformen ausge-
schlossen werden. Es ist mit geringen Störungen auf die genannten Arten im un-
mittelbaren Umfeld des Bauortes zu rechnen. Diese wirken temporär und räumlich 
begrenzt, sodass keine erhebliche Störung vorliegt.  
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Gehölze mit einem Brusthöhendurchmesser über 20 cm sind bei einer Fällung un-
mittelbar vor der Maßnahme durch fledermauskundiges Personal auf eine Beset-
zung durch Fledermäuse zu überprüfen. Die öffentliche Beleuchtung ist so zu ge-
stalten, dass eine Ausleuchtung der Umgebung vermieden wird. Die Beleuchtung 
sollte ausschließlich von oben erfolgen und so abgeblendet werden, dass kein di-
rektes Licht zu den Seiten ausgestrahlt wird. Eine Beleuchtung ist nur an Orten an-
zubringen, an denen sie gebraucht wird, Bewegungsmelder und Dimmer können 
Energie einsparen und die Lichtimmission reduzieren. Es sollten insektenfreundli-
che Lampen und Leuchtmittel verwendet werden, die eine Temperatur von 60°C 
nicht über- und eine Wellenlänge von 590 nm nicht unterschreiten.  

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ist als Anlage 5 der vorliegenden Be-
gründung beigefügt.  

 

4.4.2.5 Wirkungsgefüge 

Die o.g. Schutzgüter stehen in Beziehung zueinander. Die getroffenen Festsetzun-
gen und Maßnahmen können daher auf das eine Schutzgut positive, auf das ande-
re jedoch negative Auswirkungen haben. Nachfolgend wird das aus der vorliegen-
den Planung resultierende Wirkungsgefüge beschrieben. 

Mit der Planung gehen Teile einer Waldfläche verloren. Das Landschaftsbild wird 
vor allem durch die künftige Bebauung verändert. Durch die Versiegelung werden 
die Grundwasserneubildung und damit auch die Verdunstungsrate reduziert. Das 
Landschaftsbild des Planungsraumes wird verändert und die derzeitige Waldfläche 
steht nicht mehr für die Fauna des Gebietes zur Verfügung.  

Gleichzeitig soll jedoch am nordwestlichen Randbereich des Plangebietes ein Ge-
hölzstreifen mit standortgerechten, heimischen Laubgehölzen neu angelegt wer-
den. Die nordwestlich verbleibende Waldfläche wird durch diesen neu angelegten 
Waldmantelbereich vor Beeinträchtigungen geschützt. Gleichzeitig kann durch die-
sen entstehenden Gehölzstreifen ein Teil der sich durch die Planung ergebenden 
Beeinträchtigungen kompensiert werden und auch die mit der Versiegelung ein-
hergehende kleinräumige Erwärmung durch den Verlust von Verdunstungsfläche 
wird durch die Anpflanzung gemindert. Durch die angrenzend verbleibende Wald-
fläche wird zusammen mit den geplanten Anpflanzungen die Fernwirkung der Be-
bauung in die Umgebung minimiert.  

Der Verlust der Waldfläche und deren Funktionen vor allem für das Schutzgut Kli-
ma/Luft wird durch die Neuanlage von Wald auf einer externen Kompensationsflä-
che ausgeglichen, dieses wirkt sich auch positiv auf alle übrigen Schutzgüter aus.  

Insgesamt wird mit der vorliegenden Planung das Wirkungsgefüge der Schutzgüter 
von Natur und Landschaft nicht erheblich beeinträchtigt.  

 

4.4.2.6 Risiken für die Umwelt 

Mit der Festsetzung eines Gewerbegebietes am vorliegenden Standort und der 
damit verbundenen Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebe-
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trieben ist kein besonderes Unfall- und Katastrophenrisiko verbunden. Die dort zu 
erwartenden Betriebe verursachen keine besonderen Risiken für die menschliche 
Gesundheit und für das Ökosystem.  

 

4.4.3 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter /  
   Risiken für das kulturelle Erbe 

Der Gemeinde sind im Plangebiet und angrenzend keine Objekte von kulturge-
schichtlicher Bedeutung bekannt, die Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter er-
warten lassen. Inwieweit archäologische Bodendenkmale im Plangebiet verborgen 
sein können, kann im Voraus jedoch nicht geklärt werden. 

In den Bebauungsplan ist folgender Hinweis aufgenommen: 

„Sollten bei geplanten Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde ge-
macht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemein-
de oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 
14 Abs. 1 NDSchG). 

Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland ist telefonisch unter 
der Rufnummer (05931) 44-0 zu erreichen. 

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der An-
zeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht 
die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 
Abs. 2 NDSchG).“ 

 

4.4.4 Wechselwirkungen  

Bei der Prüfung der Wechselwirkungen ist entsprechend den Anforderungen von 
§ 1 (6) Nr. 7 i BauGB das übergreifende Verhältnis zwischen Naturhaushalt und 
Landschaft, den Menschen sowie den Sach- und Kulturgütern soweit sich diese 
durch die Planung wechselseitig beeinflussen, zu erfassen.  

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln hervorgeht, entstehen durch die Planung, 
insbesondere bei Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen, auf den überwiegenden Teil der zu 
betrachtenden Bestandteile der Umwelt keine erheblichen negativen Auswirkun-
gen.  

Mit der vorliegenden Planung eines Gewerbegebietes entstehen somit keine neu-
en weitergehenden Beeinträchtigungen zwischen den Belangen des Umweltschut-
zes (Naturhaushalt und Landschaft, Mensch, Sach- und Kulturgüter), die sich so 
auswirken, dass negative Rückwirkungen zu erwarten wären. Erhebliche Wech-
selwirkungen treten damit nicht auf. 
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4.4.5 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben /  
   benachbarter Plangebiete 

Südlich und östlich des Plangebietes grenzen bestehende Gewerbegebietsflächen 
an. Durch die dort ansässigen Nutzungen ist im vorliegenden Siedlungsbereich, 
insbesondere hinsichtlich möglicher Lärmemissionen, eine Vorbelastung gegeben. 
Durch die Planung ist mit weiteren Lärmemissionen zu rechnen.  

Im vorliegenden Fall wurden im Lärmgutachten nicht nur die bereits festgesetzten 
Gewerbeflächen am bestehenden Gewerbestandort als Vorbelastung, sondern ne-
ben dem vorliegenden Plangebiet auch weitere potenzielle gewerbliche Erweite-
rungsflächen berücksichtigt. Die danach im Plangebiet möglichen Emissionskon-
tingente werden entsprechend dem vorliegenden Gutachten festgesetzt. Damit 
kann sichergestellt werden, dass sich aus der Kumulation von Vor- und Zusatzbe-
lastung für die maßgeblichen Immissionsorte keine erheblichen nachteiligen Aus-
wirkungen ergeben.  

 

4.4.6 Berücksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften 

4.4.6.1 Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG / FFH-Gebiet (Natura 2000) 

Durch die Planung sind keine nationalen oder internationalen (Natura 2000) 
Schutzgebiete, gesetzlich geschützten Biotope oder geschützten Landschaftsbe-
standteile gem. § 22 (4) Nr. 1 NAGBNatSchG betroffen. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb oder angrenzend zu einem Gebiet von ge-
meinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) oder einem EU-Vogelschutzgebiet. 
Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke solcher Gebiete sind da-
her nicht vorhanden. Eine Überprüfung der Verträglichkeit gemäß  
§ 34 Abs. 1 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 

4.4.6.2 Besonderer Artenschutz 

Unter Berücksichtigung der folgenden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
können die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG sicher 
ausgeschlossen werden: 

Notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten dürfen nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. 
September durchgeführt werden, um baubedingte Tötungen oder Verletzungen 
von Gehölzbrütern unterschiedlicher Strukturen zu vermeiden.  

Der notwendige Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu redu-
zieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erhalten.  

Die Herrichtung des Baufeldes darf grundsätzlich nur außerhalb der Brutzeit aller 
bodenbrütenden Vogelarten, d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Juli er-
folgen, um die Zerstörung von Gelegen bodenbrütender Vogelarten zu vermeiden. 
Dies gilt nicht, wenn während der Brutzeit die Möglichkeit besteht, vor Baubeginn 
die Bauflächen auf Brutvorkommen hin zu überprüfen und dabei keine Brutvor-
kommen ermittelt werden. Nach der Herrichtung der Bauflächen bis zum eigentli-
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chen Baubeginn muss sichergestellt werden, dass keine Besiedlung der Flächen 
stattfindet.  

Gehölze mit einem Brusthöhendurchmesser über 20 cm sind bei einer Fällung un-
mittelbar vor der Maßnahme durch fledermauskundiges Personal auf eine Beset-
zung durch Fledermäuse zu überprüfen.  

Die öffentliche Beleuchtung ist so zu gestalten, dass eine Ausleuchtung der Um-
gebung vermieden wird. Die Beleuchtung sollte ausschließlich von oben erfolgen 
und so abgeblendet werden, dass kein direktes Licht zu den Seiten ausgestrahlt 
wird. Eine Beleuchtung ist nur an Orten anzubringen, an denen sie gebraucht wird, 
Bewegungsmelder und Dimmer können Energie einsparen und die Lichtimmission 
reduzieren. Es sollten insektenfreundliche Lampen und Leuchtmittel verwendet 
werden, die eine Temperatur von 60°C nicht über- und eine Wellenlänge von 
590 nm nicht unterschreiten.  

Für den Verlust von dauerhaft genutzten Brutstätten sind an geeigneten Stellen im 
räumlichen Zusammenhang insgesamt 16 Ersatzbrutstätten aus Holzbeton anzu-
bringen.  

 

4.4.7 Sonstige Belange des Umweltschutzes 

Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern (§ 1 (6) Nr. 7 e BauGB) 
wird durch den Landkreis bzw. die Entsorgungsträger gewährleistet.  

Die Nutzung von erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie (§ 1 (6) Nr. 7 f BauGB) zur Vermeidung weiterer Emissionen ist 
nicht erklärte Zielsetzung oder Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanes. 
Die Nutzung regenerativer Energiequellen (z.B. Solarenergie) soll jedoch möglich 
sein.  

Hierzu ist auch § 32 a NBauO „Photovoltaikanlagen für die Stromerzeugung auf 
Dächern“ zu beachten, wonach bei Gebäuden, die überwiegend gewerblich ge-
nutzt werden und eine Dachfläche von mind. 50 m² aufweisen, seit dem 1.1.2023 
mind. 50 % der Dachfläche mit Photovoltaikanlagen auszustatten sind (NBauO 
vom 2.4.2012, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28.06.2022 
(Nds. GVBl. S. 388)). 

Zudem wird auf das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) zur Umsetzung der euro-
päischen Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und zur Vereinheit-
lichung des Energieeinsparrechts für Gebäude verwiesen, welches am 1. Novem-
ber 2020 in Kraft getreten ist Das Gesetz hat das bis dahin gültige Energieeinspa-
rungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-
Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) ersetzt.  

Das GEG enthält Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, die 
Erstellung und die Verwendung von Energieausweisen sowie an den Einsatz er-
neuerbarer Energien in Gebäuden. Mit einer zum 01.01.2023 in Kraft getreten Än-
derung gibt es eine Reduzierung des zulässigen Jahres-Primärenergiebedarfs im 
Neubau von bisher 75 Prozent des Referenzgebäudes auf 55 Prozent vor. Das 
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Gesetz ist auch auf Vorhaben, welche die Änderung, die Erweiterung oder den 
Ausbau von Gebäuden zum Gegenstand haben, anzuwenden. 

Im Übrigen ist der weitergehende Einsatz spezieller Technologien jedem Grund-
stückseigentümer, soweit es unter Berücksichtigung der Gebietsfestsetzung und 
nachbarschaftlicher Interessen möglich ist, freigestellt.  

Gemäß § 1 (6) Nr. 7 h BauGB ist die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in 
Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Be-
schlüssen der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden dürfen, als Belang im Sinne des Vorsorgeprinzips, zu 
berücksichtigen. Durch die vorliegende Planung sind wesentliche Veränderungen 
der Luftqualität jedoch nicht zu erwarten.  

Besondere Auswirkungen auf die Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1 Abs. 5 
BauGB) ergeben sich durch die Planung nicht bzw. muss die geplante Bebauung 
entsprechend den einschlägigen Gesetzen und Richtlinien zum Klimaschutz (z.B. 
GEG) errichtet werden. 

 

4.5 Maßnahmen 

Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen, mit denen Umweltauswirkun-
gen vermieden, verhindert, verringert und ausgeglichen werden sollen 

4.5.1 Immissionsschutzregelungen 

Zur Vermeidung von unzumutbaren Lärmbelastungen im Bereich der umliegend 
vorhandenen Wohnbebauung, die durch den Betrieb der geplanten Anlagen sowie 
durch das Zusammenwirken mit dem bestehenden Gewerbestandort entstehen 
könnten, werden die im anliegenden Lärmgutachten (Anlage 2) vorgeschlagenen 
Emissionskontingente (LEK) verbindlich festgesetzt. Damit kann sichergestellt wer-
den, dass sich aus der Kumulation von Vor- und Zusatzbelastung für die maßgebli-
chen Immissionsorte keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen ergeben. 

Die geplanten Anlagen sind dann so zu errichten und zu betreiben, dass an den 
jeweiligen Immissionsorten die von den jeweiligen Flächen ausgehende tatsächli-
che Schallbelastung nicht höher ist als der zulässige Immissionsanteil der sich aus 
den festgesetzten Emissionskontingenten ergibt. 

Im Übrigen stellt sich das Plangebiet als nicht erheblich immissionsbelastet dar, 
sodass weitere Schutzmaßnahmen nicht erforderlich sind.  

 

4.5.2 Vermeidungsmaßnahmen bzgl. Natur und Landschaft 

Um Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft soweit möglich zu vermeiden, ist 
am nordwestlichen Plangebietsrand eine Fläche zum Anpflanzen und Erhalten von 
Bäumen und Sträuchern festgesetzt, die mit standortgerechten Laubgehölzen be-
pflanzt wird und die Funktion eines Waldmantels übernehmen soll. Gleichzeitig 
bleibt der „Gelshofgraben“ im nordwestlichen Teil der Plangebietsfläche in Gestalt 
und Funktion dauerhaft erhalten, wird mit einem Gewässerrandstreifen versehen 
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und ist als Fläche für die Wasserwirtschaft festgesetzt. Des Weiteren wird die Ver-
siegelung auf das erforderliche Maß reduziert. Die verbleibenden Freiflächen in-
nerhalb des festgesetzten Gewerbegebietes tragen ebenfalls zu einer Vermeidung 
von Beeinträchtigungen bei. Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes werden 
durch Rückhaltung bzw. Versickerung des Oberflächenwassers innerhalb des 
Plangebietes vermieden. Um erhebliche Beeinträchtigungen für die Fauna zu ver-
meiden, sind Zeitfenster für die Bauflächenvorbereitung insbesondere für die Fäll- 
und Rodungsarbeiten einzuhalten.  

 

4.5.3 Abhandlung der Eingriffsregelung  

a) Zulässigkeit des Eingriffs 

Durch die Bauleitplanung werden im Plangebiet Maßnahmen vorbereitet bzw. er-
möglicht, deren Durchführung den Eingriffstatbestand gem. § 14 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) erfüllen. Die Eingriffe stellen z.T. erhebliche Beeinträch-
tigungen des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes dar. 

Nach § 15 (1) und (2) BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie 
unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege vorrangig auszugleichen oder zu ersetzen.  

Der § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt das Verfahren bei Eingriffen 
in Natur und Landschaft im Verhältnis zum Baurecht. Sind auf Grund der Aufstel-
lung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Land-
schaft zu erwarten, ist gem. § 18 BNatSchG über die Vermeidung, den Ausgleich 
und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. 

Das Baugesetzbuch (BauGB) stellt in § 1a (ergänzende Vorschriften zum Umwelt-
schutz) die entsprechenden Vorschriften auf. Danach heißt es in § 1a Abs. 3 
BauGB: „Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Be-
standteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutz-gesetz) sind in der 
Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen“ und „ein Ausgleich ist nicht 
erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
sind oder zulässig waren.“  

Die Ermittlung des Eingriffs und des erforderlichen Ausgleichs im Rahmen der vor-
liegenden Bauleitplanung erfolgt nach diesen Vorschriften. 

Die durch diese Planung entstehenden Eingriffe werden durch verschiedene, in 
den vorherigen Kapiteln schutzgutbezogen aufgelistete Maßnahmen z.T. vermie-
den bzw. ausgeglichen, sodass die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 
des Naturhaushaltes auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert wird. 

Grundsätzlich ist ein Eingriff unzulässig, wenn die Belange des Natur- und Land-
schaftsschutzes überwiegen. Dieses ist in der Regel in Gebieten der Fall, in denen 
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die Voraussetzungen eines Schutzes nach den §§ 23 – 30 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) erfüllt sind. Das Plangebiet erfüllt nicht diese Voraussetzungen. 

Weil auch andere für den Naturschutz wertvolle Elemente, die als selten oder ge-
fährdet einzustufen sind, nicht in Anspruch genommen, bzw. überplant werden und 
die Belange der Wirtschaft mit der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen 
bedeutsame öffentliche Belange darstellen, sind nach Überzeugung der Gemeinde 
Bawinkel die hier vorbereiteten Eingriffe letztendlich zulässig.  

 

b) Eingriffsbilanzierung 

Im Folgenden werden die sich aus der Planung ergebenden Eingriffe und Maß-
nahmen mit dem Bestand verglichen und bewertet, um die Plausibilität nachvoll-
ziehbar, also auch zahlenmäßig vergleichbar zu machen. 

Hierfür wird die "Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs– und Ersatzmaßnah-
men in der Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetages" (2013) zugrunde 
gelegt. Nachfolgend gilt die Formel:  

Fläche in qm x Wertfaktor (WF) = Werteinheiten (WE)  

Der Eingriff in Natur und Landschaft wird bei der vorliegenden Planung u.a. durch 
die Überplanung und Beseitigung von Wald im Sinne des Niedersächsi-schen Ge-
setzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) ver-ursacht. Ge-
mäß § 8 (4) NWaldLG soll eine Waldumwandlung nur mit der Auf-lage einer Er-
satzaufforstung genehmigt werden, die den in § 1 Nr. 1 NWaldLG genannten 
Waldfunktionen (Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion) entspricht, mindestens je-
doch den gleichen Flächenumfang hat.  

Werden Ersatzmaßnahmen nach Absatz 4 (Ersatzaufforstung) vorgenommen oder 
durch Maßnahmen nach Absatz 5 (Walderhaltungsabgabe) ersetzt, ent-fallen da-
neben Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Naturschutz-recht (§ 8 (6) 
NWaldLG).  

Aus diesem Grund erfolgt im Rahmen der vorliegenden Planung zusätzlich eine 
Bewertung des Waldbestandes entsprechend dem NWaldLG und eine Beschrei-
bung der Ersatzaufforstung. 

 

c) Ermittlung des Eingriffsflächenwertes 

In der folgenden Tabelle werden alle Biotope aufgeführt, die durch die Planung 
unmittelbar beeinträchtigt werden. Diese Beeinträchtigungen setzen mit Beginn der 
Bauphase (Erschließungsmaßnahmen) ein. Im Rahmen der Bauphase werden die 
aufgeführten Biotope entsprechend ihrer künftigen Nutzung umgestaltet.  

Die Biotope wurden in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben. Entsprechend 
dem Städtetagmodell wird den Biotopen des Plangebietes der jeweilige Wertfaktor 
zugeordnet. Werden die Biotopflächen mit ihren Wertfaktoren multipliziert, ergeben 
sie in der Summe den Eingriffsflächenwert.  

 



Gemeinde Bawinkel 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 41 - Entwurf - 42 

Büro für Stadtplanung (BP41_Begr.doc) 24.05.2023 

          

 Nutzungsart / Biotoptyp Fläche Wertfaktor Werteinheit  

 
Kiefern/Fichtenforst 11.459 qm 2 WF 22.918 WE 

 

 
Straße "Engelbertswald" 1.192 qm -   -   

 

 
       befestigt 473 qm 0 WF 0 WE 

 

 
       unbefestigter Seitenbereich 719 qm 1 WF 719 WE 

 

 
Nährstoffreicher Graben 1.530 qm -   -   

 

 
Unbefestigter Weg (OVW) 561 qm 1 WF 561 WE 

 

 
Gem. BBP Nr. 15a u. 15b festges.Fl. 978 qm -   -   

 

 
     Gewerbegebiet (GRZ 0,8) 324 qm -   -   

 

 
           versiegelt (80 %) 259 qm 0 WF 0 WE 

 

 
           unversiegelt (20 %) 65 qm 1 WF 65 WE 

 

 
       Fl. zum Anpfl. u. Wald 654 qm 3 WF 1.962 WE 

 

 
Gem. BBP Nr. 27 festges. Flächen 245 qm -   -   

 

 
      Straßenverkehrsfläche 245 qm -   -   

 

 
         befestigt (80 %) 196 qm 0 WF 0 WE 

 

 
         unbefestigter Seitenbereich (20 %) 49 qm 1 WF 49 WE 

 

 
                

 

 Gesamtfläche: 15.965 qm          

 Eingriffsflächenwert:         26.274 WE  

          

 

d) Bewertung des Waldbestandes 

Der überwiegende Teil der Plangebietsfläche stellt sich als Kiefernforstfläche dar. 
In Teilbereichen ist auch die Fichte in der Baumschicht vertreten. Vor allem der 
Rand des Bestandes wird von heimischen Laubgehölzen insbesondere von der 
Stieleiche gebildet. In der Krautschicht ist der Adlerfarn stark vertreten.  

Gemäß § 8 (4) NWaldLG kann eine Waldumwandlung nur mit der Auflage einer 
Ersatzaufforstung genehmigt werden, die den in § 1 Nr. 1 NWaldLG genannten 
Waldfunktionen (Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion) entspricht, mindestens je-
doch den gleichen Flächenumfang hat.  

Gemäß Abstimmung mit dem Landkreis Emsland als Untere Waldbehörde ist der 
vorhandene Wald im Verhältnis 1 : 1,4 auszugleichen bzw. zu ersetzen. Demnach 
muss für die Waldfläche des Plangebietes eine Waldersatzfläche in der Größe von 
16.043 m² bereitgestellt werden.  
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e) Kompensation des Waldbestandes nach NWaldLG (Anlage 6) 

Für die Ersatzwaldaufforstung steht das folgende Flurstück zur Verfügung:  

 

• Flurstück 40/2 der Flur 57, Gemarkung Lengerich (Anl. 6, Seite 1) 
 
Das Flurstück befindet sich südlich der Ortslage von Lengerich, südlich der Straße 
„Sudderweh“ und westlich der Straße „Zum Windmühlenberg“. Die Fläche in einer 
Größe von 34.093 m² wird intensiv ackerbaulich genutzt und ist unmittelbar west-
lich und südlich von bestehenden Waldflächen umgeben. Diese setzen sich über-
wiegend aus Nadelgehölzen zusammen. Auch nördlich der Straße „Sudderweh“ 
und östlich der Straße „Zum Windmühlenberg“ schließen sich Waldflächen an, die 
ebenfalls von Nadelgehölzen dominiert werden.  

Die vorhandene Ackerfläche wird im heutigen Zustand dem Wertfaktor 1 WF zuge-
ordnet. Die Fläche soll als naturnaher Laubwald entwickelt und mit standortgerech-
ten, heimischen Laubgehölzen bepflanzt sowie mit 3 Greifanflugstangen ausge-
stattet werden. Mit dieser entstehenden Ersatzwaldfläche werden die umliegend 
vorhandenen Waldflächen ergänzt und es entsteht ein größeres zusammenhän-
gendes Waldgebiet.  

Nach der Herrichtung als Waldersatzfläche kann das Flurstück mit dem Wertfaktor 
3 WF bewertet werden. Im Bereich des Flurstücks steht somit eine Kompensation 
in Höhe von 68.186 WE zur Verfügung.  

Als Waldersatzfläche wird dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 41 eine Fläche 
von 16.043 m² / 32.086 WE zugeordnet.  

Das Flurstück 40/2, welches sich in Privat-Eigentum befindet, wird über einen städ-
tebaulichen Vertrag und Eintragung einer Grunddienstbarkeit als Waldersatzfläche 
gesichert.  

Im Bereich des Flurstücks 40/2, Flur 57 stehen nach Zuordnung somit noch 18.050 
m² / 36.100 WE für weitere Ersatzaufforstungen zur Verfügung.  

Dem Niedersächsischen Waldgesetz (NWaldLG) ist mit der Bereitstellung der Wal-
dersatzfläche in der Größe von 16.043 m² entsprochen.  

 

f) Ermittlung des Kompensationsbedarfes 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden Maßnahmen zur Vermeidung und zum 
Ausgleich des Eingriffs schutzgutbezogen beschrieben. Zusammengefasst sind 
dieses, die Anlage eines Gehölzstreifen und eines Gewässerrandstreifens am 
nordwestlichen Rand des Plangebietes, der Erhalt des offenen Wasserzuges und 
der Verbleib von Freiflächen innerhalb des künftigen Gewerbegebietes.  

Diesen Maßnahmen wird entsprechend ihrer künftigen Wertigkeit ein Wertfaktor 
nach dem Städtetagmodell zugeordnet. Sie werden in der nachfolgenden Tabelle 
aufgeführt. Die Flächen der aufgeführten Nutzungsarten / Biotoptypen werden mit 
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den zugeordneten Wertfaktoren multipliziert und ergeben dann addiert den Kom-
pensationswert:  

          

 
Nutzungsart / Biotoptyp Fläche Wertfaktor Werteinheit 

 

 Gewerbegebiet (GRZ 0,8) 11.214 qm -   -    

     versiegelt (80 %) 8.971 qm 0 WF 0 WE  

     unversiegelt (20 %)  2.243 qm 1 WF 2.243 WE  

 Straßenverkehrsfläche 1.192 qm -   -    

      befestigt (80 %) 954 qm 0 WF 0 WE  

      unbefestigter Seitenbereich (20 %) 238 qm 1 WF 238 WE  

 Nährstoffreicher Graben 1.530 qm -   -    

 Öffentl. Grünfläche (Gewässerrand) 1.034 qm 2 WF 2.068 WE  

 Öffentl. Grünfläche (Fl. z. Anpfl.) 995 qm 3 WF 2.985 WE  

                  

 
Gesamtfläche: 15.965 qm         

 

 
Kompensationswert:          7.534 WE 

 
          
 

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland 
wird ergänzend zum Waldersatz eine Kompensation nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz notwendig, welche die Versiegelung auf den Gewerbeflächen be-
rücksichtigt. Diese Versiegelung der Gewerbegebietsflächen ist nach Angabe der 
Unteren Naturschutzbehörde im Verhältnis 1 : 1 auszugleichen.  

Gemäß der aufgeführten Kompensationsbilanz kann im vorliegenden Plangebiet 
eine Fläche in der Größe von 8.971 m² als Gewerbegebietsfläche versiegelt wer-
den, die nach Aussage der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises durch 
geeignete Maßnahmen zu kompensieren ist.  

Für diese Kompensation steht der Gemeinde Bawinkel folgendes Flurstück zur 
Verfügung: 

• Flurstück 6/4 der Flur 15 (tlw.), Gemarkung Apeldorn (Anl. 6, Seite 2) 

Dieses Flurstück befindet sich nordöstlich der Ortsmitte von Apeldorn, südlich der 
Berßener Straße (L 61). Die Fläche in einer Größe von insgesamt 334.613 m² stellt 
sich als Waldfläche dar. Eine Teilfläche in der Größe von 11.280 m² ist gemäß E-
Mail vom 10.03.2021 durch den Landkreis Emsland, Fachbereich Umwelt als 
Kompensationsmaßnahme anerkannt. Gemäß einer Änderung vom 16.03.2022 ist 
diese Fläche auf 14.000 m² erweitert worden. Als Maßnahme ist die Unterforstung 
des vorhandenen Waldbestandes mit standortgerechten, heimischen Laubbäumen 
(Buchen, Eichen usw.) anerkannter geeigneter Herkunft vorgesehen, mit dem Ziel, 
einen ökologisch hochwertigen Laubmischwald zu entwickeln.  
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Mit dieser Unterforstung wird eine Aufwertung von 1 WF pro m² erreicht.  

Von dieser in einer Größe von 14.000 m² zur Verfügung stehenden Fläche wird zur 
Kompensation des vorliegenden Eingriffs eine Fläche in der Größe von 8.971 m² in 
Anspruch genommen und dem vorliegenden Bebauungsplan zugeordnet.  

Im Bereich des Flurstücks 6/4, Flur 15, Gemarkung Apeldorn steht somit noch eine 
Fläche in der Größe von 5.029 m² / 5.029 WE für die Kompensation anderweitiger 
Eingriffe zur Verfügung.  

 

f) Schlussbetrachtung 

Unter Berücksichtigung der bereitgestellten Ersatzaufforstung, der Vermeidungs- 
sowie der internen und externen Kompensationsmaßnahmen geht die Gemeinde 
Bawinkel davon aus, dass der durch den Bebauungsplan Nr. 41 „Gewerbegebiet 
Am Engelbertswald“ verursachte Eingriff in das Landschaftsbild und in den Natur-
haushalt ausgeglichen wird und somit den Belangen von Natur und Landschaft 
gem. § 1 (6) Ziffer 7 BauGB sowie dem Artenschutz gem. § 44 BNatSchG entspro-
chen ist.  

 

4.5.4 Maßnahmen nach sonstigen umweltbezogenen Regelungen 

4.5.4.1 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB 

Gemäß § 1a (2) Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen 
und es sollen insbesondere die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden zur Wie-
dernutzbarmachung und Nachverdichtung genutzt werden. Landwirtschaftlich, als 
Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur in notwendigem Umfang 
umgenutzt werden.  

Mit der vorliegenden Planung strebt die Gemeinde die Ergänzung des bestehen-
den Gewerbestandortes im Nordwesten von Bawinkel an. Für die Planung werden 
insgesamt ca. 1,6 ha und davon anteilig 1,1 ha forstwirtschaftlich genutzte Flächen 
in Anspruch genommen. Die Planung dient einem bereits ansässigen Betrieb. Die 
südlich und östlich ausgewiesenen Gewerbegebietsflächen sind bereits vergeben. 
Die westlich angrenzende Fläche steht dem Betrieb derzeit nicht zur Verfügung. 
Daher verbleibt für den Betrieb nur die Möglichkeit nach Norden in den Außenbe-
reich und damit in das vorliegende Plangebiet zu erweitern.  

Bei einer Festsetzung der Grundflächenzahl von 0,8 können 80 % der Grund-
stücksfläche versiegelt bzw. bebaut werden. Dadurch soll eine optimale Ausnut-
zung des Baulandes ermöglicht und dem zusätzlichen Verbrauch freier Landschaft 
entgegengewirkt und dem voraussichtlichen Bedarf des Betriebes entsprochen 
werden. 

Zur Kompensation wird innerhalb des Plangebietes zu der angrenzend verbleiben-
den Waldfläche ein neuer Waldrand geschaffen und auf einer externen Fläche wird 
durch die Anpflanzung standortgerechter, heimischer Laubgehölze die Waldfläche 
ersetzt und damit eine Aufwertung der Bodenfunktionen erreicht.  
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Darüber hinaus wird die versiegelbare Fläche des festgesetzten Gewerbegebietes 
durch eine standortgerechte Unterforstung einer vorhandenen Nadelforstfläche 
ausgeglichen bzw. kompensiert. Der Gelshofgraben bleibt als offener Gewässer-
lauf erhalten.  

Die Gemeinde ist daher insgesamt der Auffassung, dass der Bodenschutzklausel 
sowohl im Hinblick auf die Größe der erforderlichen Gebietsausweisung als auch 
im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung ausreichend Rechnung getragen ist.  

 

4.6  Auswirkungen i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstabe j BauGB 

Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Be-
triebsbereichen nach der Störfall-Verordnung - 12. Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorgesehen. 
Im Plangebiet sind daher keine Auswirkungen, aufgrund der Anfälligkeit der nach 
dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen 
zu erwarten.  

 

4.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativprüfung) 

Bei der Alternativprüfung sind die Ziele und der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes zu berücksichtigen. Der Gesetzgeber hat damit klargestellt, dass es im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung nicht um Standortalternativen an Stand-
orten außerhalb des Plangebietes geht. Zu prüfen sind nur plankonforme Alternati-
ven, ob die Planungsziele auch in anderer oder schonenderer Weise umgesetzt 
werden könnten (vgl. Muster Einführungserlass zum EAG-Bau Fachkommission 
Städtebau am 1. Juli 2004 oder Bischopink / Külpmann / Wahlhäuser, Der sachge-
rechte Bebauungsplan, RN 1243, VHW-Verlag, 5. Aufl., Juni 2021). 

Wie in Kap. 1.2 beschrieben, dient die vorliegende Planung der Erweiterung des 
Gewerbestandortes im Nordwesten von Bawinkel, um dem sich konkretisierenden 
Bedarf eines bereits ansässigen Betriebes zu entsprechen. Für den Betrieb kom-
men Erweiterungsmöglichkeiten nur in unmittelbarer Nähe zum derzeitigen Be-
triebsgrundstück in Betracht. 

Durch die Planung wird in den südöstlichen Rand einer Waldfläche eingegriffen. 
Andere Flächen im Anschluss an das Betriebsgrundstück stehen für die erforderli-
chen Erweiterungen des Betriebes jedoch nicht zur Verfügung. Die daher in An-
spruch genommene Teilfläche wird im Nordwesten durch den „Gelshofgraben“ zu 
den verbleibenden Waldflächen abgeschnitten und soll zukünftig die gewerbliche 
Nutzung im Nordwesten begrenzen.  

Sinnvolle Alternativen zur vorliegenden Planung drängen sich zur Verwirklichung 
der Planungsziele nicht auf. Auch vor dem Hintergrund der bereits vorhandenen 
Erschließung und der Zielsetzung einer möglichst kompakten Siedlungsentwick-
lung stellt die vorgesehene Fläche eine sinnvolle und angemessene Lösung dar. 
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4.8 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht 

4.8.1 Methodik 

Die Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft erfolgte 
verbalargumentativ. Im Rahmen der Eingriffsregelung kam die „Arbeitshilfe zur Er-
mittlung von Ausgleichs– und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung des Nie-
dersächsischen Städtetages (2013)" zur Anwendung.  

Die Beurteilung der Bedeutung des Plangebietes für Arten und Lebensgemein-
schaften wurde auf Grundlage eines faunistischen Fachbeitrages vorgenommen. 

Zur Ermittlung der zulässigen Lärmemissionen des Plangebietes wurde eine Be-
rechnung der Schallimmissionen gemäß der DIN 45691 „Emissionskontingentie-
rung“ durchgeführt. Die zulässigen Lärmemissionen sind nach den Empfehlungen 
des anliegenden schalltechnischen Berichtes der Zech Ingenieurgesellschaft durch 
die Festsetzung von Emissionskontingenten (LEK) klar definiert. Das heißt, den 
Gewerbeflächen sind, bezogen auf die einzelnen Flächen, bestimmte Schallkon-
tingente zugeordnet. Für die Bewertung der Ergebnisse wurde die DIN 18005-1 
i.V. mit der TA Lärm herangezogen.  

In Bezug auf zu erwartende Verkehrslärmbelastungen durch die geplante Orts-
kernentlastungsstraße konnte auf im Rahmen der 48. Flächennutzungsplanände-
rung auf Grundlage der RLS 90 „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ 
durchgeführte Berechnungen zurückgegriffen werden. Die durchgeführten 
Lärmermittlungen wurden für das vorliegende Plangebiet nach der DIN 18005-1 
bewertet. 

Eine Ermittlung von Geruchsbelastungen durch Tierhaltungsanlagen war nicht er-
forderlich. 

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 

 

4.8.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 

Erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung der 
getroffenen Regelungen und Festsetzungen durch die Planung nicht zu erwarten.  

Die Einhaltung der Emissionskontingente (LEK) kann im Rahmen der jeweiligen 
Baugenehmigung nachgewiesen werden. Die Genehmigungsbehörde kann die 
Genehmigung mit der Forderung verbinden, dass bei Bedarf bzw. wenn Anhalts-
punkte die Nichteinhaltung der Emissionskontingente vermuten lassen, Überwa-
chungsmessungen durchgeführt werden und ggf. die Umsetzung von Lärmschutz-
maßnahmen anordnen.  

Die Umsetzung und ordnungsgemäße Herstellung der geplanten Anpflanzungen 
wird durch die Gemeinde durchgeführt. Die Dauer der erforderlichen Fertigstel-
lungs- und Entwicklungspflege sollte 3 Jahre betragen.  

Die Durchführung der Ersatzaufforstung und die Unterforstung der vorhandenen 
Nadelforstfläche erfolgen durch die Gemeinde auf Flächen, die der Gemeinde 
dauerhaft zur Verfügung stehen. Die Ersatzfläche wird über einen städtebaulichen 
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Vertrag und die Eintragung einer Grunddienstbarkeit als Ersatzwaldfläche gesi-
chert. Die Gemeinde wird die Durchführung der Maßnahmen sicherstellen und re-
gelmäßig, d.h. alle 5 Jahre eine Überprüfung der Maßnahmen vornehmen.  

 

4.8.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Im Nachfolgenden werden die aus der Planung resultierenden Auswirkungen in 
Bezug auf die Umwelt und ihre Erheblichkeit zusammengefasst dargestellt. 

Mit der vorliegenden Planung soll der Gewerbestandort im Nordwesten von Bawin-
kel erweitert werden, um einem ansässigen Betrieb erforderliche Erweiterungen zu 
ermöglichen. 

Durch die Planung kommt es zum Verlust von unbebauter Landschaft. Für Natur 
und Landschaft (Arten und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, Landschafts-
bild) gehen Teile einer Waldfläche verloren. Ebenfalls wird bisher belebter Oberbo-
den durch die Bebauung versiegelt. Es wird somit Versickerungsfläche reduziert 
und die Grundwasserneubildungsrate bei gleichzeitiger Beschleunigung des Ober-
flächenwasserabflusses verringert. Auswirkungen auf das Oberflächen- und 
Grundwasser werden jedoch durch die Versickerung des anfallenden Oberflä-
chenwassers im Plangebiet soweit wie möglich vermieden.  

Aufgrund der Lage des Gebietes angrenzend zum bestehenden Gewerbestandort 
und der vorgesehenen Höhenbeschränkung der baulichen Anlagen sowie dem Er-
halt der angrenzend verbleibenden Waldfläche und der Anpflanzung eines neuen 
Waldrandes ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen des Landschafts-
bildes.  

Die Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft werden durch eine Ersatzauffors-
tung und die standortgerechte Unterforstung einer vorhandenen Nadelforstfläche 
ausgeglichen.  

Artenschutzrechtliche Belange stehen der Planung nicht entgegen. Um den Ver-
botstatbestand der Tötung sicher ausschließen zu können, dürfen notwendige Fäll- 
und Rodungsarbeiten nur außerhalb der Brutzeit der Gehölzbrüter und außerhalb 
der Hauptaktivitätsphase der Fledermäuse, d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis 
zum 30. September durchgeführt werden. Gehölze mit einem Brusthöhendurch-
messer über 20 cm sind unmittelbar vor der Fällung durch fledermauskundiges 
Personal auf einen Besatz durch Fledermäuse zu überprüfen (ökologische Baube-
gleitung). 

Die Herrichtung des Baufeldes darf nur außerhalb der Brutzeit der Freiflächenbrü-
ter (d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis 31. Juli) stattfinden. Ist ein Einhalten der 
Bauzeitenbeschränkung nicht möglich, ist vor der Baufeldräumung die geplante 
Baufläche durch geeignetes Fachpersonal auf potenzielle Nester hin zu überprü-
fen.  

Zudem sollten ein fledermausfreundliches Beleuchtungskonzept umgesetzt werden 
und als Ausgleich für den Verlust potenzieller Quartierstätten sind an geeigneten 
Stellen im räumlichen Zusammenhang 16 Ersatzbrutstätten anzubringen (2x Trau-
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erschnäpper, 4x Blaumeise, 2x Sumpfmeise, 2x Buntspecht, 4x Kohlmeise, 2 x 
Tannenmeise).  

Erhebliche Geruchsimmissionen oder unzumutbare Beeinträchtigungen durch Ver-
kehrslärm sind im Plangebiet nicht zu erwarten. 

Durch die Festsetzung der Emissionskontingente (LEK) wird sichergestellt, dass 
auch unter Berücksichtigung einer weiteren Gewerbegebietsentwicklung östlich 
des vorliegenden Plangebietes, die Orientierungswerte an den maßgeblichen Im-
missionsorten eingehalten oder unterschritten werden. Es gehen vom Plangebiet 
damit keine unzumutbaren Lärmemissionen aus. Andere Emissionen, wie Licht 
oder Staub, können, soweit erforderlich, sinnvoll aber auch ausreichend noch auf 
Ebene der Anlagenplanung beordnet werden.  

Damit kann sichergestellt werden, dass die benachbarten Wohnnutzungen ange-
messen berücksichtigt werden und eine geordnete städtebauliche Entwicklung ge-
währleistet ist.  

Da keine wertvollen Kultur- oder Sachgüter im Plangebiet oder angrenzend be-
kannt sind, ergeben sich diesbezüglich keine erheblichen Beeinträchtigungen. Soll-
ten ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, werden diese unver-
züglich der Denkmalbehörde gemeldet.  

Erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern (Mensch, Natur und 
Landschaft, Kultur- und Sachgüter) sind im Plangebiet und der Umgebung somit 
insgesamt nicht zu erwarten. 

 

4.8.4 Referenzliste/Quellenverzeichnis 

• Schalltechnischer Bericht Nr. LL12554.1/02 vom 27.01.2023 

• Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), Ausgabe August 
1998  

• DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ 
(Okt. 1999) 

• DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ (Ausgabe Juli 2002)  

• Bleiblatt 1 zur DIN 18005 -1, Schalltechnische Orientierungswerte für die städ-
tebauliche Planung – Berechnungsverfahren, Ausgabe Mai 1987 

• Sophie Meisel: Geographische Landesaufnahme M 1 : 200.000, Naturräumli-
che Gliederung Deutschlands; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 70/71, 
Cloppenburg / Lingen, 1959)  

• Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland (2001) 

• Umweltkarten Niedersachsen des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz 

• Karten des Naturraumpotenzials von Niedersachsen und Bremen; Bodenkund-
liche Standortkarte, M. 1 : 200.000, Blatt Osnabrück, 1975) 
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• NIBIS® KARTENSERVER, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

• Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf 
Basis der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform. d. Naturschutz 
Niedersachsen 2003) 

• Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2021) 

• Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bau-
leitplanung des Niedersächsischen Städtetages (2013) 

 

5 Abwägungsergebnis 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind insgesamt die öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gerecht abzu-
wägen. Im Rahmen des Abwägungsvorganges sind gemäß § 2 Abs. 3 BauGB bei 
der Bauleitplanung die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind, zu er-
mitteln und zu bewerten. Diese sind im Rahmen der vorliegenden Begründung 
dargelegt. 

Wie die Umweltprüfung (Kap. 4 Umweltbericht) gezeigt hat, ergeben sich durch die 
Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen von Schutzgütern, die nicht ausge-
glichen werden können. 

Durch die Ausweisung eines Gewerbegebietes können sich Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch (z.B. Lärmeinwirkungen und visuelle Beeinträchtigungen) erge-
ben. Durch die Festsetzung von Emissionskontingenten können die Lärmemissio-
nen des Plangebietes jedoch so kontingentiert werden, dass die zu erwartenden 
Gewerbelärmemissionen auch unter Berücksichtigung der Vorbelastung und po-
tenzieller weiterer Gewerbeflächen an den maßgeblichen Immissionsorten die 
maßgeblichen Orientierungswerte einhalten.   

Bezüglich des Verkehrslärms und landwirtschaftlicher Immissionen sind im Plan-
gebiet keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  

Durch den Erhalt des „Gelshofgraben“ als offener Wasserzug und der Ausbildung 
eines neuen Waldmantels werden Beeinträchtigungen der Arten und Lebensge-
meinschaften und des Klimas bzw. der Luft teilweise vermieden. Im Übrigen wer-
den die Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch die Überplanung der vor-
handenen Waldfläche durch Ersatzaufforstungen und die standortgerechte Unter-
forstung einer vorhandenen Nadelforstfläche ausgeglichen. Damit kann auch den 
Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung getragen werden (z.B. Bindung von 
CO2). 

Artenschutzrechtliche Belange stehen den ergänzend geplanten Nutzungen, unter 
Berücksichtigung der angegebenen Zeitfenster für die Rodungsarbeiten und Bau-
flächenvorbereitung sowie der formulierten Ausgleichsmaßnahmen nicht entgegen.  

Auswirkungen auf das Oberflächen- und Grundwasser werden durch die Versicke-
rung des anfallenden Oberflächenwassers im Plangebiet vermieden.  
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Wesentliche andere Belange als die in der Begründung, insbesondere im Umwelt-
bericht dargelegten, sind nicht zu berücksichtigen. Nach Abwägung aller vorge-
nannten Belange kann die vorliegende Planung daher durchgeführt werden. 

 

6 Städtebauliche Daten 

Art der Nutzung Fläche in qm Fläche in % 

Gewerbegebiet 11.214 qm 70,2 % 

Öffentliche Grünfläche, davon   
• Gewässerrandstreifen 
• Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und 

Sträuchern 

2.029 qm 
(1.034 qm) 

 
(995 qm) 

12,7 % 
 

Fläche für die Wasserwirtschaft 1.530 qm 9,6 % 

Straßenverkehrsfläche  1.192 qm 7,5 % 

Plangebiet 15.965 qm 100 % 

 

7 Verfahren 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die Gemeinde Bawinkel hat gem. § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig die allgemeinen Zie-
le und voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich dargelegt und Gele-
genheit zur Erörterung gegeben. 

 

Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange (TöB) 

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden früh-
zeitig an der Planung beteiligt und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforder-
lichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgefordert.  

 

Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat zusammen mit der dazugehörigen Begrün-
dung vom .............. bis .............. öffentlich im Rathaus der Samtgemeinde Lenge-
rich und im Gemeindebüro Bawinkel ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung 
wurden eine Woche vorher mit dem Hinweis bekannt gemacht, dass Anregungen 
während dieser Auslegungsfrist vorgebracht werden können.  
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Satzungsbeschluss 

Die vorliegende Fassung der Begründung war Grundlage des Satzungsbeschlus-
ses vom ................. 

Bawinkel, den  

 

 

Bürgermeister   

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen 
1. Bestehende Nutzungsstruktur und Festsetzungen der umliegenden Bebau-

ungspläne 

2. Schalltechnischer Bericht (Zech Ingenieurgesellschaft mbH, Lingen,  
Nr. LL12554.1/02 vom 27.01.2023 

3. Lärmtechnische Betrachtung (Verkehr) zur 48. Flächennutzungsplanänderung 

4. Plangebiet – Biotoptypen 

5. Faunistisches Gutachten  

6. Darstellung der externen Kompensationsmaßnahmen 



 

Legende: 
  Geltungsbereich B.-Plan Nr. 41 
  Geltungsbereich B.- Plan Nr. 15 
  Geltungsbereich B.-Plan Nr. 15a 
  Geltungsbereich B.-Plan Nr. 15b 
  Geltungsbereich B.-Plan Nr. 27 
Festsetzungen der Bebauungspläne: 
GE Gewerbegebiet 
0,8  Grundflächenzahl 
 II  Zahl der Vollgeschosse  
 H Maximale Gebäudehöhe 
LEK Emissionskontingent in dB(A)/qm  
 tags/nachts 

 Öffentliche Grünfläche 

 Flächen zum Anpflanzen von  
 Bäumen und Sträuchern 

 Fläche für Wald 

 Fläche für die Wasserwirtschaft 
 (Graben) 

 Straßenverkehrsfläche 
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Blau 1 Außen:  
Das Grundstück ist ca. 166 m von der geplanten Trasse entfernt. Die Werte liegen bei 
einer Entfernung von rund 166 m und bei einer Verkehrsbelastung von 10.900 KFZ/24h 
und einem 20%igem Lkw-Anteil bei 58,2 dB(A) tags und 50,8 dB(A) nachts. Die 
Vorgaben der 16. BImSchV werden eingehalten. 

Blau 2 Gewerbe:  
Die gewerbliche Fläche ist ca. 25 m von der geplanten Trasse entfernt. Die Werte liegen 
bei einer Entfernung von rund 25 m und bei einer Verkehrsbelastung von 10.900 
KFZ/24h und einem 20%igem Lkw-Anteil bei 69,0 dB(A) tags und 61,6 dB(A) nachts. Die 
Vorgaben der 16 BImSchV werden nachts geringfügig überschritten. 

Blau 3 Außen:  
Das Grundstück ist ca. 81 m von der geplanten Trasse entfernt. Die Werte liegen bei 
einer Entfernung von rund 81 m und bei einer Verkehrsbelastung von 10.900 KFZ/24h 
und einem 20%igem Lkw-Anteil bei 61,3 dB(A) tags und 53,9 dB(A) nachts. Die 
Vorgaben der 16. BImSchV werden eingehalten. 

Blau 4 Außen:  
Das Grundstück ist ca. 175 m von der geplanten Trasse entfernt. Die Werte liegen bei 
einer Entfernung von rund 175 m und bei einer Verkehrsbelastung von 10.900 KFZ/24h 
und einem 20%igem Lkw-Anteil bei 56,9 dB(A) tags und 49,5 dB(A) nachts. Die 
Vorgaben der 16. BImSchV werden eingehalten. 

Blau 5 Wohnbaufläche:  
Die Wohnbaufläche ist ca. 346 m von der geplanten Trasse entfernt. Die Werte liegen 
bei einer Entfernung von rund 346 m und bei einer Verkehrsbelastung von 
10.900 KFZ/24h und einem 20%igem Lkw-Anteil bei 52,5 dB(A) tags und 45,1 dB(A) 
nachts. Die Vorgaben der 16. BImSchV werden eingehalten. 

Blau 6 Außen:  
Das Grundstück ist ca. 116 m von der geplanten Trasse entfernt. Die Werte liegen bei 
einer Entfernung von rund 116 m und bei einer Verkehrsbelastung von 10.900 KFZ/24h 
und einem 20%igem Lkw-Anteil bei 59,3 dB(A) tags und 51,9 dB(A) nachts. Die 
Vorgaben der 16. BImSchV werden eingehalten. 

Blau 7 Außen:  
Das Grundstück ist ca. 64 m von der geplanten Trasse entfernt. Die Werte liegen bei 
einer Entfernung von rund 64 m und bei einer Verkehrsbelastung von 10.900 KFZ/24h 
und einem 20%igem Lkw-Anteil bei 62,7 dB(A) tags und 55,3 dB(A) nachts. Die 
Vorgaben der 16 BImSchV werden nachts geringfügig überschritten. 
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Legende: 
Biotoptypen nach DRACHENFELS (2021) 
FGR Nährstoffreicher Graben 
OGG Gewerbegebiet 
OVS Straße 
OVW unbefestigter Weg 
WZF Fichtenforst 
WZK Kiefernforst 
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1 ALLGEMEIN 

1.1 Einleitung 

Der Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen war bereits im Reichsnaturschutzgesetz 

(1935) und in der Naturschutzverordnung (1936) verankert. Nach dem Grundgesetz 

galten diese als Landesrecht weiter. Um einer Rechtszersplitterung entgegenzuwirken, 

wurde das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verabschiedet, das am 24. Dezember 

1976 in seiner ursprünglichen Fassung in Kraft trat. Mit der Artenschutznovelle in 1987 

wurde der Vollzug des Artenschutzrechts verstärkt. Die zweite umfassende Änderung, 

die am 9. Mai 1998 in Kraft getreten ist, hat europäisches Artenschutzrecht umgesetzt 

und das nationale Recht entsprechend angepasst (LANA 2007). Mit dem „Ersten Gesetz 

zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 12. Dezember 2007 wurden die 

artenschutzrechtlichen Vorschriften in Deutschland infolge eines Urteils des 

Europäischen Gerichtshofs vom 10.01.2006 (C-98/03) geändert.  

Mit der „Föderalismusreform“ vom September 2006 wurde die Rahmengesetzgebung 

aufgehoben. Damit hat der Bund erstmals die Möglichkeit erhalten, das 

Naturschutzrecht in eigener Regie umfassend zu regeln. (Zuvor besaß der Bund hier nur 

Rahmenkompetenz, die ergänzende Regelungen der Länder erforderte.) Mit dem 

„neuen“ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (aktuelle Fassung) 

wird der Artenschutz bundeseinheitlich „abweichungsfest“ geregelt. Die Länder können 

bezüglich des Artenschutzes keine abweichenden Regelungen treffen.  

 

1.2 Anlass 

Die Samtgemeinde Lengerich strebt über den Fachbereich IV Bauen, Planen, Umwelt 

die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 41 „Gewerbegebiet Am Engelbertswald“ in 

Bawinkel an. Ein Waldstück soll in eine Gewerbefläche umgewandelt werden. 

Bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren müssen die 

Artenschutzbelange entsprechend den europäischen Bestimmungen geprüft werden. 

Aufgrund dessen ist nach Vorgabe der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 

Emsland im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens eine spezielle 

artenschutzrechtliche Prüfung (im Folgenden kurz saP genannt) durchzuführen.  

Die vorliegende saP ist ein gesonderter Fachbeitrag, bei dem ein fest umrissenes 

Artenspektrum über die allgemeine Eingriffsregelung hinaus einem besonderen 

Prüfprogramm, wie nachfolgend aufgeführt, unterzogen wird.  

 

1.3 Aufgabe und Ziel 

In der vorliegenden saP werden: 

• die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bezüglich der gemeinschaftsrechtlich 

geschützten Arten (alle heimischen europäischen Vogelarten, Arten des Anhang 

IV der FFH-RL (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie)), die durch das Vorhaben erfüllt 

werden können, ermittelt und dargestellt,  
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• ggf. die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahmeregelung 

gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft, d. h. es muss nachgewiesen werden, dass 

sich der Erhaltungszustand der Population der betroffenen Art nicht 

verschlechtern wird. 

 

1.4 Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Die Samtgemeinde Lengerich plant ein Waldstück in ein Gewerbegebiet umzuwandeln 

und strebt dafür die Aufstellung des B-Plans Nr. 41 an. Das Untersuchungsgebiet (UG) 

liegt nord-westlich der Gemeinde Bawinkel und wird von Nadelforsten dominiert. Südlich 

und nord-östlich an des UG angrenzend bestehen bereits Gewerbeflächen. Nördlich an 

der Fläche liegt eine landwirtschaftlich genutzte Fläche und nord-westlich weitere 

Waldflächen. 

 

Laut dem Umweltserver des NLWKN (http://www.umweltkarten-niedersachsen.de) 

befinden sich das Untersuchungsgebiet nicht innerhalb eines Naturschutzgebiets (NSG), 

Landschaftsschutzgebiets (LSG) oder einem ähnlichen offiziell ausgewiesenen 

Schutzgebiet. Darüber hinaus befinden sich auch keine für Brut- oder Gastvögel 

wertvolle Bereiche innerhalb des UGs. 

 

In ca. 4,7 km Entfernung südlich des Gebietes befindet sich das NSG Wacholderhain 

und in ca. 4,5 km Entfernung südöstlich der Planfläche befindet sich das Naturdenkmal 

Kleines Wittefehn. 

 

Südöstlich in einer Entfernung von ca. 1,2 km befindet sich ein für Brutvögel wertvoller 

Bereich mit offenem Status.  
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2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den 

Menschen sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche 

Vorschriften erlassen worden. Das BNatSchG unterscheidet in § 7 Abs. 2 Nr. 13 

„besonders geschützte Arten“ und in Nr. 14 „streng geschützte Arten“, die dem 

gesetzlichen Schutz unterliegen. 

Als besonders geschützte Arten gelten:  

• Arten der Anhänge A und B der EG – Artenschutzverordnung (EG-VO) 

• Arten des Anhangs IV der FFH-RL sowie alle europäischen Vogelarten nach 

Art. 1 der Vogelschutz- Richtlinie (VSch-RL)  

• Arten der Anlage 1, die in Spalte 2 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 

mit einem Kreuz gekennzeichnet sind 

Als streng geschützte Arten gelten: 

• Arten des Anhangs A der EG – Artenschutzverordnung (EG-VO) 

• Arten des Anhangs IV der FFH-RL 

• Arten der Anlage 1, die in Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 

mit einem Kreuz gekennzeichnet sind.  

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 

92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 - FFH-RL - sowie in den Artikeln 5, 7 

und 9 der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Erhaltung der wildlebenden Vogelarten vom 30. November 2009 - Vogelschutz-Richtlinie 

VSch-RL - verankert. Im nationalen deutschen Naturschutzrecht ist der Artenschutz in 

den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG umgesetzt.  

Die für diese saP maßgeblichen Verbotstatbestände („Zugriffverbote“) sind in 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG normiert. Danach ist es grundsätzlich „verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert. 

3.  Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 



B-Plan Nr. 41 „Gewerbegebiet Am Engelbertswald“, Bawinkel  spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

 

regionalplan & uvp planungsbüro peter stelzer GmbH Seite 7 von 52 

4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 
beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote).“ 

Für Eingriffe in den Naturhaushalt, die nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

gemäß § 15 BNatSchG zulässig sind, enthält § 44 Abs. 5 BNatSchG Einschränkungen 

der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände: 

(5)  Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in 
Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder 
von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 
Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach 
Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten 
betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 
aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn 
die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 
Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht 
und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 
Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann,  

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der 
Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach 
Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im 
Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor 
Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, 
beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,  

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion 
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  
 
Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt 
werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 
Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, 
Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

Entsprechend der obigen Ausführung gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei 

nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften 

des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die 

in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Tierarten, für Europäischen Vogelarten sowie für 

solche Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nummer 2 aufgeführt 

sind.  
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3 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Die Begriffsbestimmungen und die fachliche Auslegung der Verbotstatbestände der 

nachfolgenden Untersuchung stützen sich auf die vorgeschlagenen Definitionen im 

Zusammenhang mit den Grundtatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG der Bund/ 

Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA), stA 

„Arten- und Biotopschutz“ (September 2009).  

Entsprechend ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes „immer dann 
anzunehmen, wenn sich als Folge der Störung die Größe oder der Fortpflanzungserfolg 
der lokalen Population signifikant und nachhaltig verringert. Bei häufigen und weit 
verbreiteten Arten führen kleinräumige Störungen einzelner Individuen im Regelfall nicht 
zu einem Verstoß gegen das Störungsverbot. Störungen an den Populationszentren 
können aber auch bei häufigeren Arten zur Überwindung der Erheblichkeitsschwelle 
führen. Demgegenüber kann bei landesweit seltenen Arten mit geringen 
Populationsgrößen eine signifikante Verschlechterung bereits dann vorliegen, wenn die 
Fortpflanzungsfähigkeit, der Bruterfolg oder die Überlebenschancen einzelner Individuen 
beeinträchtigt oder gefährdet werden.“ 

 

4 METHODISCHES VORGEHEN 

4.1 Artenschutzrechtliche Untersuchung nach § 44 BNatSchG 

Gegenstand der saP sind Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und europäische 

Vogelarten, deren Anwesenheit im Untersuchungsgebiet nicht von vorneherein 

ausgeschlossen werden kann. Somit können in einem ersten Schritt (Relevanzprüfung) 

die Arten von einer weiteren Prüfung ausgeschlossen werden, die aufgrund vorliegender 

Daten (Verbreitungskarten, Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng 

geschützten Arten (THEUNERT 2008a und 2008b)), eigener Erfahrungen/ Kenntnisse 

und dem Wissensstand der Mitarbeiter des Planungsbüros regionalplan & uvp als nicht 

relevant für das Vorhabensgebiet identifiziert werden können. 

In einem weiteren Schritt wird durch Bestandsaufnahmen die einzelartenbezogene 

Bestandssituation im Wirkraum des Vorhabens erhoben. Auf Basis dieser 

Untersuchungen können dann die Arten identifiziert werden, die vom Vorhaben 

tatsächlich betroffen sind bzw. betroffen sein können. Auf Grund der Ergebnisse der 

Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der Relevanzprüfung nochmals auf Plausibilität 

zu kontrollieren.  

In die Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, werden 

Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sowie Maßnahmen zur Wahrung 

der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität einbezogen. 

Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen setzen am Projekt an. Sie 

führen dazu, dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder soweit 

abgemildert werden, dass - auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf 

geschützte Arten erfolgt (z. B. Anbringen von Fledermaus-Überflughilfen). 

Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität („CEF-

Maßnahmen“ - continuous ecological functionality-measures im Guidance document der 



B-Plan Nr. 41 „Gewerbegebiet Am Engelbertswald“, Bawinkel  spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

 

regionalplan & uvp planungsbüro peter stelzer GmbH Seite 9 von 52 

EU-KOMMISSION (Hrsg. 2007)) setzen unmittelbar am betroffenen Bestand der 

geschützten Arten an. Sie dienen dazu, die Funktion der konkret betroffenen 

Lebensstätte für die betroffene (Teil-)Population in qualitativer und quantitativer Hinsicht 

zu erhalten. Dabei muss die Kontinuität der Lebensstätte gesichert sein. CEF- 

Maßnahmen müssen den Charakter kompensatorischer Vermeidungsmaßnahmen (die 

in der Eingriffsregelung i. d. R. Ausgleichsmaßnahmen darstellen) besitzen und einen 

unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffenen Habitat erkennen lassen, z. B. in Form 

einer Vergrößerung eines Habitats oder der Neuschaffung von Habitaten in direkter 

funktioneller Beziehung zu diesem. 

Werden trotz der Durchführung von Vorkehrungen zur Vermeidung Verbotstatbestände 

erfüllt, so dienen Kompensationsmaßnahmen (FCS- Maßnahmen) dem Erhalt des 

derzeitigen (günstigen) Erhaltungszustandes der betroffenen Art. Diese Maßnahmen 

müssen aus den spezifischen Empfindlichkeiten und ökologischen Erfordernissen der 

jeweiligen betroffenen Art bzw. Population abgeleitet werden, d. h. sie sind an die 

jeweilige Art und an die Funktionalität auszurichten. Auch hinsichtlich der zeitlichen 

Komponente ist zu beachten, dass keine Zeitlücke entsteht, in der eine irreversible 

Schwächung der Population zu befürchten ist.  

 

5 DATENGRUNDLAGE 

Als Datengrundlage für die saP dienen die aktuellen Roten Listen Deutschlands und 

Niedersachsens sowie Verbreitungsatlanten und weitere Fachliteratur (siehe Kapitel 13 

„Literatur und Quellen“). 
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6 WIRKFAKTOREN  

6.1 Allgemeine Wirkfaktoren 

Entsprechend der Beschreibung des Vorhabens werden für die artenschutzrechtliche 

Beurteilung folgende Wirkungen und Wirkzonen zu Grunde gelegt. 

           Tabelle 1: Übersicht der allgemeinen Wirkfaktoren des Vorhabens 

Baubedingte Wirkungen 

• mögliche Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Baumaßnahmen, 

• temporärer Biotop- und Bodenverlust/ temporäre Beeinträchtigung des Lebensraumes 
durch Bauflächen/ Baustreifen (einschließlich temporärer Veränderung der 
Standortverhältnisse, der Bodenstruktur, visueller und akustischer Wirkungen), 

• temporäre Lärm- und Schadstoffemissionen und damit einhergehende Störungen durch 
den Baubetrieb, 

• mögliche baubedingte Tötungen von Individuen, 

• z. T. temporärer Verlust und Verstärkung der Zerschneidung faunistischer 
Funktionsräume und Funktionsbeziehungen. 

Anlagebedingte Wirkungen 

• Entwertung faunistischer Funktionsräume und Funktionsbeziehungen durch verstärkte 
visuelle Störreize, Zerschneidungsverstärkung, Standortveränderung, 

• Beeinträchtigungen des Lebensraumes durch Versiegelung (Zuwegungen, Bauwerk), 

• Beeinträchtigungen des Lebensraumes durch zusätzliche Überbauung und 
Strukturveränderungen, 

• Biotopverlust durch Versiegelung und Überbauung/ Strukturveränderung, 

• Verlust faunistischer Funktionsräume und Funktionsbeziehungen durch Versiegelung/ 
Überbauung/Nutzungsveränderungen. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

• mögliche Störungs- und Vertreibungswirkungen durch den Betrieb des Gewerbegebiets 
(akustische und visuelle Störreize durch den veränderten Verkehrsfluss), 
Beeinträchtigungen durch Lichtemissionen 

• ggf. mögliche Individuenverluste durch Kollision mit Verkehr. 

 

6.2 Ermittlung der projektspezifischen Wirkungen durch das Vorhaben 

Neben den allgemeinen Wirkfaktoren, die bei allen Vorhaben auftreten, entstehen 

projektspezifische Wirkfaktoren, die je nach Vorhaben unterschiedlich sein können. 

Inwieweit einzelne Arten oder Artgruppen von den Auswirkungen einer Planung 

betroffen sein können, hängt im Wesentlichen von der konkreten Planung im Raum und 

den vorhandenen Lebensraumstrukturen ab. Neben dem unmittelbaren Verlust von 

Lebensräumen durch Überplanung können einzelne Wirkfaktoren wie Lärm, Licht, 

Bewegungsunruhe etc. auch mehr oder weniger weit in den Raum wirken und sind 

entsprechend zu berücksichtigen. 

Da die Wirkungen des Vorhabens auf verschiedene Artgruppen und Arten 

unterschiedlich sind, richtet sich das Untersuchungsgebiet nach den Arten, bei denen 

mit den größten Wirkradien zu rechnen ist. Dies sind meist Offenlandarten wie Kiebitz 

und Brachvogel. Für Arten wie gehölzbewohnende Singvögel, z.B. Goldammern oder 

Baumpieper beschränkt sich der Wirkraum in der Regel auf die unmittelbare 

Vorhabensfläche und das direkte Umfeld und die Arten werden nur dann beeinträchtigt, 
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wenn die besiedelten Gehölze entfernt werden. Auf diesen Grundlagen werden die 

Betroffenheiten nach der Erfassung ermittelt. In der folgenden Art-für-Art-Betrachtung 

(Kapitel 9) wird zwischen den von den Wirkfaktoren betroffenen Arten und den 

außerhalb des Wirkraums siedelnden Arten unterschieden. Letztere werden dann in 

einem Artblatt gesammelt abgearbeitet. 

In der folgenden Tabelle 2 werden die konkreten projektspezifischen Wirkungen unter 

Berücksichtigung der aktuellen Planung (Kapitel 1.4) und der im Rahmen der 

Bestandserfassungen (Kapitel 8) vor Ort dokumentierten Lebensraumstrukturen 

ermittelt. 

           Tabelle 2: Ermittlung der projektspezifischen Wirkfaktoren des Vorhabens 

Wirkfaktor trifft zu 

Erschließung eines neuen Baustandortes x 

Erweiterung/ Ersatz einer bestehenden baulichen Anlage  

Überplanung/ Verlust bestehender Gebäude  

Bestehende Gebäude im unmittelbaren Nahbereich/ Wirkbereich x 

Überplanung/ Verlust von Gewässern  

Gewässer im Wirkbereich x 

Überplanung/ Verlust von Altholzstrukturen/ Wald x 

Altholzstrukturen/ Wald im Wirkbereich x 

Überplanung/ Verlust von jüngeren Gehölzen x 

Gehölze im Wirkbereich x 

Überplanung/ Verlust von Offenlandstandorten  

Offenland im Wirkbereich  

 

 

7 RELEVANZPRÜFUNG 

Auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens sind prinzipiell alle im Land Niedersachsen 

vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-RL und alle im Land Niedersachsen 

vorkommenden europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der VSch-RL 

betrachtungsrelevant. Dieses umfangreiche Artenspektrum soll im Rahmen der 

Relevanzprüfung zunächst auf die Arten reduziert werden, die unter Beachtung der 

Lebensraumansprüche im Untersuchungsraum vorkommen können und für die eine 

Beeinträchtigung im Sinne der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG durch 

Wirkungen des Vorhabens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann.  

Entsprechend der Verbreitungskarten, sonstiger Literatur (siehe Datengrundlage) sowie 

der eigenen Erfahrungen und Kenntnissen über den Planungsraum sind Vorkommen 

betrachtungsrelevanter Arten im Wesentlichen aus den Gruppen der Brutvögel und 

Fledermäuse denkbar. Somit werden Bestandserhebungen für die oben genannten 

Artengruppen durchgeführt. Für diese Artengruppen wird keine Relevanzprüfung 

durchgeführt.  
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Auf das Vorkommen weiterer streng geschützter Arten aus den anderen Artengruppen 

und auf das Vorkommen von Lebensraumtypen wird bei den Begehungen geachtet.  

Die Dokumentation der Relevanzprüfung erfolgt in tabellarischer Form: 

Die Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums bauen auf die Hinweise 

zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung in der Straßenplanung (Fassung mit Stand 03/2011) der Obersten Baubehörde 

im Bayrischen Staatsministerium auf.  

Die Kürzel der Spalten am Tabellenanfang haben folgende Bedeutung: 

V: Verbreitungsgebiet 

X =  Das Vorhaben liegt innerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art 

in Niedersachsen oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in 

Niedersachsen vorhanden (k.A.). 

0 = Das Vorhaben liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art 

in Niedersachsen. 

L: Lebensraum 

X = Der erforderliche Lebensraum/ die spezifischen Habitatansprüche der Art 

sind voraussichtlich erfüllt oder keine Angabe möglich (k.A.). 

 0 = Der erforderliche Lebensraum kommt nicht vor bzw. die spezifischen  

  Habitatansprüche der Art sind mit Sicherheit nicht erfüllt.  

E: Empfindlichkeit der Art gegenüber den Wirkungen 

 X = Die Wirkungsempfindlichkeit der Art ist gegeben bzw. nicht   

  auszuschließen. 

0 =  Die Wirkungsempfindlichkeit der Art ist projektspezifisch so gering, dass 

mit hinreichender Sicherheit davon auszugehen ist, dass keine 

Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i. d. R. nur weit 

verbreitete, ungefährdete Arten).  

Arten, bei denen die Kategorie V (Verbreitungsgebiet) mit „0“ bewertet wurde, sind als 

nicht betrachtungsrelevant identifiziert und können damit von den weiteren Prüfschritten 

ausgeschlossen werden.  

Für alle weiteren Arten werden die Kategorien „Lebensraum“ und „Empfindlichkeit“ 

abgeprüft. Arten, bei denen die Kategorie „Lebensraum“ mit „0“ bewertet wurde, sind als 

nicht betrachtungsrelevant identifiziert und können damit von den weiteren Prüfschritten 

ausgeschlossen werden. 

Bei den Arten, wo der erforderliche Lebensraum bzw. die spezifischen Habitatansprüche 

voraussichtlich erfüllt sind oder keine Angaben möglich sind und die Empfindlichkeit 

gegenüber den Wirkungen des geplanten Vorhabens gegeben sind bzw. nicht 

auszuschließen sind, erfolgt die Betrachtung der möglichen Betroffenheit Art für Art. 

Entsprechend werden diese Arten der weiteren saP zu Grunde gelegt. 
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7.1 Arten des Anhang IV der FFH-RL 

Tierarten: 

Kategorie 

Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg V L E 

   Säugetiere ohne Fledermäuse    

X 0  Biber Castor fiber 0 V x 

0   Braunbär Ursus arctos 0 0 x 

0   Europäischer Nerz Mustela lutreola 0 0  

0   Feldhamster Cricetus cricetus 2 1 x 

X 0  Fischotter Lutra lutra 1 3 x 

0   Großer Tümmler Tursiops truncatus 1 0 x 

0   Haselmaus Muscardinus avellanarius R V x 

0   Luchs Lynx lynx 0 1 x 

0   Schweinswal Phocoena phocoena 1 2 x 

0   Waldbirkenmaus Sicista betulina G 2 x 

0   Wildkatze Felis silvestris 2 3 x 

0   Wisent Bison bonasus 0 0 x 

X X 0 Wolf Canis lupus 0 3 x 

   Kriechtiere     

0   Europ. Sumpfschildkröte Emys orbicularis 0 1 x 

X 0  Schlingnatter Coronella austriaca 2 3 x 

X 0  Zauneidechse Lacerta agilis 3 V x 

   Lurche     

0   Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 2 2 x 

0   Gelbbauchunke Bombina variegata 1 2 x 

X 0  Kammmolch Triturus cristatus 3 3 x 

0   Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae G G x 

X 0  Knoblauchkröte Pelobates fuscus 3 3 x 

X 0  Kreuzkröte Bufo calamita 2 2 x 

X 0  Laubfrosch Hyla arborea 2 3 x 

X 0  Moorfrosch Rana arvalis 3 3 x 

0   Rotbauchunke Bombina bombina 2 2 x 

0   Springfrosch Rana dalmatina 3 V x 

0   Wechselkröte Pseudepidalea viridis 1 2 x 

   Fische     

0   Nordseeschnäpel Coregonus oxyrhynchus 0 0 x 

0   Stör Acipenser sturio 0 0 x 

   Libellen     

0   Eurasische Keulenjungfer Stylurus flavipes R G x 
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Kategorie 

Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg V L E 

0   Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons R 1 x 

0   Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis * 1 x 

0   Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis * 2 x 

0   Grüne Flussjungfer Ophiogomphus cecilia  * 2 x 

0   Grüne Mosaikjungfer Aeshna viridis 1 1 x 

0   Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca 1 2 x 

   Käfer     

0   Grubenlaufkäfer Carabus variolosus 0 1 x 

0   Heldbock Cerambyx cerdo  1 x 

0   Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 x 

0   Schmalbindiger Breitflügel- 

Tauchkäfer 

Graphoderus bilineatus 
0 1 x 

0   Eremit Osmoderma eremita  2 x 

   Tagfalter     

0   Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero 1 1 x 

0   Eschen- Scheckenfalter  Euphydryas maturna 0 1 x 

0   Schwarzfleckiger 

Ameisenbläuling  

Maculinea arion 
1 2 x 

0   Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling 

Maculinea nausithous 
1 3 x 

0   Heller Wiesenknopf-

Ameisenbläuling 

Maculinea teleius  
0 2 x 

0   Großer Feuerfalter Lycaena dispar 0 2 x 

0   Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle 0 1 x 

0   Schwarzer Apollofalter Parnassius mnemosyne 0 1 x 

   Nachtfalter     

0   Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina 2 V x 

   Schnecken     

0   Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus  1 x 

   Muscheln     

0   Bachmuschel Unio crassus  1 x 

 

Gefäßpflanzen: 

Kategorie      

V L E Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg 

0   Kriechender Sellerie Apium repens 1 1 x 

0   Einfache Mondraute Botrychium simplex 0 2 x 

0   Frauenschuh Cypripedium calceolus 2 3 x 
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Kategorie      

V L E Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg 

0   Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 0 2 x 

0   Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 2 x 

X 0  Froschkraut Luronium natans 2 2 x 

0   Schierling- Wasserfenchel Oenanthe conioides 1 1 x 

0   Moor- Steinbrech Saxifraga hirculus 0 1 x 

0   Vorblattloses Leinblatt Thesium ebracteatum 1 1 x 

0   Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum R  x 

LEGENDE   

  

RL D Rote Liste Deutschland 

RL Nds Rote Liste Niedersachsen 

 Gefährdungskategorien der Roten Listen (D und Nds): 

 0 Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen) 

 1 Vom Erlöschen/ Aussterben bedroht 

 2 Stark gefährdet 

 3 Gefährdet 

 G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

 R Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion) 

 V Vorwarnliste 

 D Daten unzureichend 

 * Keine Gefährdung/ ungefährdet 

  Nicht bewertet/ keine Rote Liste vorhanden 

 N erst nach Veröffentlichung der Roten Liste nachgewiesen (Status unbekannt) 

   

sg x = streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

   

 

7.2 Regelmäßige Gastvögel Niedersachsens nach Art. 4 Abs. 1 und 2 der EU-
Vogelschutzrichtlinie 

Kategorie  

Art 

 

Wissenschaftlicher Name 

 

Gastvogelart  V L E 

X 0  Austernfischer Haematopus ostralegus Zug 

X X 0 Baumfalke  Falco subbuteo Zug 

X 0  Bekassine  Gallinago gallinago Zug 

0   Bergente  Aythya marila Zug 

X 0  Blässgans  Anser albifrons Zug 

X 0  Blässhuhn  Fulica atra Zug 

X 0  Blaukehlchen  Luscinia svecica Anh I 

0   Brachpieper   Anthus campestris Anh I 

X 0  Brachvogel  Numenius arquata Zug 

X 0  Brandgans  Tadorna tadorna Zug 

0   Brandseeschwalbe Thalasseus sandvicensis Anh I 

X 0  Braunkehlchen  Saxicola rubetra Zug 

X 0  Bruchwasserläufer Tringa glareola Anh I 
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Kategorie  

Art 

 

Wissenschaftlicher Name 

 

Gastvogelart  V L E 

0   Drosselrohrsänger  Acrocephalus arundinaceus Zug 

X 0  Dunkelwasserläufer  Tringa erythropus Zug 

0   Eiderente  Somateria mollissima Zug 

X 0  Eisvogel Alcedo atthis Anh I 

X 0  Feldlerche  Alauda arvensis Zug 

X 0  Fischadler Pandion haliaetus Anh I 

X 0  Flussregenpfeifer  Charadrius dubius Zug 

0   Flussseeschwalbe Sterna hirundo Anh I 

X 0  Flussuferläufer  Actitis hypoleucos Zug 

X 0  Gänsesäger  Mergus merganser Zug 

X X 0 Gartenrotschwanz  Phoenicurus phoenicurus Zug 

X 0  Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria Anh I 

0   Grauammer  Emberiza calandra Zug 

X 0  Graugans  Anser anser Zug 

X X 0 Graureiher  Ardea cinerea Zug 

X 0  Grünschenkel  Tringa nebularia Zug 

X 0  Haubentaucher  Podiceps cristatus Zug 

X X 0 Heidelerche Lullula arborea Anh I 

X 0  Heringsmöwe  Larus fuscus Zug 

X 0  Höckerschwan  Cygnus olor Zug 

X 0  Kampfläufer Chalidris pugnax Anh I 

X 0  Kanadagans  Branta canadensis Zug 

X 0  Kiebitz  Vanellus vanellus Zug 

0   Kiebitzregenpfeifer  Pluvialis squatarola Zug 

X X 0 Kleinspecht  Dryobates minor Zug 

X 0  Knäkente  Spatula querquedula Zug 

0   Knutt  Calidris canutus Zug 

0   Kolbenente  Netta rufina Zug 

X 0  Kormoran  Phalacrocorax carbo Zug 

X 0  Kornweihe Circus cyaneus Anh I 

X 0  Kranich Grus grus Anh I 

X 0  Krickente  Anas crecca Zug 

0   Kurzschnabelgans  Anser brachyrhynchus Zug 

0   Küstenseeschwalbe Sterna paradisaea Anh I 

X 0  Lachmöwe  Chroicocephalus ridibundus Zug 

X 0  Löffelente  Spatula clypeata Zug 

0   Löffler Platalea leucorodia Anh I 

0   Mantelmöwe  Larus marinus Zug 

X 0  Merlin Falco columbarius Anh I 
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Kategorie  

Art 

 

Wissenschaftlicher Name 

 

Gastvogelart  V L E 

0   Mittelsäger  Mergus serrator Zug 

X 0  Nachtigall  Luscinia megarhynchos Zug 

X 0  Nachtschwalbe Caprimulgus europaeus Anh I 

X 0  Neuntöter Lanius collurio Anh I 

0   Ohrentaucher Podiceps auritus Anh I 

0   Ortolan Emberiza hortulana Anh I 

X 0  Pfeifente  Mareca penelope Zug 

0   Pfuhlschnepfe Limosa lapponica Anh I 

X X 0 Pirol  Oriolus oriolus Zug 

0   Prachttaucher Gavia arctica Anh I 

X 0  Raubwürger  Lanius excubitor Zug 

0   Raufußkauz Aegolius funereus Anh I 

0   Regenbrachvogel  Numenius phaeopus Zug 

X 0  Reiherente  Aythya fuligula Zug 

0   Ringelgans  Branta bernicla Zug 

X 0  Rohrdommel Botaurus stellaris Anh I 

0   Rohrschwirl  Locustella luscinioides Zug 

X 0  Rohrweihe Circus aeruginosus Anh I 

0   Rothalstaucher  Podiceps grisegena Zug 

0   Rotkehlpieper Anthus cervinus Anh I 

X X 0 Rotmilan Milvus milvus Anh I 

X 0  Rotschenkel  Tringa totanus Zug 

X X 0 Saatkrähe  Corvus frugilegus Zug 

0   Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta Anh I 

0   Sanderling  Calidris alba Zug 

0   Sandregenpfeifer  Charadrius hiaticula Zug 

X 0  Schafstelze  Motacilla flava Zug 

0   Schellente  Bucephala clangula Zug 

X 0  Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus Zug 

X 0  Schnatterente  Mareca strepera Zug 

X 0  Schwarzhalstaucher  Podiceps nigricollis Zug 

X 0  Schwarzkehlchen  Saxicola rubicola Zug 

0   Schwarzkopfmöwe Ichthyaetus melanocephalus Anh I 

X 0  Schwarzmilan Milvus migrans Anh I 

0   Schwarzstorch Ciconia nigra Anh I 

X 0  Seeadler Haliaeetus albicilla Anh I 

0   Seeregenpfeifer  Charadrius alexandrinus Zug 

0   Sichelstrandläufer  Calidris ferruginea Zug 

X 0  Silbermöwe  Larus argentatus Zug 



spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)  B-Plan Nr. 41 „Gewerbegebiet Am Engelbertswald“, Bawinkel 

 

Seite 18 von 52 regionalplan & uvp planungsbüro peter stelzer GmbH  

Kategorie  

Art 

 

Wissenschaftlicher Name 

 

Gastvogelart  V L E 

X 0  Silberreiher Ardea alba Anh I 

X 0  Singschwan Cygnus cygnus Anh I 

0   Sperbergrasmücke Sylvia nisoria Anh I 

X 0  Spießente  Anas acuta Zug 

X 0  Steinschmätzer  Oenanthe oenanthe Zug 

0   Steinwälzer  Arenaria interpres Zug 

0   Sterntaucher Gavia stellata Anh I 

X 0  Stockente  Anas platyrhynchos Zug 

X 0  Sturmmöwe  Larus canus Zug 

X 0  Sumpfohreule Asio flammeus Anh I 

X 0  Tafelente  Aythya ferina Zug 

X 0  Teichrohrsänger  Acrocephalus scirpaceus Zug 

0   Trauerseeschwalbe Chlidonias niger Anh I 

X 0  Tundrasaatgans Anser serriostris Zug 

0   Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana Anh I 

X 0  Uferschnepfe  Limosa limosa Zug 

X 0  Uferschwalbe  Riparia riparia Zug 

X 0  Wachtel  Coturnix coturnix Zug 

X 0  Wachtelkönig Crex crex Anh I 

X 0  Waldsaatgans  Anser fabalis Zug 

X X 0 Waldschnepfe  Scolopax rusticola Zug 

X 0  Waldwasserläufer  Tringa ochropus Zug 

X X 0 Wanderfalke Falco peregrinus Anh I 

X 0  Wasserralle  Rallus aquaticus Zug 

X 0  Weißstorch Ciconia ciconia Anh I 

X 0  Weißwangengans Branta leucopsis Anh I 

0   Wendehals  Jynx torquilla Zug 

X 0  Wespenbussard Pernis apivorus Anh I 

X 0  Wiesenweihe Circus pygargus Anh I 

0   Zwergmöwe Hydrocoloeus minutus Anh I 

X 0  Zwergsäger Mergellus albellus Anh I 

0   Zwergschnäpper Ficedula parva Anh I 

X 0  Zwergschwan Cygnus bewickii Anh I 

0   Zwergseeschwalbe Sternula albifrons Anh I 

0   Zwergstrandläufer  Calidris minuta Zug 

X 0  Zwergtaucher  Tachybaptus ruficollis Zug 

LEGENDE  
 
 

 Gastvogelart nach EU-

Vogelschutzrichtlinie 

Art. 4 Abs. 1 (Anhang I) Anh I 

  Art. 4 Abs. 2 (Zugvogelarten) Zug 
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Aufgrund der Lage des geplanten Gewerbegebietes, angrenzend an bestehende 

Gewerbeflächen, kann eine Empfindlichkeit der Gastvogelarten gegenüber den von dem 

Gewerbegebiet ausgehenden Wirkungen ausgeschlossen werden.  

 

8 ERHEBUNG DER BESTANDSITUATION 

In diesem Kapitel werden Methode und Ergebnisse der durchgeführten 

Bestandserhebungen für eine abschließende Bewertung der möglichen Betroffenheit 

europäischer Vogelarten bzw. streng geschützter Arten wie Fledermäuse dargestellt.  

 

8.1 Methodik der Bestandserfassung 

8.1.1 Brutvögel 

Die Bestandserfassung erfolgte im Rahmen von 7 vollständigen Flächenbegehungen 

von Anfang März bis Ende Juni 2022. Die Erfassungstermine mit den jeweiligen kurzen 

Wetterbeschreibungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen: 

22.03.2022     sonnig, 16° bis 18°C, 0-1 Bft 

07.04.2022     bewölkt, 11° bis 12°C, 2-4 Bft 

22.04.2022     sonnig, 11° bis 14°C, 1-3 Bft 

08.05.2022 abends   sonnig, 11° bis 15°C, 1-2 Bft 

19.05.2022     sonnig bis bewölkt, 20° bis 22°C, 2-3 Bft 

08.06.2022     bewölkt, 14° bis 16°C, 0-1 Bft 

23.06.2022 abends   heiter, 19° bis 26°C, 0-2 Bft 

Als Untersuchungsraum wurde ein möglicher Wirkraum von bis zu 50 m um das 

geplante Bauvorhaben abgegrenzt. Die Lage und Abgrenzung des 

Untersuchungsraumes können dem Blatt Nr. 1a entnommen werden. Der Schwerpunkt 

der Bestandserfassungen lag bei der Gruppe der Brutvögel, da in dieser Tiergruppe mit 

dem Vorkommen betrachtungsrelevanter Arten zu rechnen war (vgl. Relevanzprüfung). 

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Begehungen allerdings auch auf das Vorkommen 

streng geschützter Arten aus anderen Tiergruppen geachtet.  

Für die Beurteilung der Betroffenheit ist es nicht zwingend erforderlich eine detaillierte 

Kartierung für alle Arten durchzuführen. Die Untersuchungstiefe hängt vielmehr 

maßgeblich von den naturräumlichen Gegebenheiten vor Ort ab (FRÖHLICH & 

SPORBECK 2010). Entsprechend wurden alle Vogelarten qualitativ erfasst, bei 

gefährdeten und streng geschützten Arten erfolgte die Erfassung quantitativ, die zudem 

kartographisch ausgewertet und dargestellt wird. Für die „Allerweltsarten“ wird 

ausschließlich der Status im UG festgestellt und i.d.R. auf eine Ergebnisdarstellung in 

Karten verzichtet. Bei den Begehungen wird auf Besonderheiten bei diesen Arten 

insbesondere im unmittelbaren Vorhabensbereich geachtet (z.B. hohe Brutdichte von 
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Wiesenschafstelzen auf betroffener Ackerfläche, hohe Artenvielfalt in vom Vorhaben 

betroffenen Heckenstrukturen).  

Die Erfassung und Wertung von Brutrevieren der Vögel erfolgte grundsätzlich angelehnt 

an die „Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ (SÜDBECK et 

al. 2005). Bei manchen Arten kamen Klangattrappen zum Einsatz, sofern dies in den 

„Methodenstandards“ für sinnvoll erachtet wird (z.B. Eulen und Spechte). In 

Ausnahmefällen wurden bereits einmalige Feststellungen revieranzeigender 

Verhaltensweisen (z.B. Reviergesang) außerhalb der Hauptdurchzugszeiten der 

jeweiligen Art als Brutverdacht, d.h. als mögliches Brutrevier gewertet (z.B. bei den 

nachtaktiven Eulenarten).  

 

8.1.2 Fledermäuse 

Fledermäuse können mit unterschiedlichen Methoden nachgewiesen werden. 

Entscheidend für die Auswahl der Methoden und der Methodenkombination ist die 

Zielvorstellung der Bestandserfassungen alle entscheidungsrelevanten Informationen zu 

erheben. Es wurde eine Methodenkombination aus Detektoruntersuchungen sowie 

Netzfängen durchgeführt, außerdem erfolgte eine Baumhöhlenkartierung zur laubfreien 

Zeit.  

Die einzelnen Erfassungsmethoden werden folgend näher beschrieben: 

- Detektorbegehungen 

Fledermäuse nutzen zur Orientierung und zum Lokalisieren ihrer Beute das Echolot- 

Prinzip: Sie senden Ultraschalllaute aus und können anhand der von einem Objekt 

reflektierten Echos deren Größe, Form, Entfernung, Oberflächenbeschaffenheit und 

Bewegung bestimmen. Mit einem Ultraschalldetektor kann man diese Rufe für das 

menschliche Ohr hörbar machen. Da die ausgesendeten Ultraschallrufe der 

unterschiedlichen Arten artspezifische Charakteristika aufweisen, ist es möglich, 

einige Arten sicher zu unterscheiden. Hierfür werden sowohl der erste Höreindruck 

im Gelände als auch zeitgedehnte Aufnahmen der Rufe verwendet. Der Nachteil der 

Detektor- Methode besteht darin, dass sich einige Arten einer Erfassung dadurch 

entziehen, in dem sie in Abhängigkeit vom Gelände extrem leise orten. Außerdem 

sind vor allem Vertreter der Gattung Myotis nur bedingt zu unterscheiden (SKIBA 

2009). Die Bestimmung von Arten mittels der Detektormethode erfordert darüber 

hinaus ein hohes Maß an Erfahrung, da alle Arten je nach Habitatstruktur, dem 

Zielobjekt, der Flugbewegung und weiteren Parametern ein großes Repertoire an 

verschiedenen Ruftypen aufweisen (vgl. BACH & LIMPENS 2003).  

Das UG wurde von einer Person mit langsamer Geschwindigkeit an insgesamt 4 

Terminen entlang von Wegen und Waldrändern begangen. Grundsätzlich kamen der 

Detektor „Pettersson D240“ (Heterodyn- und Zeitexpansions-Detektor) und/oder der 

Anabat Walkabout zum Einsatz. Bei einem Detektor- und/ oder Sichtkontakt zu einer 

Fledermaus wurden nach Möglichkeit folgende Parameter aufgenommen: Art, 

Aktivität, Flugrichtung, Flugverhalten. Die Fledermauskontakte wurden auf einer 

Feldkarte festgehalten. 

- Netzfang 
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Netzfänge dienen der Absicherung des Artenspektrums und/ oder dem 

Reproduktionsnachweis. An einem Standort wurde Ende Juni parallel zu der 

Detektorbegehung ein Netzfang durchgeführt.  

Für den Netzfang wurden unterschiedliche Japannetze sowie Puppenhaarnetze aus 

sehr feinem Material und mit geringer Maschenweite genutzt. Diese feinen Netze 

sind geeignet, die Tiere in bestimmten Situationen zu fangen. Die Netzfangfläche 

betrug zwischen 100 m²- 120 m².  

In der Regel werden bei den Tieren Art, Alter (adult oder juvenil) und Geschlecht 

bestimmt. Darüber hinaus werden auch Angaben zu Fortpflanzungsstatus, Gewicht, 

Unterarmlänge und weitere biometrische Daten vermerkt. Nach der Untersuchung 

werden die Tiere unverzüglich freigelassen. 

Die Erfassungstermine mit den jeweiligen kurzen Wetterbeschreibungen sind 

nachfolgend aufgeführt: 

03.03.2022 Baumhöhlenkartierung  sonnig, 0° bis 6°C, 0-2 Bft 

08.05.2022 abends    sonnig, 11° bis 15°C, 1-2 Bft 

23.06.2022 abends, Netzfang   heiter, 19° bis 26°C, 0-2 Bft 

27.07.2022 abends    leicht bewölkt, 10° bis 15°C, 1-2 Bft 

01.09.2022 abends    wolkenlos, 14° bis 18°C, 0-1 Bft 

 

8.1.3 Weitere Arten 

Im Rahmen der Bestandserfassungen zu den Brutvögeln und Fledermäusen wurde auf 

das Vorkommen aus weiteren Artgruppen geachtet. So wurde der durch das Plangebiet 

verlaufende Graben regelmäßig abgegangen (solange er wasserführend war) und 

teilweise auch nachts abgeleuchtet und auf Amphibien- und Fischvorkommen 

abgesucht. 

 

8.2 Ergebnisse 

8.2.1 Brutvögel 

In der folgenden Tabelle werden alle im Rahmen der Erfassungen 2022 im Bereich des 

Untersuchungsraumes festgestellten Vogelarten mit Angaben zur Gefährdung und 

Schutzstatus aufgelistet. Darüber hinaus wird der Status der jeweiligen Art im UG 

angegeben. 

         Tabelle 3: Auflistung der erfassten Vogelarten (Bestandsaufnahme 2022) 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL  

D 

RL 

Nds 

RL 

W 

D 

AV 

EG 

AV 

VS 

RL 

Vorkommen/Status 
im Untersuchungs-

gebiet/ 

Bemerkungen 

Mäusebussard Buteo buteo * * *  A ● NG angrenzend 

Waldschnepfe Scolopax rusticola V * V   ● GVA, BV, 1 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL  

D 

RL 

Nds 

RL 

W 

D 

AV 

EG 

AV 

VS 

RL 

Vorkommen/Status 

im Untersuchungs-

gebiet/ 

Bemerkungen 

(Teil)Revier 

Ringeltaube Columba palumbus * * *   ● BN 

Buntspecht Dendrocopos major * * *   ● BV nördlich 

Eichelhäher Garrulus glandarius * * *   ● BV nördlich 

Rabenkrähe Corvus corone * * *   ● NG 

Tannenmeise Periparus ater * * *   ● BV 

Sumpfmeise Poecile palustris * * -   ● BV 

Blaumeise Cyanistes caeruleus * * *   ● BN 

Kohlmeise Parus major * * *   ● BN 

Zilpzalp Phylloscopus collybita * * *   ● BV 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * * *   ● BV 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus * * *   ● BV 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes * * *   ● BV 

Star Sturnus vulgaris 3 3 
* 

  ● 
BV, 2 Reviere 

angrenzend 

Amsel Turdus merula * * *   ● BV 

Singdrossel Turdus philomelos * * *   ● BV 

Rotkehlchen Erithacus rubecula * * *   ● BV 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 3 3 

V 

  ● 

BV, 2 Brutplätze in 

Nistkästen 

angrenzend 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus * * *   ● GVA, BV 

Heckenbraunelle Prunella modularis * * *   ● BV 

Bachstelze Motacilla alba * * 
* 

  ● 
BV, Gebäude 

angrenzend 

Baumpieper Anthus trivialis V V *   ● BV, 1 Revier 

Buchfink Fringilla coelebs * * *   ● BV 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula * * *   ● BV, 1 Revier 

Erlenzeisig Spinus spinus * * *   ● rD 

LEGENDE    

Fett-Druck  streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

   

RL D  Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY, T., H.-G. BAUER, B. GERLACH, O. 
HÜPPOP, J. STAHMER, P. SÜDBECK & C. SUDFELDT 2020) 

RL Nds  Rote Liste der Brutvögel Niedersachsens und Bremens (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 

  Gefährdungskategorien der Roten Listen (D und Nds): 

 0  Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen) 

 1  Vom Erlöschen/ Aussterben bedroht 

 2  Stark gefährdet 

 3  Gefährdet 

 R  Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion) 

 V  Vorwarnliste 

 *  Keine Gefährdung/ ungefährdet 

   Nicht bewertet 

RL W  Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands (HÜPPOP et al. 2012)  

  Gefährdungskategorien der RL W: 

 0  Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen) 

 1  Vom Erlöschen/ Aussterben bedroht 

 2  Stark gefährdet 

 3  Gefährdet 

 R  Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion) 



B-Plan Nr. 41 „Gewerbegebiet Am Engelbertswald“, Bawinkel  spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

 

regionalplan & uvp planungsbüro peter stelzer GmbH Seite 23 von 52 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL  

D 

RL 

Nds 

RL 

W 

D 

AV 

EG 

AV 

VS 

RL 

Vorkommen/Status 

im Untersuchungs-

gebiet/ 

Bemerkungen 

 V  Vorwarnliste 

 *  Keine Gefährdung/ ungefährdet 

 -  Nicht als in Deutschland „wandernd und regelmäßig auftretend“ (Status IW) eingestufte 

Vogel(unter)arten (HÜPPOP et al. 2012) 

D AV  Bundesartenschutzverordnung 

 SG  In Anlage 1, Spalte 3 aufgelistet (nach D AV streng geschützt) 

EG AV  EG-Artenschutzverordnung 

 A  In Anhang A aufgelistet (nach EG AV streng geschützt) 

VS RL  Vogelschutzrichtlinie 

 ●  Besonders geschützt nach Artikel 1 VS RL 

 Anh. I  In Anhang I aufgelistet (Arten mit besonderem Schutz) 

Vorkommen / Status im Untersuchungsgebiet / Bemerkungen 

 BP Brutpaar BN  Brutnachweis BV Brutverdacht 

 NG Nahrungsgast rD  rastender 

Durchzügler 
üD überfliegender 

Durchzügler 

 Ü Überflieger W  Wintergast BZF Brutzeitfeststellung 

GVA  Gastvogelart nach EU-Vogelschutzrichtlinie Art. 4 Abs. 1 (Anhang I) und Zugvogelarten gemäß Art. 
4 Abs. 2 

(Sortierung der Vogelarten nach „Artenliste der Vögel Deutschlands“ BARTHEL & KRÜGER 2018)  

 

 

Im Rahmen der Brutvogelerfassung 2022 wurden insgesamt 26 Vogelarten im UG 

festgestellt. 23 Arten nutzen das Gebiet vermutlich als Brutgebiet (Brutnachweis, 

Brutverdacht). Drei Arten konnten lediglich als Durchzügler oder Nahrungsgast erfasst 

werden. 

Als streng geschützte Arten trat nur der Mäusebussard als Nahrungsgast auf. 

Des Weiteren wurden vermutliche Brutgebiete (Brutnachweis, Brutverdacht) von 

Vogelarten, die in der Roten Liste Niedersachsens und Deutschlands (inkl. Vorwarnliste) 

geführt werden im UG festgestellt. Zu nennen sind hier Waldschnepfe, Star, 

Trauerschnäpper und Baumpieper. 

Zu den regelmäßig auftretenden Gastvogelarten nach EU-Vogelschutzrichtlinie, welche 

auf bestimmte Rastgebiete angewiesen bzw. für die wertvolle Bereiche 

(Gastvogellebensräume) in Niedersachsen herausgestellt sind (siehe Artenliste zur 

Bewertung von Gastvogellebensräumen In: Informationsdienst Naturschutz 

Niedersachsen 6/97 bzw. Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen (NLWKN 

2009, NLWKN 2010)), sind Waldschnepfe und Gartenrotschwanz zu nennen. 

 

8.2.2 Fledermäuse 

Im Rahmen der Fledermauserfassungen 2022 wurden insgesamt 3 Fledermausarten 

durch Detektorbegehungen, Sichtbeobachtungen und/ oder Netzfänge eindeutig 

nachgewiesen. Darüber hinaus gelangen unbestimmte Nachweise aus den Gattungen 

Plecotus und Myotis. 
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Tabelle 4: Nachgewiesene Fledermausarten 2022 im UG  

Deutscher Name Wissenschaftlicher 

Name 

RL  

D 

RL 

Nds 

FFH EZ Nachweis

-methode 

Vorkommen/   

Status im UG/ 

Bemerkungen 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 2 IV U1 N, D, S Vereinzelt jagend,  

Großer Abendsegler Nyctalus noctula V 2 

IV 

U1 N, D, S 

Vereinzelt jagend, 

v.a. nordöstl. der 

Planfläche 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * 3 (*) IV FV N, D, S Vereinzelt jagend,  

Myotis unbest. Myotis spec.      Einzelnachweise 

Nyctalus unbest. Nyctalus spec.      Einzelnachweise 

Plecotus unbest. Plecotus spec.      Einzelnachweise 

LEGENDE    

RL D  Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands (MEINIG 

et al. 2020) 

RL Nds  Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Säugetierarten 

(HECKENROTH 1993), in Klammern aktuelle Gefährdungseinstufung nach NLWKN 

(2010) 

  Gefährdungskategorien der Roten Listen (D und Nds): 

 0  Ausgestorben oder verschollen 

 1  Vom Aussterben bedroht 

 2  Stark gefährdet 

 3  Gefährdet 

 *  ungefährdet 

 R  Extrem seltene Arten und Arten mit geographischer Restriktion (D) 

 V  Arten der Vorwarnliste (D)  

 G  Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt (D) 

 D  Daten defizitär (D) 

 4  Potenziell gefährdet (Nds.) 

 I  Vermehrungsgäste 

 II  Gäste 

FFH  FFH- Richtlinie 

 IV 

II 

 Im Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Art (streng zu schützende Tierart) 

Im Anhang II der FFH-RL aufgeführte Art 

EZ =  

Erhaltungszustand 

 

 

Erhaltungszustände der Arten in Niedersachen in der atlantischen Region; 

Gesamtbewertung (Nationaler Bericht 2007 gemäß FFH- Richtlinie in NLWKN 2010) 

 U2  Ungünstig - schlecht 

 U1  Ungünstig - unzureichend 

 FV  günstig 

 XX  Unbekannt 

 

Nachweismethode D  Detektor 

 S  Sichtbeobachtung 

 N  Netzfang 

 H  Horchbox 

 K  Kastenkontrolle 

    

Vorkommen/ Status im Untersuchungsgebiet (UG)/ Bemerkungen: 

J Jagd B Balz U Überflug Q (Einzel)Quartier 

(Q) Quartiere 

möglich 
WQ Winterquartier BQ Balzquartier WstQ Wochenstubenquartier 

 

Es konnten keine Quartiere oder intensiv genutzte Flugstraßen im Untersuchungsgebiet 

oder im direkten Umfeld festgestellt werden. Grundsätzlich bieten die überplanten 

Gehölzbestände ein geringes bis mittleres Quartierpotenzial für Fledermäuse. 

Regelmäßige Jagdaktivitäten von Breitflügel- und Zwergfledermäusen wurden v.a. 
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entlang der Wege am Rande des Geltungsbereiches dokumentiert. Eine besondere 

Bedeutung der Planfläche als Jagdhabitat für Fledermäuse kann nicht herausgestellt 

werden. 

 

8.2.3 Weitere Arten 

Im Rahmen der Erfassungen wurde auch auf das Vorkommen von Tierarten aus 

anderen Gruppen geachtet.  

Amphibien- oder Fischvorkommen im Bereich des durch das Plangebiet verlaufenden 

Grabens konnten nicht festgestellt werden. Einmalig wurde eine adulte Erdkröte nachts 

auf einem Weg außerhalb des Plangebietes festgestellt. 

Die Erfassungen ergaben keine Hinweise auf das Vorkommen weiterer streng 

geschützter Arten. Auf eine ausführliche Auflistung und Darstellung der festgestellten 

weit verbreiteten Arten wird verzichtet. 

 

8.3 Kontrolle der Ergebnisse der Relevanzprüfung auf Plausibilität 

Die Ergebnisse der Bestandserfassungen im Untersuchungsraum geben keine Hinweise 

auf ein Vorkommen weiterer streng geschützter Arten. Die Ergebnisse der 

Relevanzprüfung werden durch die Bestandserfassungen 2022 entsprechend bestätigt 

und bekräftigt. 

 

 

9 DARLEGUNG DER BETROFFENHEIT DER ARTEN 

9.1 Artenschutzrechtliche Untersuchung nach § 44 BNatSchG 

Grundsätzlich wird bei der Darlegung der Betroffenheit der Arten davon ausgegangen, 

dass die Immissionsschutzrichtwerte durch das geplante Vorhaben eingehalten werden. 

Somit werden erhebliche Auswirkungen durch Zusatzbelastungen an z. B. Stickstoff auf 

Wallhecken und Waldbereiche u. a. als (Teil-) Habitat für Vögel ausgeschlossen (siehe 

hierzu die Ausführungen im Kapitel 6). 

9.1.1 Brutvögel 

Bei den europäischen Vogelarten wird folgende Vorgehensweise angewandt: Für die 

wertgebenden, gefährdeten (einschl. Vorwarnliste) und streng geschützten Arten erfolgt 

in der Regel eine Art-für-Art-Betrachtung. Kommen sie lediglich als seltene 

Nahrungsgäste, Durchzügler oder Überflieger vor und sind ohne Bindung an das UG 

und werden nicht wesentlich durch die Baumaßnahme eingeschränkt, ist eine 

Abarbeitung in Gruppen möglich. Ungefährdete und ubiquitäre Arten werden in 

Gruppen, sog. ökologischen Gilden zusammengefasst (z.B. gehölzbewohnende Frei- 

und Bodenbrüter). Es können nur Arten zusammengefasst werden, die in ihrer 

Lebensweise und ihrem ökologischen Anspruch vergleichbar sind und bei denen das 

Ergebnis der Prüfung der Betroffenheit gleich ist. Eine Art-für-Art-Betrachtung ist bei 

einer spezifischen Bestands- und Betroffenheitssituation gefordert. 
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Im Nachstehenden erfolgt die Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG (Detailanalyse) auf Grundlage der Bestandserfassungen für folgende 

Vogelarten: 

Art-für-Art-Betrachtung (wertgebende, gefährdete und streng geschützte Arten im 

Wirkraum des Vorhabens) 

• Baumpieper (Vorwarnliste in Nds und in D.) 

• Trauerschnäpper (gefährdet in Nds. Und in D.) 

Wertgebende, gefährdete und streng geschützte Arten außerhalb des Wirkraums 

• Waldschnepfe (Vorwarnliste in D.) 

• Star (gefährdet in Nds. und in D.) 

Ungefährdete Brutvogelarten (Einteilung in ökologische Gilden) 

• Nahrungsgäste und Durchzügler 

• Ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

• Ungefährdete gebäudebewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

• Ungefährdete gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter 

Es wurden im Zuge der Relevanzprüfung keine Zugvogelarten gemäß Art. 4 Abs. 1 und 

2 der VSch-RL, ermittelt. Entsprechend entfällt eine weitere Prüfung. 

 

Baumpieper (Anthus trivialis) 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 

Der Baumpieper ist ein verbreiteter und sehr häufiger Brut- und Sommervogel, regelmäßiger und häufiger 
Durchzügler und Gastvogel. Als Lebensraum werden vom Baumpieper offene bis halboffene 
Landschaften mit nicht zu dichter Krautschicht (Neststandort und Nahungssuche) sowie einzelne oder 
locker stehende Bäume und Sträucher (Singwarte) bevorzugt. Hinzu kommen sonnenexponierte 
Waldränder und Lichtungen, Feldgehölze in der Feldflur und Baumgruppen sowie baumbestandene 
Wege und Böschungen an Straßen und Gräben (SÜDBECK et. al. 2005). Ein sehr hoher Deckungsgrad 
von Bäumen und Büschen und sehr schattige Flächen werden gemieden. Typische Brutgebiete sind u.a. 
aufgelockerte, sonnige Waldränder, Lichtungen, Kahlschläge, Aufforstungen in frühen Stadien, Heide- 
und Moorflächen mit einzelstehenden Bäumen und Büschen, lichte Laub- und Nadelwälder, Auwälder, 
Feldgehölze, Streuobstbestände mit Brachstadien, Parklandschaften, Böschungen an Kanälen oder 
Zwergstrauchheiden etc.. Der Brutbestand wird in Deutschland auf ca. 250.000 bis 355.000 Brutpaare 
geschätzt (GEDEON et al. 2014). Davon brüten in Niedersachsen rund 72.000 bis 136.000 Paare 
(KRÜGER et al. 2014).Zur Nahrungssuche außerhalb der Brutzeit vor allem auf Äckern, Brachfeldern, 
Wiesen und Weiden zu finden (BAUER et al. 2012). 

Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Als Fortpflanzungs- und Ruhestätte gelten alle Strukturen, die für eine erfolgreiche Fortpflanzung selbst 
notwendig sind. Dies ist in der Regel das gesamte Brutrevier. 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen)  
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Baumpieper (Anthus trivialis) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 

Innerhalb des südlichen Geltungsbereiches des B-Planes besteht ein Baumpieperrevier mit Brutverdacht 
(BV). 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 

Vermeidungsmaßnahme V1: Notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 1. 
März bis 30. September. 

Vermeidungsmaßnahme V2: Der notwendige Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu 
reduzieren. 

Vermeidungsmaßnahme V3: Die Herrichtung des Baufeldes (Baufeldfreimachung) erfolgt grundsätzlich 
außerhalb der Brutzeit aller bodenbrütenden Vogelarten. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 

Nicht erforderlich 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

Baubedingt:  

Tötungen oder Verletzungen von Individuen sind nicht auszuschließen, wenn während der Brutzeit mit 
den Baumaßnahmen begonnen wird. Im Zuge des Baus werden Gehölze beseitigt, sodass evtl. 
Baumpieper, die in diesem Bereich festgestellt wurden, betroffen sind. Unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen V1 bis V3 sind Tötungen oder Verletzung von Individuen oder deren 
Entwicklungsformen ausgeschlossen. 

Anlage-/betriebsbedingt:  

Anlage- und betriebsbedingt kann eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos, welche über das 
allgemeine Lebensrisiko der Art hinausgeht, nicht herausgestellt werden. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 

Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
Baubedingt:  

Es ist mit Störungen zu rechnen, wenn während der Brutzeit mit den Baumaßnahmen begonnen wird und 
im näheren Umfeld zur Planfläche Baumpieper siedeln. Sofern die Vermeidungsmaßnahmen V1 bis V3 
eingehalten werden, können erhebliche Störungen ausgeschlossen werden, da davon ausgegangen 
werden kann, dass Baumpieper in ungestörte Bereiche ins Umfeld ausweichen können.  

Anlage- /betriebsbedingt:  

Anlage- und betriebsbedingt kann eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos, welche über das 
allgemeine Lebensrisiko der Art hinausgeht, nicht herausgestellt werden.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
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Baumpieper (Anthus trivialis) 

Ja   
Nein   

Baubedingt:  

Eine Beschädigung oder Zerstörung von dauerhaft genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann 
unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen V1 bis V3 ausgeschlossen werden. Da der am 
Boden brütende Baumpieper jährlich neue Neststandorte aufsucht, werden keine dauerhaft genutzten 
Fortpflanzungsstätten zerstört.  
Anlage-/betriebsbedingt:  

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten überplant. 

  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 

Der Trauerschnäpper ist ein Brutvogel lichter, alter und unterholzarmer Laub-, Misch- und Nadelwälder. 
Die Habitatwahl kann entscheidend durch das Anbringen von Nistkästen bestimmt werden (z.B. in jungen 
Fichtenreinbeständen, Parkanlagen, Friedhöfen, Streuobstwiesen, ortsnahen Gärten etc.). Der 
Brutbestand wird in Deutschland auf ca. 70.000 bis 135.000 Brutpaare geschätzt, in Niedersachsen sind 
davon ca. 8.500 bis 19.000 Reviere zu finden (GEDEON et al. 2014, KRÜGER et al. 2014). Durchzügler 
nutzen oft Laubbaumgruppen, die im Nahbereich von Gewässern stehen (Flussauen, Mooren, Dorfteich, 
Teich innerstädtisch). 

Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Als Fortpflanzungs- und Ruhestätte gelten alle Strukturen, die für eine erfolgreiche Fortpflanzung selbst 
notwendig sind. Dies ist in der Regel das gesamte Brutrevier. 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen)  

 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 

Zwei Reviere vom Trauerschnäpper konnten 2022 im UG festgestellt werden. Ein Reviermittelpunkt 
befindet sich unmittelbar angrenzend an den Geltungsbereich und damit im Wirkbereich des Vorhabens. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 

Vermeidungsmaßnahme V1: Notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 1. 
März bis 30. September. 

Vermeidungsmaßnahme V2: Der notwendige Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu 
reduzieren. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 

Ausgleichsmaßnahme A1: Anbringung von insgesamt 16 Ersatzbrutstätten aus Holzbeton an geeigneten 
Stellen im räumlichen Zusammenhang für den Verlust von dauerhaft genutzten Brutstätten. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

Baubedingt: 

Tötungen oder Verletzungen von Individuen sind nicht ganz auszuschließen, wenn während der Brutzeit 
mit den Baumaßnahmen begonnen wird. Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen V1 und 
V2 sind Tötungen oder Verletzung von Individuen oder deren Entwicklungsformen ausgeschlossen.  

Anlage-/betriebsbedingt: 

Anlage- und betriebsbedingt kann eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos, welche über das 
allgemeine Lebensrisiko der Art hinausgeht, nicht herausgestellt werden. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 

Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
Baubedingt: 

Es ist mit Störungen zu rechnen, wenn während der Brutzeit mit den Baumaßnahmen begonnen wird und 
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Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) 

im näheren Umfeld zum Bauort oder der Zuwegung Trauerschnäpper siedeln. Sofern die 
Vermeidungsmaßnahmen V1 und V2 eingehalten werden, können erhebliche Störungen ausgeschlossen 
werden, da davon ausgegangen werden kann, dass Trauerschnäpper in ungestörte Bereiche ins Umfeld 
ausweichen können.  

Anlage- und betriebsbedingt:  

Es werden keine erheblichen Störungen durch den Betrieb des Gewerbegebietes angenommen.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

Baubedingt:  

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist möglich, da nicht 
auszuschließen ist, dass Bäume, in denen die Art siedelt, gefällt oder beeinträchtigt werden. Die 
Ausgleichsmaßnahme A1 sowie die Vermeidungsmaßnahmen V1 und V2 sind zu berücksichtigen. 
Anlage-/betriebsbedingt:  

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten überplant. 

 

  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Wertgebende, streng geschützte und gefährdete Arten außerhalb des 
Wirkraums 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds.  

In dieser Gruppe werden alle Arten zusammenfassend abgehandelt, die wertgebend, streng geschützt 
oder gefährdet sind, aber außerhalb des Wirkraums des Vorhabens siedeln. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 

Diese Arten wurden im Rahmen der Bestandserfassung 2022 festgestellt. Diese Arten sind streng 
geschützte oder gefährdete Brutvogelarten. 

Waldschnepfe, Star. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 

Nicht erforderlich 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 

Nicht erforderlich 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

 

Baubedingt: 

Die Reviere dieser Arten befinden sich außerhalb des Wirkraums des Vorhabens, so dass Verletzungen 
oder Tötungen von Individuen und deren Entwicklungsformen durch das Abholzen des Waldbereiches 
vollständig ausgeschlossen werden können. 

Anlage-/betriebsbedingt: 

Es ist nicht bekannt, dass durch den Betrieb selbst, die genannten Arten zu Schaden kommen könnten, 
da sich die Reviere außerhalb des Wirkraums befinden.  

 

  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 

Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 

 
Baubedingt: 

Die besetzten Reviere befinden sich außerhalb des Wirkraums des Vorhabens. Eine Störung durch 
Bautätigkeiten wird als sehr gering eingestuft. Ein Ausweichen auf angrenzende Bereiche ist jederzeit 
möglich, sodass eine erhebliche Störung in jedem Fall auszuschließen ist. 

Anlage-/betriebsbedingt: 

Da für die Arten im Wirkraum keine Reviere nachgewiesen werden konnten, sind auch durch den Betrieb 
keine erheblichen Störungen zu erwarten. 
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Wertgebende, streng geschützte und gefährdete Arten außerhalb des 
Wirkraums 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja  

Nein   

 

Baubedingt: 

Es konnten keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Wirkraum des Vorhabens festgestellt werden, 
sodass eine Beschädigung dieser durch Baumaßnahmen ausgeschlossen werden kann. 

Anlage-/betriebsbedingt: 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden nicht überplant, eine Zerstörung kann ausgeschlossen werden. 

 

  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Nahrungsgäste und Durchzügler, bei denen keine wesentliche 
Einschränkung zu erwarten sind 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 

In dieser Gruppe werden alle Arten zusammenfassend abgehandelt, die als Nahrungsgäste oder 
Durchzügler im Untersuchungsraum nachgewiesen wurden. 

 

Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 

Mäusebussard, Rabenkrähe, Erlenzeisig 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 

Nicht erforderlich. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 

Nicht erforderlich. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

Baubedingt:  

Diese Arten wurden ausschließlich als Nahrungsgäste, Durchzügler oder Überflieger festgestellt, so dass 

Verletzungen oder Tötungen von Individuen und deren Entwicklungsformen durch die geplante 
Abholzung vollständig ausgeschlossen werden können.  

Anlage-/betriebsbedingt:  

Es ist nicht bekannt, dass durch den Betrieb selbst, die genannten Arten zu Schaden kommen könnten.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 

Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
Baubedingt:  

Die aufgeführten Arten nutzten das UG zur Nahrungssuche oder zum Über- bzw. Durchzug. Eine Störung  

durch Bautätigkeiten wird als sehr gering eingestuft. Ein Ausweichen auf angrenzende Bereiche ist 
jederzeit möglich, sodass eine erhebliche Störung in jedem Fall auszuschließen ist.  

Anlage-/betriebsbedingt:  

Da für die Arten im Gebiet keine Reviere nachgewiesen werden konnten, sind auch durch die Anlage und  

den Betrieb keine erheblichen Störungen zu erwarten. 
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Nahrungsgäste und Durchzügler, bei denen keine wesentliche 
Einschränkung zu erwarten sind 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja  

Nein   

Baubedingt:  

Es konnten keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Arten im Gebiet festgestellt werden, sodass 
eine Beschädigung dieser durch Baumaßnahmen ausgeschlossen werden kann.  

Anlage-/betriebsbedingt:  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden nicht überplant, eine Zerstörung kann ausgeschlossen werden.  

  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds.  

Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch nutzen alle Arten Höhlen oder Nischen in/an Gehölzen 
(insbesondere Alt- und Totholz) als Brutplatz (BAUER et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). Aufgrund des 
nur begrenzten Angebotes an solchen geeigneten Höhlen oder Nischen, konkurrieren die Arten zum Teil 
untereinander und schränken damit ein Vorkommen ein. 
Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022, 
RYSLAVY et al. 2020). 

Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 

In Abhängigkeit von der Reviergröße wurden alle Arten im Gebiet mit mindestens einem Brutpaar 
nachgewiesen (in Klammern steht die Anzahl der im Geltungsbereich des B-Planes liegenden Reviere 
und Teilreviere): 

Blaumeise (2), Buntspecht (1), Kohlmeise (2), Gartenrotschwanz, Tannenmeise (1), Sumpfmeise (1) 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 

Vermeidungsmaßnahme V1: Notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 1. 
März bis 30. September. 

Vermeidungsmaßnahme V2: Der notwendige Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu 
reduzieren. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 

Ausgleichsmaßnahme A1: Anbringung von insgesamt 16 Ersatzbrutstätten aus Holzbeton an geeigneten 
Stellen im räumlichen Zusammenhang für den Verlust von dauerhaft genutzten Brutstätten 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

Baubedingt: 

Verletzungen oder Tötungen der oben genannten Arten können bei Beachtung der 
Vermeidungsmaßnahmen V1 und V2 ausgeschlossen werden. 

Anlage-/betriebsbeding: 

Es sind Verletzungen und Tötungen ausgeschlossen. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 

Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
Baubedingt: 

Es ist mit geringen Störungen auf die genannten Arten in unmittelbarem Umfeld des Bauortes zu 
rechnen. Diese wirken temporär und räumlich begrenzt, sodass keine erhebliche Störung vorliegt. 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

 

Anlage-/betriebsbedingt: 

Betriebs- und anlagebedingt ist mit keiner erheblichen Störung zu rechnen. Die Arten sind wenig 
störungsanfällig. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja  
Nein   

Baubedingt: 

Eine Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Rahmen der Baumfäll- und 
Rodungsarbeiten kann nicht ausgeschlossen werden. Unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen V1 und V2 sowie der Ausgleichsmaßnahme A1 wird gewährleistet, dass die 
ökologische Funktionalität der Arten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Anlage-/betriebsbedingt: 

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört, da bei Betrieb der Anlage keine Gehölze 
gefällt werden. 

 

  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Ungefährdete gebäudebewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 

Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch nutzen alle Arten Höhlen oder Nischen in/an Gebäuden 
oder technischen Bauwerken als Brutplatz (BAUER et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). Aufgrund des nur 
begrenzten Angebotes an solchen geeigneten Brutplätzen, konkurrieren die Arten zum Teil untereinander 
und schränken damit ein Vorkommen ein. 
Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022, 
GRÜNEBERG et al. 2015). 

Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 

In Abhängigkeit von der Reviergröße wurden alle Arten im Gebiet mit mindestens einem Brutpaar 
nachgewiesen. Die Reviermittelpunkte befinden sich außerhalb des Geltungsbereichs: 

Bachstelze. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 

Nicht erforderlich. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 

Nicht erforderlich. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

Baubedingt:  

Eine Verletzung oder Tötung von Individuen während der Baumaßnahmen kann ausgeschlossen werden, 
da keine Gebäude umgestaltet, verändert oder überplant werden.  

Anlage- und betriebsbedingt:  

Während des Betriebs der Anlage sind keine Verletzungen und Tötungen nicht zu erwarten. Das Risiko 
übersteigt nicht das allgemeine Lebensrisiko der Arten. Die neu errichteten Gebäude könnten als 
Brutplatz für die aufgeführten Arten dienen. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 

Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
Baubedingt:  

Es ist mit geringen Störungen auf die genannten Arten in unmittelbarem Umfeld des Bauortes zu 
rechnen. Diese wirken temporär und räumlich begrenzt, sodass keine erhebliche Störung vorliegt.  

  Anlage-/ betriebsbedingt:  

Durch den Betrieb der Anlage sind keine Störungen auf die oben aufgeführten Arten zu erwarten. 

 Es ist denkbar, dass neue Gebäude besiedelt werden. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
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Ungefährdete gebäudebewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

Baubedingt:  

Eine Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann ausgeschlossen werden, 
da keine Gebäude beeinträchtigt werden. 

Anlage- / betriebsbedingt:  

Auch während des Betriebs werden keine Gebäude beeinträchtigt, so dass Zerstörungen von  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen sind. 

 

  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds.  

Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch nutzen alle Arten größere Gehölzpflanzen zur Ansitz, zur 
Nahrungssuche oder zur Nestanlage (BAUER et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). 

Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022, 
RYSLAVY et al. 2020). 

 

Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 

In Abhängigkeit von der Reviergröße wurden alle Arten im Gebiet mit mindestens einem Brutpaar 
nachgewiesen: 

Amsel, Buchfink, Eichelhäher, Gimpel, Heckenbraunelle, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Rotkehlchen, 
Singdrossel, Waldschnepfe, Wintergoldhähnchen, Zaunkönig, Zilpzalp 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 

Vermeidungsmaßnahme V1: Notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 1. 
März bis 30. September. 

Vermeidungsmaßnahme V2: Der notwendige Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu 
reduzieren. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 

Nicht erforderlich. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

 

Baubedingt: 

Verletzungen oder Tötungen der oben genannten Arten können bei Beachtung der 
Vermeidungsmaßnahmen V1 und V2 ausgeschlossen werden. 

Anlage-/betriebsbedingt: 

Es sind Verletzungen und Tötungen ausgeschlossen. 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 

Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 

 
Baubedingt: 

Es ist mit geringen Störungen auf die genannten Arten in unmittelbarem Umfeld des Bauortes zu 
rechnen. Diese wirken temporär und räumlich begrenzt, sodass keine erhebliche Störung vorliegt. 

Anlage-/betriebsbedingt: 

Betriebs- und anlagebedingt ist mit keiner erheblichen Störung zu rechnen. Die aufgeführten Arten gelten 
als ungefährdet und unempfindlich gegenüber menschlichen Strukturen. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

 

Baubedingt: 

Eine Zerstörung bzw. Beschädigung von dauerhaft genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann 
unter Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen V1 und V2 ausgeschlossen werden. 

Anlage-/betriebsbeding: 

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört. 

 

  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 

der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 

 

9.1.2 Fledermäuse 

Die nachgewiesenen Arten werden zusammengefasst betrachtet. Die Wirkungen durch 

das Vorhaben werden auf die Arten ähnlich eingeschätzt. Auf eine Art-für-Art-

Betrachtung kann hier entsprechend verzichtet werden. 

• Breitflügelfledermaus 

• Großer Abendsegler  

• Zwergfledermaus 
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Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler und Zwergfledermaus. 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. 

Als typische Hausfledermaus hat die Breitflügelfledermaus ihre Sommerquartiere fast immer in oder an 

Gebäuden. Nur selten ziehen sich einzelne Tiere in Baumhöhlen oder Fledermauskästen zurück. Die 
Winterquartiere sind in kleinen Gruppen in Höhlen, Stollen und Kellern zu finden. Jagdgebiete bestehen 
meist in der Nähe der Quartiere über offenen Flächen mit Gehölzbeständen am Rande, vielfach auch 
entlang der Waldwege oder an alten Bäumen (ROSENAU 2001). Wochenstubenquartiere liegen in 
Gebäuden: in Spalten, auf Dachböden, aber auch Wandverschalungen und Zwischendecken (NLWKN 
2010).  

Die Breitflügelfledermaus reproduziert regelmäßig in Niedersachsen. Sie ist in ganz Niedersachsen 
verbreitet. Von den Ostfriesischen Inseln ist sie nur von Norderney bekannt. Bevorzugt wird das Tiefland, 
im Bergland kommt sie besonders entlang größerer Flusstäler vor (NLWKN 2010). 

Der Große Abendsegler gilt als typische Waldfledermaus, da als Sommer- und Winterquartier vor allem 
Höhlenbäume in Wäldern und Parkanlagen genutzt werden. Winterquartiere sind jedoch z. T. auch in 
Felsspalten oder an Gebäuden anzutreffen. Als Jagdgebiete bevorzugt die Art offene Lebensräume, die 
einen hindernisfreien Flug ermöglichen. So jagen Tiere über große Wasserflächen, abgeernteten Feldern 
und Grünländern, an Waldlichtungen und Waldrändern und auch über entsprechenden Flächen im 
Siedlungsbereich (LÖBF 2005, MESCHEDE & HELLER 2000).  

Der Abendsegler reproduziert in Niedersachsen. Die Art ist im gesamten Niedersachsen bis in die 
Harzhochlagen verbreitet. Im Tiefland lediglich im waldarmen Nordwesten nicht so zahlreich. Nicht an der 
Küste und Unterems nachgewiesen (vermutlich Erfassungslücken) (NLWKN 2010). 

Die Zwergfledermaus stellt in Deutschland die am häufigsten nachgewiesene Fledermausart dar. Ihre 
Quartiere bezieht die Zwergfledermaus vorwiegend in und an Gebäuden (BOYE et al. 1999). Die 
Wochenstuben finden sich häufig hinter diversen Gebäudeverkleidungen. Die Quartiere werden häufig 
gewechselt, weshalb Wochenstubenkolonien einen Verbund von vielen geeigneten Quartieren im 
Siedlungsbereich benötigen (DIETZ et al. 2007). Die Jagdgebiete liegen sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Ortslagen. Hierbei jagen Zwergfledermäuse in einem Radius von circa 2 km um das 
Quartier (PETERSEN et al. 2004). Während der Jagd orientieren sich die Tiere überwiegend an linearen 
Landschaftsstrukturen, wie z. B. Hecken, gehölzbegleitete Wege oder Waldränder. Lineare 
Landschaftselemente sind auch wichtige Leitlinien für die Tiere auf den Flugrouten von den Quartieren zu 
den Jagdgebieten.  

Die Zwergfledermaus reproduziert regelmäßig in Niedersachsen. Sie ist in Niedersachsen weit verbreitet. 
Die Trennung der Zwergfledermaus und der Mückenfledermaus erfolgte erst ab 1999. Aus diesem Grund 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass einige wenige Quartiere der Mückenfledermaus zuzuordnen 
sind. Das Gesamtbild ändert sich jedoch aufgrund der eher seltenen Mückenfledermaus nicht. Es 
zeichnet sich ab, dass die Mückenfledermaus sehr viel seltener vorkommt als die Zwergfledermaus 
(NLWKN 2010). 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen)  

Aufgrund des anhaltenden Rückgangs der Art ist der Erhaltungszustand der Breitflügelfledermaus sowohl 
in der atlantischen wie auch in der kontinentalen Region unzureichend. Deutschlandweit ist von einem 
unzureichenden Erhaltungszustand, bezogen auf die atlantische Region, auszugehen (NLWKN 2010). 
Der nationale FFH-Bericht gibt einen ungünstigen und sich verschlechternden Erhaltungszustand für die 
atlantische Region an (BFN 2019). 

Für Niedersachsen, sowohl für die atlantische als auch kontinentale Region ist der Erhaltungszustand des 
Großen Abendseglers als gut einzuschätzen. Die Zukunftsaussichten sind durch eine sich verändernde 
Waldbewirtschaftung nicht absehbar. Für den Erhalt des Großen Abendseglers sind im gesamten 
Verbreitungsgebiet Maßnahmen innerhalb und außerhalb von FFH-Gebieten zu empfehlen. 
Deutschlandweit ist von einem günstigen Erhaltungszustand, bezogen auf die atlantische Region, 
auszugehen (NLWKN 2010, BfN 2019). 

Der Erhaltungszustand der Zwergfledermaus ist sowohl in der kontinentalen als auch in der atlantischen 
Region gut (NLWKN 2010, BFN 2019). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 

Die oben genannten Arten sind im Geltungsbereich bzw. in seinem Umfeld nachgewiesen worden. 
Größere Quartiere wurden im Geltungsbereich nicht dokumentiert, eine zeitweilige Nutzung der 
Baumbestände als Einzelquartier kann allerdings nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minderungsmaßnahmen: 

Vermeidungsmaßnahme V1: Notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 1. 
März bis 30. September. 

Vermeidungsmaßnahme V2: Der notwendige Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu 
reduzieren. 
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Vermeidungsmaßnahme V4: Gehölze mit einem Brusthöhendurchmesser über 20 cm sind bei einer 

Fällung unmittelbar vor der Maßnahme durch fledermauskundliches Personal auf eine Besetzung durch 
Fledermäuse zu überprüfen (ökologische Baubegleitung). 

Vermeidungsmaßnahme V5: Fledermausfreundliches Beleuchtungskonzept: Die öffentliche Beleuchtung 
ist so zu gestalten, dass eine Ausleuchtung der Umgebung vermieden wird. 

 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 

Nicht erforderlich. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

Baubedingt: 

Es ist nicht ganz auszuschließen, dass Fledermäuse durch baubedingte Maßnahmen getötet oder 
verletzt werden, wenn Fäll- und Rodungsarbeiten in der Hauptaktivitätszeit der Fledermäuse durchgeführt 
werden. Um dies zu vermeiden, sind die Maßnahmen V1, V2 und V4 einzuhalten. Durch eine Kontrolle 
der älteren Bäume unmittelbar vor Rodung kann festgestellt werden, ob eine Besiedlung durch 
Fledermäuse vorliegt. Da alle Fledermausarten mehrere Quartiere benötigen und diese regelmäßig 
wechseln, wird diese Maßnahme als besonders sinnvoll und effektiv angesehen, um das Eintreten des 
Tötungsverbots zu verringern. 

Anlage- / betriebsbedingt: 

Durch den Betrieb der Wohnanlage wird von keinen Beeinträchtigungen ausgegangen. Tötungen oder 
Verletzungen sind nicht zu erwarten. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 

Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
Baubedingt: 

Es sind erhebliche Störungen auf mögliche Fledermausvorkommen nicht auszuschließen, wenn Fäll - 
oder Rodungsarbeiten durchgeführt werden, obwohl eine Besiedlung der Baumbestände durch 
Fledermäuse vorliegt. Diese können durch Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen V1, V2 und V4 
verhindert werden. Eine Kontrolle aller durch die Baumaßnahmen betroffenen Gehölze unmittelbar vor 
Beginn der Bautätigkeiten kann eine erhebliche Störung vermeiden. 

Anlage- / betriebsbedingt: 

Anlage- und betriebsbedingt ist ebenfalls von Störungen auszugehen, die durch angepasste 
Vermeidungsmaßnahmen reduziert werden können. Die Vermeidungsmaßnahme V5 ist einzuhalten, um 
eine erhebliche Störung von vorkommenden Fledermausarten auszuschließen.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG  (Maßstab: Individuum) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   
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Baubedingt: 

Es ist nicht ganz auszuschließen, dass Fledermäuse durch baubedingte Maßnahmen getötet oder 

verletzt werden, wenn Fäll- und Rodungsarbeiten in der Hauptaktivitätszeit der Fledermäuse durchgeführt 
werden. Um dies zu vermeiden, sind die Maßnahmen V1, V2 und V4 einzuhalten. Durch eine Kontrolle 
der Gebäude unmittelbar vor Rodung kann festgestellt werden, ob eine Besiedlung durch Fledermäuse 
vorliegt. Da alle Fledermausarten mehrere Quartiere benötigen und diese regelmäßig wechseln, wird 
diese Maßnahme als besonders sinnvoll und effektiv angesehen, um das Eintreten des Tötungsverbots 
zu verringern. 

Anlage- / betriebsbedingt: 

Anlage und betriebsbedingte Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind auszuschließen.  

  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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10 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUR SICHERUNG DER 
KONTINUIERLICHEN ÖKOLOGISCHEN FUNKTIONALITÄT  

10.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Vermeidungsmaßnahmen setzen sich aus Konflikt mindernden und 

funktionserhaltenden Maßnahmen zusammen. Zu den Konflikt mindernden Maßnahmen 

gehören die klassischen Vermeidungsmaßnahmen wie Querungshilfen oder 

Bauzeitenbeschränkung. Funktionserhaltende Maßnahmen (in § 44 Abs. 5 vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen; im Guidance document „CEF-Maßnahmen“) umfassen z. B. die 

Verbesserung oder Vergrößerung der Lebensstätte oder die Anlage einer neuen 

Lebensstätte in direkter funktionaler Verbindung zum Auffangen potenzieller 

Funktionsverluste. 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von 

Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL und von Vogelarten zu vermeiden 

oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 

5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

• Vermeidungsmaßnahme V1: Notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht 

in der Zeit vom 1. März bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur 

Vermeidung baubedingter Tötungen oder Verletzungen von Gehölzbrütern 

unterschiedlicher Strukturen. 

• Vermeidungsmaßnahme V2: Der notwendige Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt 

erforderliche Maß zu reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu 

erhalten. 

• Vermeidungsmaßnahme V3: Die Herrichtung des Baufeldes (Baufeldfreimachung) 

erfolgt grundsätzlich außerhalb der Brutzeit aller bodenbrütenden Vogelarten 

(Zeitraum: 1. März bis 31. Juli) zur Vermeidung der Zerstörung von Gelegen der 

bodenbrütenden Vogelarten. Dies gilt nicht, wenn während der Brutzeit die 

Möglichkeit besteht, vor Baubeginn die Bauflächen auf Brutvorkommen hin zu 

überprüfen und dabei keine Brutvorkommen ermittelt werden. Dann kann mit 

Baumaßnahmen begonnen werden. Nach der Herrichtung der Bauflächen bis zum 

eigentlichen Baubeginn muss sichergestellt werden, dass keine Besiedlung der 

Flächen stattfinden kann. Dies ist durch eine ökologische Baubegleitung zu 

gewährleisten. 

• Vermeidungsmaßnahme V4: Gehölze mit einem Brusthöhendurchmesser über 20 
cm sind bei einer Fällung unmittelbar vor der Maßnahme durch 
fledermauskundliches Personal auf eine Besetzung durch Fledermäuse zu 
überprüfen (ökologische Baubegleitung). 

• Vermeidungsmaßnahme V5: Fledermausfreundliches Beleuchtungskonzept: Die 
öffentliche Beleuchtung ist so zu gestalten, dass eine Ausleuchtung der Umgebung 
vermieden wird. Die Beleuchtung sollte ausschließlich von oben erfolgen und so 
abgeblendet werden, dass kein direktes Licht zu den Seiten ausgestrahlt wird. Eine 
Beleuchtung ist nur an Orten anzubringen, an denen sie gebraucht wird, 
Bewegungsmelder und Dimmer können Energie einsparen und die Lichtimmission 
reduzieren. Es sollten insektenfreundliche Lampen und Leuchtmittel verwendet 
werden, die eine Temperatur von 60°C nicht über- und eine Wellenlänge von 590 nm 
nicht unterschreiten. 
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10.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

• Ausgleichsmaßnahme A1: Anbringung von insgesamt 16 Ersatzbrutstätten aus 

Holzbeton an geeigneten Stellen im räumlichen Zusammenhang für den Verlust von 

dauerhaft genutzten Brutstätten. Je betroffenen Revier oder Teilrevier sind 2 

Ersatzbrutstätten anzubringen. Für folgende Arten sind entsprechende Nistkästen 

anzubringen: Trauerschnäpper 2x, Blaumeise 4x, Sumpfmeise 2x, Buntspecht 2x, 

Kohlmeise 4x, Tannenmeise 2x.  

 

 

11 HINWEISE ZUR EINGRIFFSREGELUNG 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht ergeben sich keine besonderen Anforderungen. Es sind 

die Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen um die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG nicht zu erfüllen.  

 

 

12 FAZIT 

Die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden durch das 

geplante Vorhaben unter Berücksichtigung der definierten Vermeidungsmaßnahmen V1 

bis V4 sowie der Ausgleichsmaßnahme A1 nicht erfüllt. 

Bei allen Arten kann eine dauerhafte Gefährdung der jeweiligen lokalen Populationen 

unter Berücksichtigung der definierten Vermeidungsmaßnahmen V1, V2 und V3 und der 

Ausgleichsmaßnahme A1 ausgeschlossen werden, so dass sich der Erhaltungszustand 

der Populationen in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet nicht verschlechtern wird. 

 

 

 

 

 

 

Freren, den 12.09.2022 

 

…………………………………. 

 Dipl. Geogr. Peter Stelzer 
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14 ANHANG 
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Büro für Stadtplanung         Oldenburg 05/2023 

 

Externer Waldersatz  
Flurstück 40/2, Flur 57, Gemarkung Lengerich 
Größe: 34.093 qm / 68.186 WE  
zugeordnet:  
BBP Nr. 41   16.043 qm / 32.086 WE 
 
noch zur Verfügung : 18.050 qm / 36.100 WE 

Quelle: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de 

Quelle: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de 
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Externe Kompensation 
 
 

Übersicht / Zuordnung 
   

Büro für Stadtplanung         Oldenburg 05/2023 
 

Kompensationsmaßnahme nach dem BNatSchG 
Flurstück 6/4, Flur 15, Gemarkung Apeldorn (tlw.) 
Größe: 14.000 m² / 14.000 WE  
zugeordnet:  
BBP Nr. 41          8.971 m² / 8.971 WE 
 
noch zur Verfügung stehen:     5.029 m² / 5.029 WE 

Quelle: https://sla.niedersachsen.de 

Quelle: https://sla.niedersachsen.de 


